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Verlag der Halleſchen Seitung

Jandeszeitung für die Nrovinz Hachſen.

Auch etwas Sozialpolitiſches.
Nach ſozialdemokratiſcher Behauptung führen die Arbeiter

in Deutſchland ein menſchenunwürdiges Daſein, welches durch
ihre geringen verſchuldet ſein ſoll. Die ſozial
revolutionäre Umſturzpartei will dieſen unrichtigen Satz für die

eſammte Kulturwelt gelten laſſen, wobei ſie den Arbeitern einesen Landes ſagt, ſie wären die am ſchlechteſten geſtellten, und

enen der übrigen Länder gehe es, wenn auch noch lange nicht
faul ſo doch beſſer als ihnen. Damit will ſie dann ihr Ver

angen nach ſozialer Revolution genügend begründet haben, durch
welche die kommuniſtiſche Geſellſchaftsordnung zur Herrſchaft
gebracht werden ſoll. Nicht ganz ſo weit gen jene,
welche ſoziale Reformen für das Wichtigſte halten im
Uebrigen jedoch im Rahmen der heutigen Geſellſchaftsordnung
bleiben wollen. Auch ſie gehen von der Vorausſetzung
aus, die wirthſchaftliche Lage der Arbeiter ſei durchaus elend;
auch ſie zielen, indem ſie ſich die fozialrevolutionäre Forderungdes Normal reſp. Maximalarbeitstages und Aehnliches an
eigilen, in der Hauptſache auf eine künſtliche Erhöhung des

Lohnniveaus ab, während ſie gleichzeitig an vielen anderen
Stellen durch „kleine Mittel helfen wollen.

Die Vorausſetzung beider, die wirthſchaftliche Lage der
Arbeiter ſei. „elend“, ihr Daſein menſchenunwürdig, woran das
z niedrige Lohneinkommen die Schuld trage, iſt jedoch erfreu
icherweiſe falſch. Für die Großinduſtrie war das längſt er-

wieſen. Die Unfallverſicherung hat uns nicht nur eine zuver
läſſige und ausreichende Entſchädigung der durch Unfälle be-
en Arbeiter, ſondern auch eine ebenſo zuverläſſige
Lohnſtatiſtik erbracht, welche ergiebt, daß in der ge
ſammten Großinduſtrie nicht nur das Lohnniveau
dauernd und recht erheblich ſteigt, ſondern auch längſt
eine ſolche Höhe erreicht hat, daß von einer wegen zu
geringen Lohneinkommens elenden Lage der Arbeiter
ſeit der Geltung der nationalen Wirthſchaftspolitik von 1879
ar keine Rede mehr ſein kann. Die Ergebniſſe der Lohn-hatiſtit der Unfallverſicherung werden übrigens durch jede

andere zuverläſſige Aufzeichnung über die Lohnhöhe der Groß-
induſtrie beſtätigt. Bisher fehlte es jedoch an zuverläſſigen
Daten über die Löhne aller, auch der in den handwerksmäßigen

größeren Bezirk. Solche ſind neuerdings vom ſtatiſtiſchen Am
der Stadt Berlin für dieſe zuſammengeſtellt und ergeben, daß
die große Menge der männlichen Arbeiter in Berlin thatſächlich
(nicht etwa nur rechnungsmäßig, indem man Tagesſätze mit
Jahreszahlen multiplizirt) 1000 bis 1250 Mk. jährlich verdient. Weſentlich höher noch ſtellt ſich das So nommen
ſolcher Arbeiter, die in kunſtgewerblichen Betrieben beſchäftigt
ſind oder eine beſondere Kunſtfertigkeit beherrſchen.
Es giebt in Berlin z. B. Schneidergeſellen, die unter den
höchſtgelohnten Arbeitern mit 1900 Mk. Lohneinkommen
figuriren es giebt allerdings auch andere, die mit 480 Mk.

an der unterſten Grenze ſtehen, wobei jedenfalls perſönliche
Tüchtigkeit und Leiſtungsfähigkeit ausſchlaggebend ſind. Er-
freulicherweiſe ſcheint die Zahl ſolcher Arbeiter, welche nur
500--750 Mk. verdienen, klein zu ſein jedenfalls verdient eine
ſo große Mehrzahl 1000--1250 Mk. und wiederum eine beſſer
vorgebildete Minderheit bis zu 2000 Mk. und darüber hinaus,
daß man als Durchſchnittseinkommen eines Berliner Arbeiters

a

1000-1250 Mk. annehmen darf. Daß damit die Voraus-
ſetzung einer „elenden“ Lage der Berliner Arbeiterſchaft
überhaupt hinfällig werden muß, iſt ſicher, zumal auch die
Löhne weiblicher Arbeiter bis zu 900 Mk. ſteigen und in der
Mittelſtufe (Jnduſtrie der Bekleidung und Reinigung) 4500
Mark betragen.

Es ſteht jedoch feſt, daß große Kategorien ſtaatlicher und
kommunaler Beamter in ihrem Einkommen hinter dem Durch-
ſchnittseinkommen der Berliner Arbeiterſchaft zurückſtehen.
Beiſpielsweiſe beſchäftigt der Berliner Magiſtrat etwa
400 Bureauhülfsarbeiter, die, mit 3 Mark pro Arbeitstag be
ind nach Ablauf eines Jahres monatlich 100 Mark er-

alten, um dann allmählich ſteigend mit 14 Jahren den Höchſt
e von 160 Mark monatlich zu erreichen. Es ſteht ferner
eſt, daß zahlreiche kleine Handwerker und Gewerbetreibende bei

allem Fleiße, aller Geſchicklichkeit und Rührigkeit in ihrem
Einkommen hinter dem Durchſchnitisſatze der Berliner Arbeiter
ſchaft und zwar theilweiſe recht erheblich zurückbleiben. Das
folgt ſchon daraus, daß ſie zur ſtaatlichen Einkommenſteuer nicht
herangezogen werden können, weil dieſe erſt mit 900 Mk. Einkommen
beginnt. Es ſteht endlich feſt, daß eine ſehr große Zahl von
Kleinbauern und ländlichen Eigenthümern ſich ſehr glücklich
Baten würde, falls ihr Einkommen das durchſchnittliche der
Berliner Arbeiter erreichte, während ſie doch zu ihrem Erwerb
nicht nur die eigene Arbeitskraft und viel intenſivere, ſondern
auch die ihrer Familien angehörigen einſetzen und ſtets ein wenn
auch kleines Kapital ihr Eigen nennen. Es fordert der Ver-
gleich dieſer Verhältniſſe zu ernſtem Nachdenken auf.

Jedenfalls wird von Neuem beſtätigt, daß ſozialrefor-

und kleingewerblichen Betrieben beſchäftigten Arbeiter für einen
matoriſche Maßnahmen zunächſt an anderen Stellen einzuſetzen
haben, als bei den Arbeitern, und daß es richtig iſt, wenn

[Nachdruck verboten.

Erntekranzfeſte.
Von F. Kunze.

„Bunt von Farben
Auf den Garben
Liegt der Kranz
Und das junge Volk der Schnitter
Fliegt zum Tanz

Jſt die Zeit des Getreideſchnittes beendet, ſo beginnt das
gemeinſchaftliche Einführen der goldigen Halmfrüchte. Der
Tag, mit dem die langerſehnte Einheimſung anhebt, wird
allenthalben zu einem Freudenfeſte erkoren. Die Feierlichkeiten
während der Ernte ſind ſehr zahlreich, indeß ſie fallen der
Zeit nach ſo verſchieden, daß ſich aus den heutigen
nimmermehr eine beſtimmte Feſtzeit für die Zukunft feſtſetzen laſſen
wird. Die Bodenfrüchte ſind im Laufe von tauſend Jahren
ſo mannigfaltig geworden, daß wir, verſchiedene Gegenden zu
ſammengenommen, faſt ein halbes Jahr lang, wenn nicht
länger, in der Ernte ſtehen. Wann ſollte nun da ein allge
meines Feſt fallen So fragt mit Recht der Kulturhiſtoriker
Lippert. Ueberall treffen wir jedoch die ländliche Sitte an,
V ſpätſommerlichen Erntefeſte durch einen mehr oder weniger
olennen Schmaus auszuzeichnen, der in verſchiedenen Gegenden

abweichende Benennungen trägt, wie Sichelhenke,
Erntebier, Erntegans, Erntebock, Schnitthahn 2c. Dieſe Mah
zeiten erinnern ſehr an 437 altdeutſchen Opfergelage, welche zu
Ehren des hohen Unſichtbaren nach eingebrachtem Feldſegen
jährlich abgehalten wurden und bekunden ſchon im Namen,
daß dabei gewiſſe Thiergattungen wie Hahn, Gans, Bock c.
mit ihren feiſten Leibern das Feſt verherrlichen mußten.

Wenn im Mecklenburgiſchen der erſte Erntetag verſtrichen
iſt und die Schnitter und Binderinnen heimgekehrt ſind, ſo
wird in vielen Dörfern der poetiſche Erntekranz, gewunden aus
allerhand ſamentragenden Feldfrüchten, bunten Blumen u. ſ. w.
und mit grerfarr geß Bändern geſchmückt, zur Gutsherrſchaft
gebracht und derſelben in feierlicher Weiſe unter Herſagung
eines bezüglichen Perschens überreicht, z. B. mit den Worten
Das Kränzlein iſt gemacht von allerlei Korn und Blum,
as hat der liebe Gott wachſen laſſen auf unſeres Herrn Rum“ (Raum).

Unterwirft man die eigentlichen Erntekranzſitten einer
oberflächlichen Betrachtung, ſo könnte man verſucht ſein, die
u einzutheilen in ſolche, welche an der letzten Garbe haften,
erner in ſolche, die ſich ans letzte Fuder knüpfen und endlich in

Gebräuche, die am allgemeinen Ernteſchluß von der ganzen
Gemeinde beobachtet werden. Jm „wendiſchen Lande“, von
Teupitz über Buchholz, Storkow bis Fürſtenwalde, wie auf
zahlreichen Dörfern, Aemtern und Rittergütern Brandenburgs
und Schleſiens wird aus der letzten Garbe des Winterkorns
ein Kranz bereitet, zu dem die Binderinnen allerlei Feldblumen
ehe um ihn damit zu ſchmücken. Jſt er fertig,
o ſpielt man auf dem Stoppelfelde unter lautem Jubelgeſchrei

das ſogenannte „Hahngreifen“. Dieſes fröhliche Spiel iſt
nach der letzten Garbe benannt, in welcher ſich der dämoniſche
Getreidehahn verbergen ſoll. (Kuhn und Schwartz, Nord-
deutſche Sagen.)

Jn der Uckermark kennt man die letzte Garbe unter dem
ſeltſamen Ausdruck: „die Alte.“ Die Arbeiter formen aus dem
erntebeſchließenden Getreidebündel einen Mann, den ſie mit
Blumen ſchmücken und dann unter gewiſſen Förmlichkeiten dem
Gutsherrn überreichen, der dieſe Ehre mit einem ſaftigen Ernte-
ſchmauſe wieder heimzahlt. Zu Herenberg bei Hannover werden
dagegen von ſeiten der Schnilterinnen dem Gutsherrn von der
letzten Garbe etliche Hände voll Aehren überreicht, die ander-
wärts, z. B. im Calembergiſchen, unter Herſagung einſchlägiger
Verschen, wie

„Es geſchieht dem Herrn zu Ehren,
Dieſe Garbe zu verehren
Und ſich nicht lange zu bedenken,
Die Arbeiter zu beſchenken“

präſentirt werden.
Das ſind ſämmtlich Erntebräuche, die ſich die letzte

Garbe beziehen, und wenn noch heute im Lippeſchen und
Heſſiſchen die Schnitter ihre zuletzt gebundene Garbe, durch
welche ſie einen blumenbewickelten Stab geſteckt, frohlockend um
tanzen, dabei an die Senſen ſchlagen und dreimal „Waude“!
(Wode, Wodan) rufen, ſo ſind darin überreſtliche Opfer und
Gebete zu erkennen, mit denen ehemals der altdeutſche Ernte-
gott Wodan feierlichſt verehrt wurde. Dieſe eigenthümliche
Ernteſitte ſchien noch zu Anfang unſeres Jahrhunderts in vielen

Gegenden Norddeutſchlands weit lebenskräftiger zu ſein und noch
ziemlich deutliche Spuren vom germaniſchen Heidenthum auf-
zuweiſen, denn aus dem Schaumburgiſchen wird erzählt, daß
„unmittelbar, nachdem die letzte Garbe gebunden war, die
Arbeiter den Acker mit Bier begoſſen, ſich entblößten Hauptes
um jene, den „Waulroggen“, ſammelten und tanzend eine alte
Weiſe ſangen, welche hochdeutſch lautet:

Wode, Wode, Wode!
Himmelsrieſe, weiß was geſchieht,
Jmmer wieder vom Himmel ſieht.
Volle Krüge und Garben hat er.
Auch im Wald wächſt's mannigfalt.
Er iſt geboren und wird nicht alt.
Wode, Wode, Wode!“

(Buſch, Deutſcher Volksglaube.)
Vor der letzten Garbe ging dann an vielen Orten Schmuck

und Verehrung derſelben auf das ſie mittransportirende letzte
Fuder über. So ſteckt man heute noch verſchiedentlich einen
beſtickten Blumenkranz oder auch grüne, bänderverzierte Büſche
aller Art auf den Ernteſchlußwagen. Das letzte Fuder Getreide,
gewöhnlich auch Bohnen, Rauhfutter oder Hafer, wird Ende
Auguſt oder Anfangs September gegen Abend eingefahren, je
nachdem die Witterung die Ernte früher oder ſpäter beſchließen läßt,
und in Weſtfalen mit einem großen Kranze geſchmückt, auf
welchem aber ein mit vielem Knittergolde verzierter Hahn Platz
findet. Jn der Gegend von Warburg pflegt man auf den
letzten Erntewagen eine Blumenkrone zu hängen. Auf derſelben
iſt ein hölzerner Hahn befeſtigt, der nach dem Abladen ſeine
Stelle über dem Scheunenthore erhält und bis zur folgenden
Ernte dort verbleibt. Man nennt ihn, wie Weoeſte mittheilt,
den arnehahne (Erntehahn). Auch in einzelnen Ortſchaften
Schwabens hat ſich die Sitte erhalten, den letzten Fruchtwagen
der Ernte mit Laub und Blumen auszuſchmücken. Nach den
Hungerjahren 1817 und 1846 ſoll dort faſt überall der erſte getreide-
beladene Wagen mit Blumen und Kränzen bunt ausgeſtattet
geweſen ſein; ja man hat damals dieſe erfreuenden Fuder an
den Ortskirchen vorgeführt und mit ihrer Einholung religiöſe
Feierlichkeiten verknüpft.

Meiſtens wird mit dem Einbringen des letzten Frucht
wagens bis gegen Abend gewartet, um die ſich bis Mitternacht
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die Sozial- und Wirthſchaftspolitik als erſte s Ziel ins
Auge faßt, die Lage der Mittelſtände zuſtärken, Handwerker, Kleingewerbetreibende
und Bauern auch ihrem Einkommen nach wieder
a Mittelſtande zu machen, d. h. über das Durch
ſchnittsnivean der Arbeiter zu ſtellen. Jn dieſem Sinne zu
wirken iſt übrigens nicht nur ſoziale, ſondern auch
politiſche Pflicht. Denn ſollen die oberen Schichten geſund
bleiben, ſo müſſen ſie ſich aus den Mittelſtänden regeneriren
können zu dem Zwecke müſſen aber die letzteren vor allen
Dingen wirthſchaftlich widerſtandsfähig und ſomit vor der
Gefaht geſichert ſein, in dem „Sumpf des allgemeinen
Proletariats“ zu verſinken. Jndem die Sozialdemokratie
gerade die Mittelſtände mit beſonderem Haſſe verfolgt, ihnen
jede wirthſchaftliche Hilfe verſagt, will ſie dieſes Verſinken
befördern, herbeizwingen, um ſchließlich den ganzen Geſell
ſchaftskörper zu degeneriren. Dieſer Abſicht entgegenzuwirken
wird Aufgabe jeder ſtaatserhaltenden Politik ſein müſſen.

Der gleichen Aufgabe wird es dienen, die unteren
Kategorien der Beamtenſchaft reichlicher zu
dotiren. Manches iſt auf dieſem Gebiete in anerkennens-
werther Weiſe geſchehen. Aber das Lohnnivean der gewerb
lichen Arbeiter ſteigt ſtetig, und das Einkommen der Staats
und Gemeindebeamten muß über jenem Niveau ſtehen. Die
Erfahrung der letzten Reichstagswahl hat es wieder gelehrt,
wie viele unzufriedene Mitläufer die ſozialrevolutionäre Um-
ſturzpartei aus Schichten hat, denen ihre „Ziele“ ganz fremd
ſind. Dieſem Zuſtande ein Ende zu machen dürfen finanzielle
Bedenken nicht abhalten! So erfreulich es iſt, daß das Lohn-
niveau der Arbeiter ſteigt und ſolche Höhe erreicht hat, ſo noth-
wendig iſt es, dafür zu ſorgen, daß nach den angedeuteten
Richtungen hin ausgleichende Gerechtigkeit walte. Auch
hieran bei den preußiſchen Landtagswahlen zu denken und hiervon
bei dieſer Gelegenheit recht eindringlich zu reden, wird ſehr
angezeigt ſein.

Deutſches Reich.
Die Rede des Kaiſers in Mainz ſoll in einigen

Punklen-anders gelautet haben, als ſie bisher mitgetheilt wurde.
So glaubt der „Rhein. Cour.“ nachſtehende Faſſung der Aus-
laſſung über die Entſtehung des Reiches verbürgen zu können

„Das neue Deutſche Reich iſt entſtanden aus dem gemeinſamen
TDranz des deutſchen Volkes nach Zuſammenhang und Oberhaupt
es baute ſich auf auf der Grundlage der Vaterlandsliebe; es iſt
ihm Form und Kraft gegeben durch Meinen Großvater und ſeine
Räthe. Jch bin feſt entſchloſſen, das Erbe Meiner Väter und den
Hrieden, der Mir ſo thruer iſt, mit allen Meinen Kräften zu er-
halten das werde Jch aber nur können, wenn es uns gelingt,
unſer Anſehen bei unſeren Nachbarn aufrecht zu erhalten.“

Auf der Orientreiſe wird der Kaiſer Aufenthalt
in Venedig nehmen, wo er dieſelben Räume des Königlichen
Palaſtes bewohnen wird, wie bei dem letzten Aufenthalte; eben
dort nehmen Staatsſekretär v. Bülow, ſowie die Miniſter
Pelloux und Canevaro, General Lanza und der Botſchafter
v. d. SaurmaJeltſch Quartier. Um den privaten Charakter
des Beſuches zu wahren, erhält der Kaiſer keinen italieniſchen
General zum Adjutanten auch werden die Offiziere nicht in
HofGala Uniform erſcheinen. Für den Kaiſerlichen Ehren-
dienſt ſind nur 25 römiſche Leibküraſſiere beſtimmt. Jn Venedig
wird der Kaiſer die MarineArſenale und die neueſten Schiffs-
bauten beſuchen. Der Aufenthalt beim italieniſchen
Königspaar iſt auf drei Tage berechnet.

Prinz Albrecht von Preuſzen iſt von Rendsburg mit dem
Dampfer „Aegir“ durch den Nordoſtſeekanal in Kiel eingetroffen und
hat im Hotel Bellevue Wohnung genommen.

Der württembergiſche Miniſterpräſident Dr. Frhr. von
Mittnacht feiert am Sonnobend ſein 25jähriges Jubiläum als
Miniſter des Auswärtigen und der Verkehrsanſtalten. Seit ſeiner
Berufung zu dieſen Aemtern am 27. Aug. 1673 war Frhr. v. Mitt-
nacht der Leiter der ſtets loyalen und deutſch gedachten
würt embergiſchen Politik. Seine Verdienſte um die Förderung

der Reichsangelegenheiten ſind bekannt und anerkannt.
Als Verkehrsminiſter hat er ſeinem Heimathlande durch
Neuordnung der Verwaltung, raſche Verwerthung der techniſchen
Fortſchritte der Neuzeit, ſtetige Erweiterung des Eiſenbahnnetzes und
Verbeſſerung der Verkehrsbeziehungen nach außen, ſowie durch Ein
führung einiger wohlthätiger Tarifreformen (Landeskarten 2c.) aus-
gezeichnete Dienſte geleiſtet. Miniſterpräſident v. Mittnacht weilt
gegenwärtig in Sommerurlaub auf ſeiner Villa in Friedrichshafen.
Dorthin begiebt ſich eine Deputation der Verkehrsbeamten, um dem
Jubilar die Glückwünſche des geſammten ihm unterſtellten Perſonals
und den Dank für die ſtets bewieſene wohlwollende Fürſorge aus
zudrücken.

An die vom Reichsamt des Jnnern eingeleiteten
Produktionserhebungen in der Jnduſtrie werden ſich
nunmehr auch Feſtſtellungen über die Rentabilität land-
wirthſchaftlicher Betriebe anreihen. Die betreffenden, im
Reichsamt des Jnnern aufgeſtellten Fragebogen werden an
die Landwirthſchaftskammern und andere landwirthſchaft
liche Organe behufs Vertheilung an die zu befragenden
Landwirthe verſandt. Die große Mehrheit der an die ver
ſchiedenen Jnduſtriezweige verſendeten Fragebogen iſt bereitsbeantwortet Wrücgelmgt, nach dieſer Richtung ſcheinen ſomit

die Erhebungen den erwarteten Erfolg zu haben. Dagegen
fragt es ſich aber, in welcher Weiſe ſchließlich das zuſammen
fließende Material für die künftigen zoll- und handelspolitiſchen
Maßnahmen nutzbar gemacht werden ſoll. Cine ſolche Nutz
barmachung wird doch in erſter Linie nur dadurch erreicht,
daß für die einzelnen Gewerbszweige die Reſultate der Er-
hebung ſtatiſtiſch zuſammengeſtellt werden, um ſo ein Bild von
der Bedeutung des betreffenden Gewerbes zu gewinnen. Nun
ſind aber mehrfach die nen ſo geſtellt, daß eine ſtatiſtiſche
Zuſammenfaſſung der Antworten kaum möglich ſein wird.
Dies gilt insbeſondere von dem Frage- Bogen für die
Landwirthſchaft, der noch dazu ſo abgefaßt iſt, daß
die Beantwortung für die meiſten der befragten Landwirthe
eine ſchwer zu löſende Aufgabe ſein wird ein großer Theil der
Befragten wird dabei den an ſie geſtellten Anforderungen
ſchwerlich entſprechen können. Eine ſorgfältig aufgeſtellte, um
faſſende Produktionsſtatiſtik iſt für die künftigen handelspolitiſchen
Maßnahmen unzweifelhaft von hohem Werth; mit der Vor
nahme der bezüglichen Erhebungen hat ſich daher das Reichs
amt des Jnnern eine dankenswerthe Aufgabe geſtellt. Um ſo
bedauerlicher wäre es, wenn die bei der Einleitung der
Erhebungen erſichtlich vorgekommenen Fehler dazu führen
würden, die Ergebniſſe dieſer Erhebungen für den vorgezeichneten
Zweck weniger brauchbar zu machen.

Dem Verbande deutſcher LeinenJnduſtrieller iſt auf die
Eingabe betreffs Zulaſſung ausländiſcher Arbeiter ein
ablehnender Beſcheid zugegangen, für den der Hauptgrund
folgendermaßen entwickelt wird:

Nach den gegenwärtig geltenden Vorſchriften dürfen auslän-
diſch-polniſche Arbeiter nur in den vier 4 Grenz-
provinzen auch in induſtriellen Haupt bekrieben, in den
mittleren und weſtlichen Provinzen dagegen nur
in landwirthſchaftlichen Betrieben und deren
NebenBetrieben beſchäftigt werden. Die Zulaſſung dieſer
Arbeiter in den Haupt Betrieben der wenlichen Induſtrie
würde den Zuzug in ländiſcher Polen vorausſichtlich nicht ver
ringern, da mit der Beſchäftigung inländiſcher Arbeitskräfte nicht
die Unbequemlichkeiten verbunden ſind, wie mit der Beſchäftigung
von Ausländern, und die erſtere daher vom Arbeitgeber bevorzugt
wird. Sie würde aber andererſeits die an ſich ſchon vorhandene
Neigung der ausländiſchen Zuzüzler, ihr Arbeitsangebot über die
öſtlichen Grenzdiſtrikte hinaus in die mittleren und weſtlichen
Landestheile zu übertragen, in einer Weiſe verſtärken, welche mit
dem Intereſſe an der Behebung des drückenden Arbeitermangels in
dem Oſten der Monarchie durchaus unverträglich iſt.

Jn einem Artikel „43 neue Bataillone“ ſchreibt Herr
Eugen Richter in der „Freiſ. Ztg.“:

„Es ſcheint, als ob die Nachgiebigkeit des Reichstags gegen
über dem Flottengeſetz zu der Meinung verführt hat, als
ob man ſich nunmehr auch auf den anderen Gebieten
der Landesvertheidigung in Neuforderungen keinerlei Schranken
aufzuerlegen brauche, ſondern alles, was irgendwie
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ausdehnende Nachfeier „im häuslichen Kreiſe“ gleichſam „in
einem Athem“ abzuwickeln. Das ganze Hofgeſinde und alle
Erntearbeiter verſammeln ſich dann, feſtlich geputzt, auf dem
Hofe, um ſich dann auf den Wagen zu ſetzen, der ebenſo wie
die ihn fortziehenden Thiere geſchmückt iſt. Vom Hofe geht
der Zug unter Singen und Jauchzen ins Feld, wo den An-
kominenden vom Hofherrn Branntwein gereicht wird. Man ladet
dann die letzten wenigen Bunde auf den Wagen und befeſtigt
jierauf mitten auf dem Fuder den von den Mägden ver-
fertigten Erntekranz, der ſchon am Abende vor der Einfahrt
gewunden uud darnach verſteckt wurde, um ihn heimlich und
verhüllt aufs Erntefeld gelangen zu laſſen. Der eigentliche
„Erntekranz“ beſteht in Norddeutſchland aus mehreren Kränzen,
welche den Familiengliedern des Gutsherrn, ſowie dem Ver-
walter und der Wirthſchafterin von den Schnitterfrauen über-
reicht werden und zwar, wie Pfannenſchmidt berichtet, „unter
beſonderen Sprüchen.“

Jn Thüringen und am Harze beſteht der herbſtliche Ernte-
kranz aus einem einzigen großen Kranze, der aus allen Getreide
arten verfertigt iſt, auch wohl in Geſtalt eines blumen-
umwundenen Reifes erſcheint. Eine jüngere Form desſelben iſt
die ſogenannte „Erntekrone“, beſtehend aus zwei Bügeln, welche
kreuzweiſe ineinander geſchoben und an einem langen Stiele be
'eſtigt ſind. Bügel und Stiel ſind mit allerlei Feldblumen,
Hagebutten, Vogelbeeren, Knittergold und bandförmigen Papier
ſtreifen umkleidet und verziert. Oben auf der Stange iſt an
verſchiedenen Orten Niederſachſens noch die Figur eines mit der
Landwirthſchaft in naher Beziehung ſtehenden Hausthieres ange
bracht, häufig ein vergoldeter Hahn, an deſſen Halſe eine Kette
aus aneinandergereihten, bunten Eierſchalen hängt, woher der
für den Erntekranz eingeſetzte Name „Erntehahn“ erklärlich iſt.

Auf dem Eichsfelde geſchieht hin und wieder das Dar-
bringen des Erntekranzes zur Zeit, wo die zuſtändige „Herr-
ſchaft“ am Abendbrodtiſche ſitzt. Etwa anweſenden Gäſten wird
ein Blumenſtrauß oder ein buntes Band überreicht und von
ihnen dafür ein Trinkgeld erbeten. Aehnlich wird auch bei Göttingen
verfahren, indem beim Einbringen des letzten Fuders Hafer die
Gutsherrſchaft von den Erntejungfrauen eine mit Aehren und
Blumen gebundene Krone, die übrigen Familienglieder aber
Verwalter und Manmnſell nicht ausgeſchloſſen kleinere Kränze
erhalten. Dabei wird von der darreichenden Jungfrau in der
Regel eine längere „poetiſche Anſprache“ gehalten. Nach Em-
vfang des eigentlichen Erntekranzes wird derſelbe vom Beſitzer
oder Pächter des Gutes an einer geeigneten Stelle in den
Wohn oder Wirthſchaftsgebäuden aufgehängt, meiſt im Haus-
zlur oder im Seitenraume der Scheunenienne, wo er entweder
bis zur nächſten Ernte oder bis zur gänzlichen Auflöſung nach
eingetretener Verdorrung hängen bleibt.

Die t bei dergleichen Feierlichkeiten iſt aber jener
ſolenne Schmaus, den der Hausherr ſeinem dienſtharen

Perſonal am Abende des Schlußerntetages herrichtet, denn ein
Feſt ohne Eſſen und Trinken exiſtirt bekanntlich bei germaniſchen
Völkern nicht. Aus Schwaben berichtet Meier in „Deutſche
Sagen, Sitten und Gebräuche über die feierliche Mahlzeit
„Jn manchen Orten wird die Sichelſenke oder das Erntefeſt
gehalten, ſobald alles Korn eingeheimſt iſt; z. B. in Wurm-
lingen und Hirſchau. Man bäckt Brodkuchen, die mit Rahm
dick beſtrichen ſind, kocht zweierlei Fiſch, giebt Wein und Bier
zu trinken und nachmittags iſt im Wirthshauſe gewöhnlich
Muſik und Tanz. Jn Heubach pflegt man beim Ernteſchmauſe
die größten Aehren aufzuleſen und während des Eſſens in
einem Glaſe auf den Tiſch zu ſtellen. Man zählt dann wohl
die Körner einer Aehre und hebt ſie bis zur nächſten Ernte
auf.“

Die Bezeichnung „Erntekranz“ für den feſtlichen Schmaus
trifft man übrigens faſt überall in Hannover und Thüringen
an, während im Mecklenburgiſchen nach geſchehener Roggen
einfuhr dem Arbeiterperſonal das ſogenannte „Wodelbier“
verabreicht wird. Die Schnitter des hannöverſchen Wenden-
landes trinken das gleichbedeutende „Seckelbier“ (genannt nach
Seckel, secare die Sichel), wobei „warmes Eſſen“, Tanzen
und andere Luſtbarkeiten nicht fehlen dürfen. Die in zahl
reichen Ortſchaften Nord- und Mitteldentſchlands gangbare
Bezeichnung „Erntehahn“ für den Schlußtag bezeugt die
ehemalige Verwendung des feiſten r bei den altdeutſchen
Herbſtopfern. An und für ſich ſind aber die Gerichte, welche
am Erntekranzabende auf die Tafel der Schnitter kommen, in
den verſchiedenen Gegenden höchſt mannigfaltig. So iſt im
Süden Hannovers Hammelbraten mit grünem Salat und
gebackenem Obſt ein ſtehendes Ernteeſſen, während in nördlichen
Gegenden Reis, Backobſt, Branntwein, Suppe und Fleiſch auf
getiſcht werden. Dabei darf auch warmes Vier nicht fehlen,
wie denn überhaupt der braune Gerſtenſaft ehemals allgemein
mit der Erntefeſtlichkeit verbunden geweſen zu ſein ſcheint, was
aus den bezüglichen Benennungen „Wodelbier“, auch „Ernte-
bier“ oder „Knechtebier“ u. ſ. w. hervorgeht.

Zu unterſcheiden von der vorſtehenden Erntefeier, die nur
einen häuslichen, familiären Charakter aufweiſt, iſt jenes aus
gleicher Veranlaſſung begangene Gemeindefeſt, wo das geſammt
Ortsgeſinde und Schnitterperſonal um Michaelis oder im
Oktober ein wirkliches Volksfeſt feiert, das entweder im Wirths-
hauſe oder unter eigens dazu erbauten Zelten zur Abwickelung
gelangt. Auf gemeinſchaftliche Koſten veranſtaltet, beſteht es
ausſchließlich in einer Tanzluſtbarkeit, welche wohl hier und da
durch Beſchaffung einer Tonne Bier, aus der Gemeindekaſſe
beſtritten, beſonders erhöht wird. Daraus iſt zugleich erſichtlich,
daß bei allen Erntebräuchen deutſche Feldluſt und Dankbarkeit
gegen die ſegenſpendende Gottheit mit einander vereint ſind,
die heute im kirchlichen „Erntedankfeſt“ den religiöſen Ausdruck
finden.

von einem idealen Standpunkte aus noch an der höchſten
Vollkommenheit fehlt, friſchweg fordern könne. Die Sache kann
ſich aber auch ganz anders entwickeln, wie man jetzt vielleicht in
der Reichsregierung denkt. Ein großer Theil der Centrumspartei
hat nur mit Unmuth ſich zur Bewilligung des Flottengeſetzes
beſtimmen laſſen. Jn jedem Falle gehen wir, wenn jene
Ankündigung zutrifft, für die Reichstagsſeſſion lebhaften Kämpfen
entgegen, und es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß es im Frühjahr
ur Auflöſung des Reichstags und zu einem neuen
eftigen Wahlkampfe kommen wird. t

is jetzt hat die „freiſinnige Partei“ bei ReichstagsAuf-
löſungen über Militärfragen noch immer recht ſchlechte Geſchäfte
emacht und ſomit dürfte Herr Richter, obwohl er nach ſeiner

eit mit vollen Lungen in die Lärmtrompete ſtößt, doch
chwerlich die Abſicht haben, mit dem Feuer der Reichstags-
uflöſung S ſpielen. Vorläufig handelt es ſich für ihn wohl

nur um Stimmungsmache für die Landtagswahlen. Wir
glauben, daß auch da die freiſinnigen Aktien keinen beſonders
hohen Kurs erzielen werden. Jm Uebrigen haben wir ſchon
heute Morgen mitgetheilt, wie es ſich mit den angeblichen neuen
Militärforderungen verhält.

Johannes Trojan, der Chefredalteur des Kladderadatſch,
wird heute, wie man aus Danzig meldet, nach Verbüßung einer
zweimonatlichen Feſtungshaft, auf welche wegen Majeſtätsbeleidigung
gegen ihn erkannt worden war, aus Weichſelmünde entlaſſen.

Anknüpfend an eine Meldung aus Peking, daß ein
deutſcheugliſches Syndikat die Konzeſſion für den
Bau der Eiſenbahn von Tientſin nach Schinkiang
erhalten würde, ſtellen „Daily News“ ein Handelsbündniß
i beiden Staaten als ein politiſches Ereigniß erſten

anges hin, geben ihm aber ſofort eine Spitze gegen
Nußland und knüpfen hieran die Warnung Dieſe Liga
gegen den nordiſchen Staat würde ſehr unheilvoll ſein. Die
„Daily News“ geben dann noch die weitere Lehre,
daß Lord Salisbury ſich mit Rußland wohl
verſtändigen könne wenn er weniger ſcharf
ſchreibe, aber feſter handele. Es iſt bezeichnend für den
Gedankenkreis des engliſchen Blattes, daß es einem Zuſammen-
wirken Deutſchlands und Englands auf handelspolitiſchem
Gebiete ſofort eine antiruſſiſche Tendenz zuſchreibt. Selbſt
wenn die obige Meldung ſich beſtätigt, ſo handelt es ſich doch
nur um einen beſtimmten Fall von dieſem aber ſofort auf ein
plan und vertragsmäßiges Zuſammenwirken beider Staaten zu
ſchließen, verräth die Abſicht des Blattes mit einem
deutſch engliſchen Bündniß die Ruſſen zu ſchrecken.
Was die Gründung eines deutſch engliſchen
Syndikats betrifft, ſo wird dasſelbe jedenfalls ohne Einwirken
der Regierung zu Stande gekommen ſein und es iſt nickt ein
zuſehen, wie die gemeinſame Arbeit deutſchen und engliſchen
Kapitals NRüßland bedrohen ſolle. Jn Zukunft dürften auch
noch Kapitaliſten anderer Mächte ſich zuſammenſchließen, um
China dem Handel und Verkehr zu erſchließen, ohne daß man
deshalb die Berechtigung hätte, hieraus auf eine politiſche
Kombination zu folgern.

An die Nachricht von der Errichtung einer auterika-
niſchen Flottenſtation in Pago Pago (Samog) an
knüpfend ſchreibt die „Mar. pol. Korreſp.“ am Schluſſe einer
längeren Ausführung:

„Nunmehr wird Amerika durch Errichtung einer Flotken
Station in Pago Pago, zu welcher die ausreichendſten
Mittel zur Verfügung geſtellt werden, ein ganz bedeutendes
Uebergewicht gegenüber den anderen Mächten erlangen.
Dies liegt in der Natur der Sache und es iſt unver
meidlich, weil es für Deutſchland nach den bei uns herr
ſchenden Auffaffüngen nicht angängig iſt, ebenfalls dort eine
regelrechte Marineſtation anzulegen. (27) Der politiſche und mit
ihm zuſammenhängende wirthſchaftliche Nachtheil für die fremden
überragenden deutſchen Jntereſſen könnte nur ausgeglichen werden,
wenn eine Theilung der Jnſelgruppe unter die drei Vertrags-
mächte (Deutſchland, England, Union) ſtattfände. Dieſer
Gedanke iſt ſchon wiederholt in kolonialen bezw. wirth-
ſchaftspolitiſchen Kreiſen zur Sprache gebracht worden zu
keiner Zeit je zuvor hat jedoch ein Hinweis auf denſelben eine ſo
unmittelbare Berechtigung gehabt, wie gegenwärtig. Wenn
England die größte Jnſel der Gruppe, Sawaii, Amerika
die Jnſel Tutuila mit ſeiner Flottenſtation Pago-Pago
und Deutſchland die Jnſel Upolu erhielte, ſo würde dies
einerſeits den tthatſächlichen Eigenttumsverhältniſſen am
meiſten entſprechen, denn die Jnſel Upolu iſt zum über-
wiegenden Theil bereits deutſcher Privatbeſitz andererſeits
würde durch eine ſolche Gebietsabgrenzung der Möglichkeit vor
gebeugt, daß durch die überragende Stellung der Union infolge
ihrer Flottenſtation Konflikte entſtehen, bei denen dieſelbe von
vornherein in Bezug auf ihre Machtentfaltung an Ort und Stelle
das politiſche Uebergewicht in der ungetheilten Jnſelgruppe auf
ihrer Seite haben würde. Um ſolche Konflikte nach Möglichkeit
zu vermeiden, erſcheint eine politiſche Theilung der vnſelgruppe
der einzig gangbare Weg.“

Weshalb die Anlegung einer deutſchen Flottenſtation in
Saluafata (Upolu), zu der Deutſchland ſeit 1897 vertragsmäßig
berechtigt iſt, nicht „angängig“ ſein ſoll, iſt uns nicht recht ver
ſtändlich. Jede Zeit hat eben ihre Aufgaben und wenn die
der nächſten Zukunft dazu zwingen, die bisher auf dem Papier
beſtandene Flottenſtation in die Wirklichkeit zu übertragen, ſo
muß es dort eben geſchehen, wie es in Oſtaſien geſchehen iſt.
r allzuviel Zimperlichkeit werden wir ſreilich nicht weit
ominen.

Ein engliſch- amerikaniſcher Zwiſchenfall
ohne weitere Folgen wird in einem deutſchen Privatbriefe von
Bord des Kreuzers „Kaiſerin Auguſta“ aus Manila vom
14. Juli gemeldet. Anknüpfend an die damals bei dem
amerikaniſchen Blockade- Geſchwader herrſchende Beſorgniß vor
einem Handſtreich der Flotte Camaras wird erzählt:

„Ein kleines engliſches Kanonenboot kam in den Hafen und
wurde vom amerikaniſchen Aviſo „Mac Culloch“ angehalten. Ein
Offizier der Amerikaner kam an Bord, um ſich zu überzeugen, ob es
wirklich der „Rattler“ wäre und kein Schiff mit Kontrebande. Der
engliſche und der franzöſiſche Admiral begaben ſich, nachdem das Er-
eigniß bekannt geworden war, ſofort zum deutſchen Admiral. Sie kamen
mit dieſem überein, daß eine ſolche Behandlung eines unter der
Flagge fahrenden Kriegsſchiffes eine unwürdige ſei und im Wieder
holungsfalle mit Waffengewalt zurückgewieſen werden müſſe. Alle
Schiffe im Hafen von Manila und in der Bucht von Mariaveles
machten klar zum Gefecht. Als der amerikaniſche Admiral Dewey
den Ernſt der Lage erkannte, dementirte er ſofort das Verhalten
ſeines Offiziers und ſchickte an alle Befehlshaber die eingehendſten
Entſchuldigungen.“

Nun wird man ſehen, ob die Londoner Preſſe über dieſen
Zwiſchenfall in ebenſo unerhörten Ausdrücken losziehen wird,
wie über die Abreiſe Auguſtins auf der „Kaiſerin Auguſta“.
Jndeſſen dürfte hier das Buhlen der Briten um die Gunſt
der Yankees ſo dreiſte Worte wie „EmporkömmlingMarine“
von vornherein unrathſam machen.

Die Engländer geben ſich übrigens nach wie vor große
Mühe, Amerika zur Annektirung der Philippinen zu be
ſtimmen. England geht dabei von der Erwägung aus, daß,
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da es ſelbſt die Jnſelgruppe nicht nehmen kann, ohne den Ein
ſpruch der ganzen Welt herauszufordern, es für die engliſchen
Intereſſen am beſten ſei, wenn Amerika ſich dort tbeiße.
Entweder werde Amerika dadurch gezwungen ſein, ſich fortan
an Englands Seite zu halten oder letzteres erhalte für den
Fall eines Konflikts ein verhältnißmäßig leicht zu gewinnendesKampfobjekt. Nun, die engliſchen Bemühungen werden auch in

dieſem Falle wirkſam durchdrängt werden.
c

Afrika.
Der Feldzug im Sudan.

Man ſchreibt der „Polit. Korr.“ aus Kairo: Alle Anzeichen
laſſen darauf ſchließen, daß der Sirdar Kitchener nunmehr, nachdem
alle Vorbereitungen beendet ſind, zum Angriffe auf die Stellungder Derwiſche übergehen wolle. Die anglo ägyptiſche Hwinah

ſtand bekanntlich bisher am Atbara.. Sonnabend den
13. d. M. bat jedoch die erſte engliſche Brigade den Fluß über
ſchritten und ſich auf einem Dampfer eingeſchifft, um auf
den weiter ſüdwärts gelegenen Poſten Nasri vorzuſchreiten. Die
Brigade dürfte dort bereits angekommen ſein. Der General Sir
H. Kitchener befindet ſich gleichfalls in Nasri, wo er die Vorbereitungen
zum Angriffe auf die Vorpoſten der Derwiſche in Schabluka ſelbſt
überwacht. Es iſt nothwendig, daß dieſer Platz, der den
Schlüſſel zur Beherrſchung des ſechſten Nilkataraktes bildet,
unverzüglich von den Anglo-Aegyptern eingenommen werde. Der
Train der Armee folgt den Truppen bereits heute von Atbara nach
Nasri auf dem Wege über Metemmeh und ſchlägt die Route am
linken Nilufer ein. Eine ſtarke Eskorte, aus den 2ler Lanciers
und aus Infanterie beſtehend, begleitet den Train. Auch eine
Artillerie Abtheilung begleitet den Train, während der Reſt der
Artillerie zu Schiffe nilaufwärts befördert wird. Am 23. ſoll der
ganze Train mit einer Eskorte in Nasri eintreffen. Aus dieſen Vor
bereitungen kann man den Schluß ziehen, daß der entſcheidende
Angriff noch vor dem 10. September ſtattfinden dürfte. Ob aber in
Kerreri oder in Omdurman die Entſcheidung ſich vollziehen wird,
läßt ſich nicht beſtimmen. Das hängt davon ab, wo ſich das Gros
der Derwiſcharmee befinden wird.

Heer und Marine.
Das Offizierkorps des 9. Armeekorps hat auf Anregung des

Generalſtabes dieſes Korps beſchloſſen, eine Bronzebüſte des
Grafen Walderſee anfertigen zu laſſen. Mit der Arbeit iſt der
Bildhauer Bruno Kruſe in Berlin beauftragt worden. Graf
Walderſee hat dem Künſtler bereits mehrere Male in Hannover und
in Berlin Sitzungen gewährt, ſo daß die Büſte ihrer Vollendung
nahe iſt und bei Eröffnung des neuen Offizierkaſinos in Lockſtädt, wo
ſie zur Aufſtellung gelangen ſoll, fertiggeſtellt ſein wird. Ferner hat
die Hamburger Packetfahrtgeſellſchaft beſchloſſen, einen ihrer großen
neuen Dampfer nach dem Grafen zu benennen.

Konugrefſe und Ausſtellungen.
Magdeburg, 23. Auguſt. Die 27. Wanderverſamm-

lung des Deutſchen Photographenvereins hat
geſtern im großen Saal der Geſellſchaft zur Freundſchaft hierſelbſt
ſtattgefunden. Aus der Rechnungslegung ging hervor, daß die
Einnahme und Ausgabe mit 13 856,92 Mark balancirt. In
das Preis Gericht wurden gewählt ſeitens des Vorſtandes
die Herren FeſtgeErfurt, Gottheil-Danzig und Großmann Magde-
burg ſeitens der Wanderverſammlung die Herren SchätzkeBochum
und KlockmannWilhelmshaven ſeitens der Ausſteller die Herren
Prof. Dr. Bruno Meyer-Berlin und Grünwald. Die bisherigen
Mitglieder der Ausſchüſſe zur Verleihung von Fähigkeitsnachweiſen
und von Diplomen und Medaillen für photographiſche Mitarbeiter
wurden wiedergewählt. Mit dem Verbandstage war eine reich be
ſchickte Ausſtellung verbundenen
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Theater und Muſik.
W Erfurt, 22. Auguſt. (Stadttheater.) Jm Schau

und Luſtſpiel hat die Direktion bis jetzt folgende Novitäten an
genommen Sudermanns vielbeſprochener und vielgegebener
„Johannes“ geht Anfang Oktober in Szene; ferner gelangt das
deutſche Märchen von Rosmer „Die Königskinder“, zu welchem der
„Hänſel und Gretel“ Komponiſt Engelbert Humperdinck eine
umfangreiche Muſik geſchrieben hat, zur Aufführung, ein Repertoir-
ſtück der meiſten größeren Bühnen. Das moderne Werk eines
jüngeren Schriftſtellers (Herm. Faber) „Ewige Liebe“ iſt bereits
erfolgreich an verſchiedenen Theatern gegeben und für
dieſen Herbſt u. A. vom Königlichen Schauſpielhauſe
in Berlin, wie vom Hofburgtheater in Wien angenommen worden.
Ferner erſcheint auf dem Spielplan Max Halbe mit ſeinem Schau
ſpiel „Mutter Erde“ und Feodor von Zobeltitz mit ſeiner, einen
modernen ſozialen Stoff behandelnden Komödie „Die Tyrannen des
Glückes.“ Von Luſtſpielen iſt noch angenommen SchönthanKoppels
Helgas Hochzeit“, am Berliner Schauſpielhauſe wie in der Provinz
ehr viel aufgeführt, Blumenthals „Auf der Sonnenſeite“, welches im
Oktober zuerſt am Königl. Theater in Beilin in Szene gehen wird,
ſowie ein Leut'ſcher Schwank „Anno dazumal“ von Carſot Reuling,
der durch ſeine humoriſtiſche Sittenſchilderung aus der erſten Hälfte
des Jahrhunderts überall vielen Beifall gefunden hat. Das klaſſiſche
Repertoir bringt zunächſt Göthes „Jphigenie“, von Schiller ſoll unter
anderen Werken „Die Jungfrau von Orléans“ in neuer Jnſzenirung
aufgeführt werden, Shakeſpeares „Julius Cäſar“ wird dem Repertoir
neu eingefügt, ebenſo ſein „König Heinrich IV.“; auch der ſeit
1894 nicht gegebene „Hamlet“ geht wieder in Scene. Von anderen
älteren Werken nennen wir vorläufig nur Grillparzers „Ahnfrau“,
Moretos graciöſes Luſtſpiel „Donna Diana“, Molières draſtiſch
komiſchen „Geizigen“, Henrik Jbſens Schauſpiel „Der Volksfeind“
und Freitags unſterbliches Luſtſpiel „Die Journaliſten“. Alle be
deutenden Neuheiten, welche demnächſt herauskommen, werden alsbald

auch dem hieſigen Spielplan einverleibt werden.

Kunſt und Wiſſenſchaft.
Die von Th. Lerner geleitete deutſche NordpolarEx

pedition, welche auf dem Fiſchereidampfer „Helgoland“ am 26. Mai
von Geeſtemünde ausgefahren iſt, iſt wie ſchon geſtern in Kürze ge
meldet, am 22. ds. in Hammerfeſt eingelaufen und hat damit
den erſten Theil ihres Programms erledigt. Jhre Arbeit
galt hauptſächlich der Erforſchung des eeres um Spitz
bergen. König Karls Land wurde aufgenommen und dabei
mehrfache Unrichtigkeiten der Karten feſtgeſtellt, auch eine neue Jnſel
entdeckt. Ein Vorſtoß, der Ende Juli gegen Franz Joſef-Land
gemacht werden ſollte, wurde durch Sturm verhindert. Die
Expedition wandte ſich nun dem Nordoſt-Lande (Spitzbergen) zu,
das ſie als erſte von Süden her umſchiffte, und drang bis
zu 810 32 vor, wo ſie auf Packeis ſtieß.(Parry iſt in dieſen Gegenden im Jahre 1827
bis 820 45“ vorgedrungen.) Nun erfolgte die Südfahrt durch die
Hinlopenſtraße die Hoffnungsinſel wurde aufgeſucht und deren Süd
küſte aufgenommen. Die Ergebniſſe der Jagd und Fiſcherei zu
wiſſenſchaftlichen Zwecken find reich. Von Andrée wurde keine Spur
aufgefunden. Die Expedition wird ſich nunmehr dem zweiten Theil
ihrer Aufgabe zuwenden, der ſie gegen NowajaSemlja und Franz
Joſef-Land führt.

Sport und Jagd.
Rennen zu BadenBaden.

Dienstag, den 23. Auguſt.
1. Eberſtein-Rennen. Preis 5000 Mk. Diſt. 1400 m.

1. Maj. v. Boddiens Amateur I. 2. Hrn. B. Naumanns Khamſeen,

3. Frhrn. v. Hartogenſis' Hahnebdut. Tot. 19 10. Platz I: 20:20,
Platz II: 20:20, Platz III: 20:20.

2. Preis der Stadt Baden 5000 Mk. Diſtanz 1800 m.
1. Hrn. U. v. Oertzens Lamoral, 2. Hrn. B. Naumanns Connex,
3. Hrn. Balduins Medea. Tot.: 17: 10. Platz I: 28:20, Platz II:
72:20, Platz III: 50:20.

3. Zukunfts-Rennen. Preis 36000 Mk. Diſtan z
1200 m. 1. K. Pr. Hpt.-Geſt. Graditz' Gaſtfreund.
2. Hrn. B. Naumanns Gaticano, 3. Frhrn. Ed. v. Oppenheims
Maſha. Tot.: 13 10. Platz T: 27 20, Platz II: 30 20.Ferner liefen Hortobagy, Rabenhorſt, Ormeſſon.

4. Fürſtenberg Memorial. Preis 20000 Mk.Diſtan z 2000 m. 1. K. Pr. Hpt.-Geſt. Graditz' Kirſche.
2. Major Faddys Monſ. Marc, 3. Hrn. Balduins Lockvogel. Tot.:
33 10. Platz I: 56 20, Platz II: 66 20. Ferner liefen
Magiſter, Jeu de barre. x 45. Merkur-Steeple-Chaſe. Turf-ClubPreis 3000 Mk.
Diſtanz ca. 3500 w. 1. Gatteville, 2. Leibgardiſt I, 3. Schwarz-
wald. Tot. 19: 10. Platz T: 56: 20.

6. Offiziers HandicapeSteeple-Chaſe. Ehren-preis und 3000 Mk. Diſtanz ca. 4500 w. 1. Robert, 2. Buſchiri,
3. Bob. Tot.: 13: 10. Platz I: 26: 20, Platz II: 40: 20.

Das Viernndzwanzig Stunden Rennen in Berlin iſt
vom Verein für VilocipedWettfahren auf den 7. und 8. September
(Mittwoch und Donnerstag) vertagt worden, da die Polizei für den
Sonntag eine Unterbrechung während der Kirchenſtunden zur uner
läßlichen Bedingung für die Abhaltung gemacht hatte. Leider iſt
alſo die Hoffnung, die Menſchenſchinderei ganz verboten zu ſehen,
nicht erfüllt worden.

Berliner Chronik.
Welche ungeheuren Opfer die Hitze in der rorigen Woche

unker dem Pferdebeſtand der hieſigen Fuhrgeſellſchaften gefordert
hat, geht aus folgenden Zahlen hervor Die verſchiedenen Omnibus-
geſellſchaften haben zuſammen 31 Pferde verloren, die dem Hitzſchlage
erlagen. Davon ſtürzten auf der Omnibuslinie Stettiner Bahnhof
Görlitzer Bahnhof allein 4 Pferde. In Folge der Hitze erkrankt ſind
bei denſe.ben Geſellſchaften zuſammen 170 Pferde. Die Große
Berliner Straßenbahn verlor in den vier heißen Tagen vom Sonn
tag bis Mittwoch 16 Pferde, während über 200 krank in den
Stallungen ſtehen. Aehnliche Verluſte haben die Beſitzer größerer
Fuhrgeſchäfte erlitten. Bei den Omnibus- und Pferdebahngeſellſchaften
iſt als beſonders bemerkenswerth zu bezeichnen, daß vorwiegend die
jungen und kräftigen Thiere von der Hitze zuerſt überwältigt wurden,
während die älteren Pferde, die ſchon ſeit Jahren vor den Wagen
gehen, größtentheils geſund blieben.

Eine Dame im Pelz und mit Schlittſchuhen im Arme iſt zur
Zeit dieſer ſo nmerlichen Hitze gewiß etwas Seltenes. In der Zeit von
elf bis 1 Uhr Mittags, wo die Sonne ihre höchſte Kraft entfaltete,
erregte geſtern ſo wird aus Berlin vom 17. Auguſt berichtet das leb
hafteſte Erſtaunen der Paſſanten und einen bedeutenden Menſchenauflauf
eine ſchwarzgekleidete Dame, die mit Pelzumhang, Muff und Schlittſchuhen
verſehen, luſtwandelte. Während ein Theil des Publikums ſpöttiſche
und boshafte Bemerkungen machte, war ein anderer Theil ſebr
beſorgt um die geiſtige Geſundheit der Perſon, die unbeirrt durch
den Menſchenſchwarm, der ihr folgte, ihren Weg fortſetzte. Von der
Ecke der Koch und Friedrichſtraße ging es durch die Friedrich und
Leipzigerſtraße und wieder zurück. Am Potsdamerplatz traten
mehrere Damen an den dort poſtirten Schutzmann mit der
Bitte heran, die Dame feſtzunehmen, ſie ſei offenbar
irrſinnig. Der Beamte lehnte jedoch ein Einſchreiten ab, und die
Dame konnte ihren Weg bis zu Ende machen. Die Dame war, wie
ſich ſpäter herausſtellte, geiſtig vollſtändig intakt. Es handelte ſich
lediglich um den Austrag einer nicht gerade ſehr geſchmackvollen
Wette zwiſchen den Angeſtellten einer hieſigen großen Kunſtſtickerei.
Fräulein Elvira H., die betreffende junge Dame, hat durch ihren
Spaziergang 50 Mk. gewonnen.

Hermine von Preuſchen, die Wittwe Conrad Telmans,
ſt von Rom nach Berlin übergeſiedelt. Die hervorrggende Künſt
n re in Villen Kolonie Grunewald ein Atelier für Mal-

nterricht.

Eingeſandt.
(Für die unter dieſer Rubrik veröffentlichten Artikel übernimmt die Redaktion dem

Publikum gegenüber teine Verantwortung.)
Zum Beſuch des Kolkthurmes in der Dölauer Haide.

Sehr geehrte Redaktion
Vielleicht findet ſich in Ihrer geſchätzten Zeitung ein Raum für

folgendes „Eingeſandt“:
Wer Sonntags Morgens, oder ſonſt, an einzelnen Punkten

der „Haide“ eine erquickende Ausſicht genießt, hegt gern den Wunſch,
vom Ausſichtsthurm der Haide aus einen Rundblick zu
thun auf den Wald ſelbſt, die Stadt Halle c. er macht ſich die
Mühe, den ſonnigen Hügel zu erklettern, wo der Thurm ihm über
die den Blick hindernden Bäume erheben ſoll und findet den
Thurm verſchloſſen natürlich darf derſelbe nicht benutzt werden,
denn eine Tafel empfiehlt ihn dem beſonderen Schutze der Aus
flügler. Wer bei ſengender Hitze eine Goſe ſich beſtellt, und auf
ihren Genuß ſich freut, wird der im letzten Augenblicke darauf ver
zichten und vielleicht im Weiterwandern dem Kellner zurufen, den
Stoff ſelbſt zu genehmigen

Ein Freund der Haide.

Kirchliche Anzeigen
Zu St. Stephanus: Paulus-Gemeinde: Donnerstag, den
Sich Vauft, Abends 8 Uhr: Bibelſtunde, Götheſtr. 6, part. Pfarrer

a

Zu St. Georgen: Donnerstag, den 25. Auguſt, Abends 8/, Uhr
Bibelſtunde in der Herberge zur Heimath (Mauerſtr. 7); Diak. Witte.
her tg rn 26. Auguſt, Abends 8 Uhr: Bibelſtunde Hilfspred.

iſentraut.

Standezants Nachrichten von Halle.

Meldungen vom 23. Auguſt 1898.
Aufgeboten: Der Hilfsbremſer Karl Berger, Halle und Emma

Kirchner, Lauchſtädt. Der Fleiſcher Otto Jummrich, Dölau undAnna Pölzing, Schillingſtedt.
Eheſchließungen Der Apotheker Willy Becker, Graudenz

und Martha Bücking, Liebenauerſtr. 4. Der wiſſenſchaftl. Lehrer
r raugott Müller, Barmen und Marie Müller, Land

wehrſtr. 1.
Geboren: Dem Markthelfer Max Schendler, Brüderſtr. 6, T.

Antonie Gertrud. Dem Handarb. Joſef Wiesner, Schloſſerſte. 4, S.
Kurt. Dem Kaufmann Ernſt Walther, Geiſtſtr. 5, T. Lucie Emilie
Anna. Dem Weißgerber Aug. Bergmann, Ritterſtr. 11, S. Auguſt
Wilhelm Richard. Dem Maſckiniſt Heinrich Förſter, Wolfſir. 1, T.
Anna Ella. Dem Maurer Paul Löſche, Graſeweg 11, S. Kurt
Hans. Dem Metalldreher Paul Gröbel, Zenkerſtr. 3, S. Karl Max.
Dem Kaufmann Guſt. Töpfer, Mühlberg 1, S. Guſtav Wilhelm Ernſt.

Geſtorben Des Bahnarb. Otto Pockel S. Oito, 7 Mon.,
Freiimfelderſtr. 81. Des Rangirer Richard Wathſack S. Richard,
1 J., Langeſtr. 31. Des Zimmermann Guſtav Müller T. Gertrud,
1 J., Fleiſcherſtr. Z. Des Reſtaurateur Osmar Biſchoff T. Char-
lotte, 2 Mon. Deſſauerſtr. 11. Der Gärtner Hermann Harzer, 59 J.,
Klinik. Die Wittwe Etiſe Wittich geb. Vonhof, 71 J., Friedrichſtr. 52.
Des Fabrikarb. Ernſt Chryſtall S., todtgeb. Steg 8. Des Stein
ſetzer Andreas Bandermann T., todtgeb., Spitze 22. Des Fleiſcher
meiſter Franz Grimm T. Erna, 2 Mon., Taubenſtr. 2. Des Land
wirth Alexander Schönerſtedt S. Arthur, 4 Mon., Bismarckſtr. 2.
Des Jſolierarb. Hermann Klemp T. 11 Mon., Wolfſtr. 21.
R lermtr. Vincenz Schweiß S. Rudolf, 7 Mon., Liebenauer

rape 10.

Standesamts Nachrichten von Giebichenſtein.

Meldungen vom 20. bis 23. Auguſt 18098.
Aufgeboten: Der Tiſchler C. Heſſe, kl. Breitenſtr. 13 und F.

Schäfer, Schleifweg 9. Der Maler A. W. Mutſchmann, Halle und
F. E. M. Stoye, hier.

Geboren: Dem Schriftſetzer H. F. Linke, gr. Brunnenſtr. 43,
S. Werner Hans. Dem Geſchirrführer A. Kürſchner, gr. Brunnen-
ſtraße 17, S. Albert Otto. Dem Tiſchler W. Niemann, Reilſtr. 28,
S. Paul Wilhelm. Dem Gärtner C. P. Steinberg, Rainſtr. 5, S.
Hermann Richard. Dem Maurer A. H. G. Gäbler gen. Gräfe,
Adolfſtr. 4, T. Helene Erna. Dem Maler G. C. W. Fickert,
Adolfſtr. 3, T.

Geſtorben: Des Handarb. W. F. Müller S. Friedrich Paul,
10 Mon., Burgſtr. 51. Bertha Anna Rühlemann, 5 Mon., Ziethen-
ſtraße 33. Des Schuhmacher N. Szynka S. Franz Walther, 3 Mon.,
Böckſtr. 4. Des Handarb. F. W. Keller S. Friedrich Wilhelm, 7 T.,
Reilſtr. 45a. Helene Jrmgard Schleifert, 4 Mon., gr. Brunenſtr. 62.
Rudolph Erich Walther Gries, 1 J., Eichendorffſtr. 35. Des
Handarb. F. Th. H. Carl T. Anna Frieda, 9 Mon., gr. Brunnen
ſtraße 32. Des SchichtmeiſterAſſiſtenten C. G. O. Grenſing T. Anna
Marie Klara, 3 Mon., Reilſtr. 9. Des Maurer W. C. Auguſtig T.
Karoline Marie, 3 J., Seydlitzſtr. 5. Des Kaufmann J. Appel T.
Edith Margarethe, 2 Mon., Burgſtr. 22. Des Schulhausmann C.Schotte S. Carl Arthur, 2 Mon., gr. Brunnenſtr. 6.

Fremdenliſte.
Grand Hotel Bode. Regierungs Präſident von der Recke

aus Merſeburg. Rittergutsbeſitzer Baron von Arnim nebſt Ge-
mahlin aus Stettin. Geheim-Rath Oſſenth nebſt Familie aus
Deſſau. Fabrikbeſitzer Guſtav Prolle nebſt Gemahlin aus Berlin.
Regierungsrath Schöppe nebſt Gemahlin und Frl. Tochter aus
Schleswig. Bankier Leop. Friedmann nebſt Gemahlin aus Berlin.
Mr. Dr. Norton nebſt Familie, Begleitung und Bedienung aus
New-York. Schiffsmakler K. Th. Eckhuſen nebſt Gemahlin aus

Salinendirektor Rudolph aus Salzungen. Oberinſpektor
inkelmann aus Dresden. Frau Kleeberg, Frl. A. Otto, beide aus

Berlin. Frau Dr. Kopfſein nebſt Sohn aus Beuthen. Fabrik
Direktor C. Patz nebſt Gemahlin aus Oelsnitz. Jngenieur Albert
Czarnikow aus Hannover. Direktor Falkenberg aus Stralſund.
Jngenier Polewka aus Eiſenach. Lieutenant d. Reſ. Simon aus
Berlin. Direktor Carl Bartens aus Stralſund. Techniker Arnhold
nebſt Gemahlin aus Frankfurt a. M. Direktor Franz Schlör aus
Barth. Rittergutsbeſitzer Mr. Joſ. Cowen aus Newcarth (Enaland).
Hotelbeſitzer Eckhardt aus Grimma. Kaufleute H. A. Müller,
A. Dabelſtein, beide aus Hamburg, H. Hillebrandt, R. Benradt,
beide aus Amſterdam, Guſtav Penck aus Worms, Heucken aus
Aachen, Detlef Rühmann aus Hamburg, VBorchers aus Bremen,

aus Krefeld, Guſtav Küſter aus Hannover, Fritz Cohn aus
logau, Hebeſireit aus Zeitz, Boas aus Gera, Sell, Blaubach,

Scharte, ſämmtlich aus Berlin.

Veranrwoetligh für die Kedaktion Dr. Walther Gebenstebvert, dalle
Svrechſtunden der Redaktion von 9--12 Udr Vormittags. Alle die Redaktion detzeifenden
Zuſchriften ſind nicht ver ſön lich, ſondern lediglich Am die Kedantior
der Dalleſchen Zeitung in Daule a. S. zu gorefſiren.

Amtliche Sekanntmnnch nungen.
Bekanntmachung.

Die Steinſtraße von der Burgſtraße aufwärts, wird wegen
Pflaſterung für Fahr und Reitverkehr bis auf Weiteres geſperrt.

Giebichenſtein den 23. Auguſt 1898.
Der Amtsvorſteher.

RudlIofr. [9780
Bekanntmachung.

Die Sperrung der hieſigen Magdeburgerſtraße auf der Strecke
zwiſchen der Angerſtraße in Giebichenſtein und der Giebichenſteiner
ſtraße in Trotha wird hiermit wieder aufgehoben.

Drotha, den 20. Auguſt 1898,
Der Amtsvorſteher.
J. V. W. Nagel. [9770

Bekanntmachung.
Nachdem die Kanaliſation der Breiteſtraße hierſelbſt vollendet iſt,

werden die Beſitzer bebauter Grundſtücke gen. Straße in Gemäßheit
des S 1 I. der Polizei- Verordnung vom 20. April 1898 hiermit auf-
gefordert, den Antrag auf Kanalanſchluß binnen einer Friſt von 4
Wochen bei dem Unterzeichneten zu ſtellen.

Diemitz, den 23. Auguſt 1898.
Der Amtsvorſteher.

Bernät. [9796
Alie AZeigemn,

welche Tür Landwirthe bestimmt sind, werden in fachgemässer
eise tür sämmtliche Zeitungen besorgt von den

Special-Annoncen-Burean für landw. Anzeigen

Otto Thiele
Berlin SW., Bernburgerstrasse 3.

A N S L L M A MNe c 1007 Ausverkauf von Reiseartikeln
gr. Steinstr. G. 20 h Rabatt.

Familien Nachrigſten.
Verlobt: Frl. Marie Landsberg mit Hrn. Landgerichtsrath Stein

hauſen (Nordhauſen). Frl. Eliſabeth Behrens mit Hrn. Carl
Petrick (Roſtock i. M. Wittenberg). Frl. Marianne Wöhler
mit Hrn. Max Schroeder (Magdeburg). Frl. Margarethe Bode
mit Hrn. Hermann Lüderitz (Magdeburg).

Geboren: Ein Sohn: Hrn. Adolf Zimmermann (Nordhauſen).
Eine Tochter: Hrn. Peter Mohr (Halberſtadt).

Geſtorben: Hr. Landwirth Andreas Fahldieck (Harsleben).
Hr. Paſtor Otto Staude (Stendal). Hr. Maſchinenfabrikant
G. A. Matthes (Magdeburg). Hr. Rittergutsbeſitzer Frentz
(Trannſtow b. Anklam).

Die heute am Sonntag Nachmittag 5 Uhr erfolgte glückliche
Geburt eines kräftigen

Knaben
Max Euch, Kaiſerlich Deutſcher Konſul

und Fran Marie geb. Rienäcker.

Valencia, 14. Auguſt 1898. [9800
Heute Mittag 12 Uhr endete ein ſanfter Tod die langen Leiden

unſeres lieben Vaters, Schwiegervaters, Großvaters und Onkels, des
früheren Gutsbeſitzers

M. Seidler zu RotheuSchirmbach.
Rothen-Schirmbach, Goehrendorf und Kulkwitz,

den 23. Auguſt 1898.

eigen hocherfreut an

Die trauernden Hinterbliebenen.
Die Beerdigung ſindet Donnerstag, den 25. d. M., Nachmittags

3 Uhr ſtatt. 19788
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Julius Löwinber
in Halle a Se Gr. Ulrichstrasse 20, erste Etage.
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Seiclen-, Manufaktur- und Modewaaren.

S Wegen Todesfalles des Inhabers wird das Ge-
schäft ne auifgelöst und ein

Donnerstag, den 25. August Vormittags g Uhr

eröffnet.
Die bedeutenden, durch Vingang der Herbst-Neulzeitem und anderer Waarenlieferungen vermehrten Waaren-

Dbestände, als:

Seidenstoffe, Kleiderstoffe in Halhseice, Wolle u. Haſbwolle, Baumwollen-
u. Waschstoffe, Leinenwaaren, Jischzeuge, Tuche, Buxkins, Confections-Stoffe,

S fertige Blousen, Unterröcke, Schürzen, Tr jcotagen und viele andere Waaren
e sind, um die Räumung zu beschleunigen, ohne Rücksicht auf den Einkaufspreis

im Preise bedeutend her abgesetzt
odass sich ausser Privatleuten, auch Wiederverkäufern, Herrenschneidern, Damenschneiderinnen und anderen grösseren
Consumenten eine seltenm günstige und nie wiederkehrende Gelegenheit bietet, ausser gewöhnlich vor-

e theilhafſſt einzukaufen.
e Verkauf nur gegen Baar zu festen Preisen.

T Sämmtliche Waaren sind mit den herabgesetzten Preisen cleutlich markirt.

feste u. Abschnitts-Roben fabelhaft billig.
e Die zur Lagercompletirung eingehenden Waaren werden dem Ausverkaufszweek entsprechend im Preise
S gleichfalls ermässigt

r DAorm. 981 Alir, Nadim. 827 Aſr.
Das Geschäftslokal üst zu vermifethen, auch ist dieLadeneinrichtung zu verkKaufem-

[9769

J ulius e in Halle a. S.
Uriohstrasss 20, ersto lag
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eheSee s t r a è 2 u ar J a eo

rin öns und F Jeneg von Die Thiele, far die Inſerate vrtantworſſic, Frinr Oftermann, Halle (Saale), Seipzigerſtraße 87. Mit 3 Beilagen.
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Landeszeitung für die Provinz Sachſen und die angrenzenden Staaten.

[Nachdruck verboten.

Tägliche GeſchichtsNotizen.
Vor 139 Jahren, am 24. Auguſt 1759, ſtarb zu Frank

furt a. O. infolge ſeiner in der Schlacht von Kunersdorf als
preußiſcher Major erhaltenen Verwundung Ewald von Kleiſt,
ein Dichter voll warmen Gefühls und tiefen Naturſinns, aus
gezeichnet in ſeinen Liedern und Elegien, berühmt als Sänger des
Frühlings und als einer der tapferſten Kriegshelden aus der Fride
ricianiſchen Zeit. Kleiſt wurde am 7. März 1715 zu Zeblin bei
Köslin geboren.

Halleſche Lokalnachrichten vom 24. Auguſt

Der Nachdruck unſerer OriginalKorreſpondenzen iſt nur mit deutlicher Quellen
Angabe geſtattet.

Ueber das Projekt einer deutſchnationalen Bismarck-
Ehrung iſt, wie wir ſchon kurz erwähnt haben, am Montag Nach
mittag in Wiesbaden verhandelt worden. Es geht uns darüber noch
folgende nähere Mittheilung zu: Oberlehrer Spamer hielt eine
begeiſtert aufgenommene Anſprache, in welcher er zur Gründung einer
deutſch nationalen Bismarck Stiftung aufforderte. Die gedachte
Ehrung ſolle nicht ein Werk der Kunſt ſein, ſondern eine Stiftung,
geheißen „Bismarck-Stiftung“, die national ſein und der
allgemeinen Wohlfahrt dienen und dauern ſolle bis in die
fernſten Zeiten. Nach längerer Debatte nahm die Verſammlung
einen Antrag Bojanowski an: Die Verſammlung wolle beſchließen,
es ſolle von hier aus überall, wo Deutſche wohnen, die Bildung
von Ausſchüſſen zur Veranſtaltung einer natio
nalen Ehrung für den Fürſten Otto von Bismarck
angeregt werden. Sodann wurde ein geſchäftsführendes
Komitee gewählt, welches demnächſt einer neu einzuberufenden Ver
ſammlung einen allgemeinen Aufruf vorlegen und die übrigen Vor
arbeiten in Angriff nehmen ſoll. Wünſchen wir daß der Plan
einer ſolchen großen nationalen Ehrung allgemein mit Freude
Da grn werde und daß insbeſondere in unſererStadt Halle, deren Ehrenbürger Fürſt Bismarck geweſen, recht
bald ein Komitee, das dem Projekte mit Energie
ſeine Kräfte weiht, ſich konſtituire!

z Sitzung der Baukommiſſion. Entſprechend einem
Magiſtratsantrage genehmigte die Baukommiſſion in ihrer geſtrigen
Sitzung die Pflaſterung der Triftſtraße auf der Strecke
zwiſchen Reilſtraße und Triftſtraße desgleichen wurde die Beſchaffung
von Modellſchränken für die gewerbliche Zeichenſchule bewilligt.
Verzicht leiſtete ſodann die Baukommiſſion in Ueberein
ſtimmung mit dem Magiſtrat auf die Verfolgung desRechtsweges in dem Enteignungs Verfahren der
Talgenbergſchen Eheleute, und der Ankauf des Hauſes Trödel 10
wurde genehmigt. Der zu zahlende Preis beträgt 10 077,50 Mk.
Für die geplante Herſtellung einer Verbindungsſtraße zwiſchen der

rauſen und Krukenbergſtraße durch Freybergs Garten wurde der
vorliegende Fluchtlinienplan genehmigt. Damit iſt zugleich die ſeiner
Zeit von dem Bauunternehmer Später und dem Holzhändler Lüttich
beim Magiſtrate eingegebene Erklärung erledigt. Bewilligt wird
der Ankauf von 80 qw. Land zum Preiſe von 25 Mk. pro Quadrat
meter an der Kronprinzenſiraße für die Stiftung Adelheidsruh.

Eine außerordentliche Stadtverordnetenſitzung wird
dem Vernehmen nach nächſten Montag ſtattfinden. Jn derſelben
ſollen vorzugsweiſe die in der geſtrigen Sitzung der Baukommiſſion
gefaßten Beſchlüſſe durchberathen werden.

T Freiwillige Marineſoldaten. Jnfolge der erlaſſenen
öffentlichen Aufforderung haben fich eine ganze Anzahl Hallenſer
freiwillig zum Dienſt bei der Marine gemeldet. Die Angeworbenen
werden in Kiel als Marineſoldaten ausgebildet und werden dann in
die deutſche Kolonie in China (Kiautſchau) geſchafft, woſelbſt ſie bis
zu ihrer Entlaſſung nach 3 Jahren verbleiben. Unbenommen bleibt es
ihnen, zu kapituliren und weiter zu dienen.

Die Halleſche Freiwillige Feuerwehr kann auf eine
30 jährige ehrenvolle Vergangenheit zurückblicken. Jm Januar
1868 von Mitgliedern des Halle'ſchen und des Jahn'ſchen Turn
vereins gegründet, von einem Leipziger Feuerwehroffizier ausgebildet,
trat ſie bei vorkommenden Bränden im Stadtgebiete in Thätigkeit
und diente ſo der Stadt und ihren Einwohnern in anerkennens-
werther Weiſe. Kommandanten hat die Feuerwehr nur zwei gehabt,
nämlich den auf ſo tragiſche Weiſe beim Brande eines Hauſes
in der großen Ulrichſtraße ums Leben gekommenen
r Dr. Otto Ule und Baumeiſter Stengel, welcher
dem Corps heute noch vorſteht. Von den Gründern ſind noch einige
beim Corps, welche wiederholt Auszeichnungen empfangen haben.
Aus Anlaß des Jubiläums ſoll am Sonnabend den 24. September
im „Prinz Carl“ ein Kommers veranſtaltet und dazu die Ver
treter der ſtädtiſchen Behörden, die Mitglieder der Feuerkommiſſion,
befreundete Feuerwehren und die früheren Mitglieder eingeladen
werden. Eine Anzahl Feuerwehrleute, welche dem Corps 10, 20,
25 und 30 Jahre angehören, erhalten Auszeichnungen.

Radwettfahren. Für das am Sonntag, 4. Sepe
tember, auf der Halleſchen Rennbahn an der Merſeburger Chauſſee
zum Austrag gelangende Meiſterſchaftsfahren von
Deutſchland auf dem Niederrad über 100 Kilometer ſind bis zu
dem am Montag Abend ſtattgehabten Nennungsſchluß von zehn durch

ervorragende Leiſtungen im Dauerfahren bekannten Herrenfahrern
keldungen eingegangen. Die Beſetzung dieſes Rennens wird

daher zweifellos eine ſehr gute werden und diejenige
aller bisherigen Dauerfahren auf der hieſigen Rennbahn an Quan
tität wie Qualität der Renner übertreffen. Da jeder der betheiligten

ahrer über eine größere Zahl von Schrittmachern, einige bis zu
20 Mann, auch Mehrſitzern Ipfig. wird die Bahn bei dieſem
Rennen ein ſehr belebtes Bild bieten, und die Qualität der ge
meldeten Fahrer bürgt dafür, daß es an ſpannenden Momenten während
des ganzen Verlaufs des Rennens nicht fehlen wird. Wie früher
ſchon mitgetheilt, werden neben dem Meiſterſchaftsfahren am 4. Sep
tember noch ein Ermunterungsfahren und Mehrſitzerfahren für die
Schrittmacher beim großen Dauerfahren, einerſeits für die Herren
fahrer, andererſeits für die Berufsfahrer unter denſelben, zum Aus-
trag kommen für dieſe Rennen läuft die Nennungsfriſt erſt am
nächſten Montag, 29. Auguſt, Abends 6 Uhr ab Meldungen ſindzu richten an Herrn Julius Ritter, Halle a. S., Leipzigerſtraße 90.

T Blaues Krenz. Donnerstag, den 25. Auguſt, um 82 Uhr
Abends wird in der dieswöchentlichen Verſammlung des Halleſchen
Mäßigkeitsvereins zum „Blauen Kreuz“ im Saale des „Paradies“,
Rathswerder 3, Herr Winkler ſeinen begonnenen Vortrag über das
Thema „Die gänzliche Enthaltung von allen alkoholiſchen Ge
tränken“ fortſetzen. Gäſte ſind willkommen. Der Eintritt iſt frei.

Werſchen-Weißzenfelſer Braunkohlen Aktiengeſellſchaft
Halle a. S. Morgen, Donnerstag, Vormittag 11 Uhr wird in den
Dienſträumen der Geſellſchaft Bahnhofſtraße 16 eine General
verſammlung abgehalten werden. Auf der Tagesordnung ſteht.
„Beſchlußfaſſung über die Aufnahme einer Anleihe.“ Näheres beſagt
das Jnſerat in heutiger Nummer.

Einen Wettbewerb um Entwürfe für den Neubau eines
Geſchäftshauſes eröffnet die rühmlichſt bekannte Firma H. C. Weddy-

önicke hier, Leipzigerſtraße 7. Es kommen drei griſe von
1800 Mk., 1200 Mk. und zur ertheilung.Weitere Entwürfe können zum Preiſe von je 300 Mk. angekauft
werden. Preisrichter ſind Herr Profeſſor Licht, Stadtbaurath inLeipzig, und die Herren Baurath Matz, Stadtbauinſpektor Walbe,
ſowie die Kaufleule Schultz und Heer als Vertreter der Firma

WeddyPönicke in Halle. Die Entwürfe müſſen bis 25. Oktober an
genannte Firma eingereicht werden. Die Unterlagen können von
derſelben koſtenlos bezogen werden.

D Wintergarten. Die Kapelle des Ulanen Regiments Hennigs
von Treffenfeld (Altmärkiſches) Nr. 16 unter Leitung des Königlichen
Muſikdirektors W. Bromme giebt am Freitag, den 26. er., Abends
8 Uhr, ein großes Militärkonzert. Di: Kapelle iſt inſofern ſpeziell
bekannt, als ſie alljähtlich vor dem Kaiſer im Letzlinger Schloß ſpielt.

Das Walhalla Theater behauptet ſich trotz der Ungunſt
des heißen Wetters ſiegreich in der Gunſt des Publikums, das mit
Vorliebe in den kühlen Räumen Zerſtreuung und Vergnügen
ſucht, welches beides gerade der jetzige Spielplan in reichſtem Maße
bietet. Dies iſt auch der Grund, weshalb wir Diejenigen, welche
jetzt dem Theater fern bleiben zu müſſen glauben, darauf aufmerkſam
machen möchten, daß man in der That jetzt keinen unterhaltenderen
und angenehmeren Abend verbringen kann, als in Wal
halla- Theater.Die „Geſinnungstüchtigkeit“ der „Saalezeitung“ erhellt
ſo recht deutlich aus der Veröffentlichung eines „Witzes“ aus dem
„Simpliziſſimus“. Derſelbe lautet:

An der Grenze. Mein Koffer iſt aber zufeſchnürt.
Uebrigens jebe ich Jhnen mein Ehrenwort, daß nichts Zollpflichtiges
drin is.“ „Thut mir unendlich leid, denn bin ich gezwungen,
die Verſchnürung aufzuſchneiden.“ „Na, erlauben Se mal:
Wenn Jhnen ein preuß'ſcher Leutnant ſein Ehrenwort jiebt, is das
ſo jut wie auffeſchnitten.“

Die „S.-Z.“ druckt dieſen „Witz“ in ihrer „humoriſtiſchen Ecke“
ab. Sie hält alſo in der That die in demſelben enthallenen witz
loſen, brutalen Gemeinheiten, die unſer Offizierkorps in der denkbar
ſchlimmſten Weiſe beſchimpfen und an ſeiner Ehre angreifen, für
harmloſen „Humor“! Lin deutlicheres Zeichen von der Niedrigkeit
ſeiner Geſinnung hätte das demokratiſche Blatt, das wie ſelten eines
r Sozialdemokratie in die Hände arbeitet, wahrlich kaum geben
önnen.

Die erſten Rebhühner waren auf unſerm Wochenmarkt
geſtern zum Verkauf geſtellt. Trotzdem die Preiſe hohe waren, wurde
doch viel gekauft, zumeiſt von Gaſtwirthen, die ihren Gäſten das Erſte
und beſte der Saiſon bieten müſſen. Die Rebhühner ſtammten meiſt
aus dem Anhaltiſchen, woſelbſt die Jagd auf Hühner früher zu be
ginnen pflegt, als bei uns. Im Regierungsbezirk geht die Jagd
auf Hühner bekanntlich erſt kommenden Montag auf.

Jnduſtrielles. Herr Zimmermeiſter Loeſt hier, welcher
unmittelbar an der neuen Leipziger Chauſſee eine Ziegelei errichtet hat,
wird ſein Unternehmen durch den Bau eines Ringofens
erweitern. Die Ziegelerde iſt hier von bedeutender Mächtigkeit und
guter Qualität. Mit dem Bau des Ringofens ſoll demnächſt be-
gonnen werden.

Eine ernſte Schlägerei hat geſtern Nachmittag 6 Uhr bei
dem Weißgerbermeiſter Friedrich, Spitze 30, ſtattgefunden, wobei
ein derartiger Lärm entſtand, daß ſich auf der Straße ein großer
Menſchenauflauf bildete. Polizeibeamte wurden bei ihrem
Einſchreiten thätlich angegriffen, ſodaß ſie von der Waffe
Gebrauch machen mußten. Die Prügelei fand im Hauſe
ſtatt. Friedrich iſt durch einen Säbelhieb leicht verletzt.

Betriebsſtörung. Geſtern Vormittag 11/, Uhr kippte in
der gr. Steinſtraße ein Rollwagen des Fuhrherrn Ackermann
mit Papierballen um, wodurch der Betrieb der Motorbahn A Std.
unterbrochen wurde. Den Fuhrherrn trifft keine Schuld.

Ein ſchweres Gewitter mit ſtrömendem Regen entlud ſich
endlich heute Mittag über unſerer Stadt, nachdem die Hitze mehrere
ne arß mit beinahe unheimlicher Zähigkeit ihren Stand behaupttete.

ine merkliche Abkühlung der Temperatur war ſofort wahrzunehmen,
was die meiſten Menſchen, welche ſeit voriger Woche mehr oder minder
unter der manchmal kaum erträglichen Hitze zu leiden hatten, gewiß
mit Wohlbehagen empfinden werden.

Billige Gurken. Auf unſerem Wochenmarkt wurden Gurken,
ſchöne ſchlanke Waare, in ſolch großen Mengen zum Verkauf gebracht,
daß die Preiſe in Folge deſſen ſehr herunter gehen. So koſteten
die Gurken heute am frühen Morgen 1,50 Mk., zu Mittag nur noch
80 Pfg. bis 1 Mk. pro Schock.

Unfall auf der Straßenbahn. Die Unſitte der Kinder,
auf die in voller Fahrt befindlichen Motorwagen hinten aufzuſpringen
bezw. ſich anzuhängen, um ein Stück mitzufahren, iſt leider noch
immer nicht auszurotten geweſen. So benutzten geſtern Nachmittag
in der Lindenſtraße zwei kleine Jungen einen Motorwagen als
blinde Paſſagiere, was um ſo verlockender erſchien, als die Fahrgäſte
im Innern des Wagens Platz genommen hatten und der
Hinterperron leer war. Beim Abſpringen vom Wagen
kam der Kleinere derart zu Fall daß ermit dem Kopf auf das Pflaſter aufſchlug und ſich eine heftig
blutende Wunde zuzog. Dort wohnende Leute nahmen ſich des kleinen
leichtſinnigen Burſchen an und brachten ihn zu einem Arzt, welcher
einen Verband anlegte. Dieſer Fall mag als Warnung mitgetheilt
ſein und die Eltern veranlaſſfen, ihren Kindern derartige Experimente
zu verbieten. Außerdem er die Eltern noch Strafe zu gewärtigen,
wenn ihre Kinder auf dieſe Art und Weiſe Straßenbahnwagen be
nutzen.

Folgenſchwere Unart. Von einem Trupp wilder Bengels
wurde das 2 jährige Kind Minna König von hier beim Haſcheſpiel
derart über den Haufen gerannt, daß ſie einen Bruch des linken
Unterarmes erlitt.

Aus der Provinz Sachſen und ihrer Umgebung.
Der Rachdruc unſerer OriginalKorreſpondenzen iſt nur mit deutlicher Quellen

Angabe geſtattet.
-t- Aus dem ſüdlichen Saalkreiſe, 23. Auguſt. (Beendigte

Ernte.) Die prachtvolle Diwanß hat die Erntearbeiten derart
S daß verſchiedene Landwirthe den Erntekranz bereits einge
racht haben. Auch die größeren Gutsverwaltungen werden in dieſen

Tagen die letzten Garben bergen. Das Ergebniß der Ernte iſt all
ſeitig ein zufrieden ſtellendes, ſelten ſind die Feldfrüchte ſo
trocken eingebracht worden wie heuer und auch die Qualität
iſt eine gute. Die Hackfrüchte, Kartoffeln und Rüben gedeihen eben
falls vorzüglich, erfreulicherweiſe iſt unter den Kartoffeln nichts von
Fäulniß zu bemerken, wie dieſe leider im vergangenen Jahre auch
hier in großem Umfange auftrat. An Mehlreichthum und Größe
laſſen die Knollen nichts zu wünſchen übrig. Da die Ernte beendet
iſt, wird nun mit dem Grummetſchnitt begonnen, auch dieſe Ernte
fällt zur Zufriedenheit aus.

t Dieskau (Saalkreis), 22. Auguſt. (Turneriſches.) Der
hieſige Turnverein unter der bewährten Leitung des Herrn Kalkoff
hielt am Sonntag hier ein Schauturnen ab. Von den geladenen
Turnvereinen waren 14, etwa 300 Turner zählend, erſchienen. Die
Eingänge zum Dorfe zierten prachtvolle Ehrenpforten, auch die Häuſer
hatten Guirlanden- und Flaggenſchmuck angelegt. Nach Empfang
der auswärtigen Vereine fand ein allgemeiner Umzug durch die
Dorfſtraßen ſtatt bis zum Platze vor dem Grundſtücke des Herrn
Ortsvorſtehers Brückner. Die exakt ausgeführten turneriſchen
Uebungen am Reck, Barren und Pferd, ſowie die Stabübungen
ernteten reichen Beifall. Eine Ballfeſtlichkeit am Abend im Saale
des Herrn Lehmann beſchloß das Feſt.

t Gröbers (Saalkreis), 23. Auguſt. (Durchgänger.) Beim
Einfahren von Getreide ſcheuten die Pferde vor einem beladenen
Erntewagen und raſten davon es war dem Geſchirrführer trotz aller
Anſtrengung nicht möglich, die Thiere wieder in ſeine Gewalt zu be
kommen, vielmehr wurde er, als der Wagen vor einen Prellſtein fuhr,
aus der Schoßkelle heraus geſchleudert und nicht unbedeutend
en der Stirn und Händen verletzt, aber glücklicher Weiſe nicht über

fahren. Entgegen kommende Leute vermochten die Thiere aufzuhalten,
ſodaß weiteres Unglück verhütet wurde.

t- Döllnitz (Saalkreis), 23. Aug. (Schulneubau. Un-
fall) Die Einwohnerzahl in unſerm Orte iſt derart gewachſen, daß
der Neubau einer dritten Schule nothwendig iſt derſelbe ſoll int
nächſten Jahre beginnen, in welchem auch die Einweihung erfolgen
ſoll. Dem Radfahrer R., welcher geſtern unſeren Ort paſſirle, lief
ein Knabe direkt ins Rad. R. ſprang, um den Knaben nicht zu
überfahren, rechtzeitig ab, hatte aber dabei das Unglück, mit der
oberen Handfläche der rechten Hand ſo haſtig auf die Klingel ſeiner
Maſchine zu fallen, daß er eine klaffende Wunde und eire Knochenhaut-
verletzung davontrug. Der Arzt legte ſofort einen Verband an. Der
Knabe ſelbſt war mit dem Schreck davongekommen.

t Lochan (Saalkreis), 23. Auguſt. (Sedanfeſt.) Die hieſige
Gemeinde beſchloß in ihrer letzten Sitzung, das Sedanfeſt Sonntag,
den 28. ds. Mts. abzuhalten. Eine Sammlung ergab die Summe
von rund 100 Mk., welche theils zur Beſchaffung von Eeſchenken für
die Kinder, theils zu Erfriſchungen für dieſelben Verwendung finden
ſollen. Auch die Kriegervereine Lochau, Weſenitz, Burg-
liebenau werden ſich an der Feier betheiligen.

t Löſſen (Kreis Merſeburg), 23. Auguſt. (Straßenbau.)
Ein Uebelſtand, der namentlich bei eintretendem Hochwaſſer, wo der
Verkehr mit den Nachbarorten und der Weg zum Arzt und zur
Apotheke nur auf Kähnen möglich war, wird gegenwärtig durch einen
Straßenbau nach dem benachbarten Löpitz beſeitigt. Nachdem im
vorigen Herbſt bereits die Ausſchachtungsarbeiten vollendet wurden,
wird augenblicklich die Aufſchüttung und Pflaſterung ausgeführt.
Die Arbeiten ſind Herrn Steinſetzmeiſter Steinbach- Ammen-
dorf übertragen worden. Die Straße von Löpitz nach
DTragarth iſt bereits fertiggſtellt.
ss. Löbejün, 23. Auguſt. (Verunglückt) iſt in einem

hieſigen Steindruche der Maſchiniſt Karl Roſenhahn bei Aus
übung ſeines Berufes dadurch, daß er etwa 10 m hoch herabſtürzte.
Der Aermſte zog ſich hierbei eine ſchwere Contuſion der Bruſt,
ſowie verſchiedene andere Verletzungen zu und mußte in die Klinik
nach Halle transportirt werden.

1 e 23. Auguſt. (Muthmaßliches Verbrechen.)
In voriger Woche zirkulirte in unſerer Stadt ein Gerücht, nach
welchem an der in der Badergaſſe wohnhaften Wittwe Schneider
ein Raubmordverſuch verübt worden ſei. Durch die ſofort ein
geleiteten Unterſuchungen ergab ſich nichts Poſitives, man neigte
vielmehr zu der Annahme, daß die ſtark ſchwerhörige Wittwe
Schneider an Hallukinationen oder dergl. gelitten habe. Wir
haben darum damals auch von der ganzen
Sache keinerlei Notiz genommen. Die injwiſchen fortge
ſetzten Unterſuchungen haben jedoch zu einem anderen Reſultat geführt.
Der Verdacht der Thäterſchaft erſtreckt ſich nach eſtimmter Richtung,
und es wird auf ein in jenen Tagen in umerer Stidt und deren
Umgegend vagabondirendes Jndiridunm eit ig gefahndet. Hoffent-
lich gelingt die Ergreifung des Stroſches.

ss Landsberg 23. Auguſt. ine ſech rere Augen
verletz un g) zog ſich die Sjäur. Enmhy i adarch zu, daß ſi,
mit dem Strickſtrumpf in der Hand auf einrm Stamm Langholz
ſchreitend, ausrutſchte und ſo unglücklich nie derſieh, daß ihr eine
Stricknadel in das linke Auge dran g. Leyhteres iſt leider ſo ſchwer
verletzt, daß trotz ſofortiger Ueberführung de Kindes in die Klinik
zu Halle die Sehkraft unrettbar verloren zu ſein ſcheint.

t Bitterfeld, 23. Auguſt. (Städ tiſcher Beleuchtungs-
pro zeß.) Den nahegelegenen elektrotechniichen Werken
war von den hieſigen ſtädtiſchen Behörden die Erlaubniß ertheilt
worden, Straßen und Pätze der Stadt zur Fortle tung von Elektri-
zität für elektriſche Beleuchtung und elektriſche Kraft zu benutzen. Nach-
dem nun die genannten Werke mit den erforderlichen Arbeiten begonnen
hatten, trat die Beſitzerin der hieſigen Gasanſtalt, die Thüringiſche
Gas geſellſchaft zu Leipzig, welche ein Beleuchtungs-
monopol für hier zu haben glaubt, dagegen auf und erreichte auch
beim Landgericht zu Halle eine einſtweilige Verfügung, nach welcher
der Stadtgemeinde Bitterfeld unterſagt war, vor Ablauf des mit der
Gasgeſellſchaft abgeſchloſſenen, bis zum 1. Oktober 1917 laufenden
Gaslieferungsvertrages die öffentlichen Straßen und Plätze
in der Stadt zur Durchlegung von Elektrizität zu Zwecken
der Beleuchtung ſelbſt zu benutzen oder einem Dritten deren
Benutzung zu dieſen Zwecken zu geſtatten. Jm Ueber-
tretungsfalle ſolle die Stadtgemeinde eine Geldſtrafe von 10 000 Mk.
zahlen. Dieſe einſchneidende Maßregel hat jedoch nicht lange beſtanden,
denn auf eingelegten Widerſpruch der Stadtgemeinde Bitterfeld iſt
jetzt vom Landgericht Halle a. S. die einſtweilige Verfügung in
ihrem vollen Umfange wieder aufgehoben und die Koſten ſind der
Gasgeſellſchaft auferlegt worden. Auf den Ausgang der Angelege
heit iſt man hier äußerſt geſpannt. Der Hauptprozeß iſt bereits
angeſtrengt, wodurch die Frage, ob „Gas“ oder „Elektrizität“ die
Oberhand behalten ſoll, entſchieden wird.

e. Eilenburg, 22. Auguſt. (Verſetzung.) Der Rektor
der hieſigen Elementarſchulen, Herr O. Bismarck, iſt jüngſt als
kommiſſariſcher Kreisſchulinſpektor nach Witkowo im RNgbz. Bromberg
berufen worden.

H Torgaun, 23. Aug. (Jm Gumlich'ſchen Mord
proze ß) iſt bekanntlich vom Verurtheilten Reviſion beantragt worden,
Wie wir hören, findet deren Prüfung am 7. September vor dem
Reichsgericht in Leipzig ſtatt.

ss. Querfurt, 23. Aug. (Herabgeſtürzt.) Während die
Ehefrau Franziska Müller auf dem Heuboden nach Hühnerneſtern
ſuchte, gerieth dieſelbe verſehentlich zu dicht an die Luke, rutſchte aus
und ſtürzte etwa 34 Meter hoch herab. Die Genannte erlitt hierbei
eine ſo ſchwere Verſtauchung des Rückgrates, daß ihre Aufnahme in
die Halleſche Klinik nöthig wurde.

1 Mansfeld, 23. Auguſt. (Abhanden gekommenes
Geld.) Als die Bergmann Leuchte'ſchen Eheleute ihrer Arbeit
nachgegangen waren, geriethen die Kinder über den Schrank, in dem
ein mühſam erſparter Betrag von 120 Mk. aufbewahrt war. Die
Kinder haben mit dem Gelde geſpielt, trotz eifrigen Suchens iſt aber
von der Summe nichts wieder herbeigebracht worden, ſo daß man
wohl auf einen Diebſtahl ſchließen muß.

1 Hettſtedt, 23. Auguſt. (Die Sektion 7 des Vereins
reich streuer Berg- und Hüttenleute) hielt am Sonn
tag Abend im Gaſthof „zum goldenen Stern“ eine Verſammlung
ab, die allen Theilnehmern noch lange in der Erinnerung bleiben
wird. Geſtaltete ſie ſich doch zu einer erhebenden Gedächtnißfeier
für Deutſchlands größten Sohn, unſern unvergeßlichen Bismarck, an
deſſen Bahre trauernd und bewundernd mit unſerm deutſchen Volke
die ganze Welt ſtand. Nachdem der Vorſitzende, Herr
Bergmann Friedrich Graßhoff die Verſammlung mit
einem Hoch auf den Kaiſer eröffnet hatte übernahm es
Herr Organiſt Hoffmann, den Anweſenden von dem großen Todten
ein Bild zu entwerfen dem man in jedem Zuge ſo recht anmerkte,
wie Liebe, Verehrung und Bewunderung den Vortragenden beſeelten,
Die offenkundig einen tiefen Eindruck auf die Zuhörer machende Rede
ſchloß mit der Aufforderung, das Geſchaffene zu erhalten und ein
r an ſeinem Theil beizutragen für Deutſchlands Größe und

eutſchlands Ruhm. Dieſer Vorſatz fand Bekräftigung in einem
begeiſterten Hoch auf Deutſchland. Geſänge patriotiſchen Jnhalts
bildeten den Rahmen der würdigen Feier.

NB. Naumburg a. S., 23. Aug. (Der Eigenthümer
der Rudelsburg) ſoll dem „B. T.“ zufolge der deutſchen
Studentenſchaft den Theil Landes, auf welchem ſich die Denkmäler
befinden, als Geſchenk überwieſen haben. Jn dieſer Faſſung
dürfte die Meldung kaum richtig ſein. Die Denkmäler ſind nämlich
nicht von der deutſchen Studentenſchaft errichtet worden, ſondern
ausſchließlich von dem deutſchen Korpsſtudenterthum.
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W. Erfurt, 23. Aug. (Jns Waſſer geſtürzt.) Sonntag
früh fand man am Andreasried im Geraſtrom die Leiche
des etwa 50 Jahre alten Handelsmanns W Rückbeil aus
Dingelſtedt vor. Jn ſeiner Kleidung befanden ſich etwa 75 Mk.
baares Geld, ſowie eine Uhr. Es iſt anzunehmen, daß Rückbeil am
Sonnabend Abend auf dem Nachhauſewege vom richtigen Wege ab
gekommen und bei der Dunkelheit ins Waſſer gefallen iſt.

W. Erfurt, 23. Aug. (Bau von Arbeiterhäuſern.)
Der Vorſtand des hieſigen Bau und Sparvereins hat geſtern den
Ankauf eines 2400 Quadratmeter großen, unterhalb des hieſigen
Auenkellers belegenen Terrains beſchloſſen auf demſelben ſollen
Arbeiterhäuſer mit kleinen Wohnungen (Stube, Kammer, Küche) er
baut werden. Der Bau beginnt in nächſter

O Vom Eichsfelde, 23. Auguſt.

quelle“ iſt außerordentlich e ig. Die intereſſanteſte Quelle
findet man aber in dem Dorfe Eichenberg. Dieſe Quelle, der
„Karlsbrunnen“, hat ſchon um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts die Aufmerkſamkeit des Landgrafen
Karl von Heſſen auf fich gezogen, der ſie grottenförmig
überbauen und eine Jnſchrift anbri ließ. Ganz beſonders
intereſſant iſt der Uedergang von der ſchwachen zur ſtarken Strö
mung. Es erfolgt plötzlich ein dumpfes unterirdiſches Getöſe, das
Waſſer im Grottenbecken ſteigt rapid um ca. 25 Centimeter und
die offene Auslaufröhre, von der ſoeben noch kaum ein Fünftel
gefüllt war vermag die J anſtürmenden Waſſer nicht
zu faſſen. So rinnt der Quell etwa zwei Stunden lang,
worauf der Strudel nachläßt und nach weiteren zwei Stunden das
Spiel von Neuem beginnt. Der „Karlsbrunnen“ liefert pro Tag
288 Kubikmeter ſehr reines, geſundes Waſſer und ſpeiſt die Waſſer
leitung des Ortes. Wiſſenſchaftlich iſt der „Karlsdrunnen“ zu den
intermittirenden Quellen zu zählen. Dieſe Erſcheinung leitet
man wohl mit Recht von kleinen, in den unterirdiſchen Laufe des
Waſſers eingeſchalteten Hohlräumen her. Eine weitere merkwürdige
Quelle findet man in der Nähe Eichenbergs. Dem ſogenannten
„Hö engraben“ entſpringt eine ſehr ſtarke Quelle, deren Abfluß aber
nach kurzem Laufe im bunten Sandſtein plötzlich ver
ſchwindet. Eine ganze Strecke weiter kommt das Bächlein, ver
ſtärkt durch anderweite unterirdiſche Zuſtröme, erſt wieder zu Tage.

O Dutderſtadt, 23. Auguſt. Verſchiedene s.) in
Muſter eines Stadtverordneten hat Duderſtadt
aufzuweiſen. Dort fand eine Stadtverordnetenſitzung ſtatt, in der
über den Ankauf verſchiedener Grundſtücke behuſs Errichtung einer
ſtädtiſchen Gas anſtalt verhandelt wurde. Die Sitzung wurde
von Mittags 12 Uhr bis Abends 6 Uhr ausgeſetzt, um
den Stadtverordneten Gelegenheit zu geben, die Grundſtücke an Ort
und Stelle zu beſichtigen. Als die Herren fich um 6 Uhr wieder
verſammelten, wurden ſie durch die Erklärung eines itgliedes
des Kollegium aufs Höchſte überraſcht, die fraglichen Plätze
ſeien inzwiſchen von ihm ſelbſt angekauft worden.Natürlich kaufte die Stadt nunmehr ein anderes Grundſtück an.

2. Lauterberg g. 23. Aug. (Sammkung für eine
Veteranen witrwe.) Auf Anregung eines Kurgaſtes fand in
dem „Hotel Leng eot“ bei der Mittagstafel eine Sammlung ſtatt für
einen am 16. An uft nach langer Krankheit verſtorbenen Veteranen
Namens Ot te. Dieſer hatte in 24 Schlachten und Gefechten für
das Vaterland mit geſtritten und gelitten und hinterläßt nun eine
Wittwe mit vier unve ſorgten Kindern, von denen eins blind iſt.
Der Gedanke dem EGeſchiedenen die Erde leicht zu machen, fand
freundlichen Wide hall es konnten 191 Mark der Wittwe übergeben
werden.

H. Salberſtadt, 23. Augnſt.
oer beiden katholiſchen Volk sſchulen) durch die Stadt
fand geſtern eine Vraondlung auf dem Rathhauſe ſtatt. Das Ergebniß
war, daß die Stadt die beiden Schulen übernimmt, die Gemeinden
ihr dagegen das vorhandene daare Schulvermögen und die beiden
Schulgedäude, ſoweit ſie nicht zu Wohnungen für die Geiſtlichen
und Küſter dienen, überläßt. Der von der Stadt zu leiſtende jähr-
liche Zuſchuß zu den Schulen wird etwa 20 000 Mark betragen.

Steudal, 23. Aug. (Eine reſolute Frauh Jn einer
Gaſtwirthſchaft im nördlichen Stadttheile erſchien geſtern zum Er
ſtaunen der dort Anweſenden eine Frau mit einer Kiepe voll
Stiefeln und Schuhen, ſtiellte dieſelbe vor ihren unter den
Gäſten befindlichen Mann hin und ſagte ihm, daß er ja hier ſeine
Arbeit verrichten könne, wenn es ihm nicht beliebe, nach Hauſe zu
kommen. Ebenſo ließ ſie ihm ein jüngeres Kind dort und begab ſich
ſelbſt mit einem älteren Kinde in die Stadt.

Stendal, 23. Aug. (Wiederaufbau eines Thurmes.)Geh. Baurath i öbius aus Magdeburg beſichtigte eingehend das
bloßgelegte Fundament, ſowie die Mauerreſte des im Jahre 1808 ein
geſtürzten Thurmes der Jakobikirche und traf darauf die
näheren Beſtimmungen über die demnächſt vorzunehmenden Arbeiten
zum Wiederaufbau des Thurmes Wie verlautet, wird
ſich die Wiederverwendung ſowohl des alten Fundaments als auch
der Thurmreſte ermöglichen laſſen.

Patentſchan. Angemeldet von: R. Menger, Jena
Verfahren zur Herſtellung von Cementfalzziegeln. Hermann Hein
rich, Döllnitz Schälmaſchine v Entgranner für Hülſenfrüchte und
Getreide. Chriſtian Hagans, Erfurt: Ausgleichſtangen an Loko
motiven mit Triebhebeln. F. Paul, Ruhla: Düngerſtreumaſchine
mit zwei durch Mulde und Förderſchnecke verbundenen Streukäſten.

Gebr. Pondorf, Gößnitz: 1. Vorrichtung zum Gleichrichten von
Geſchoſſen und ähnlichen Körpern. 2. Maſchine zum ſelbſtthätigen
Abſchneiden von Metallpatronenhülſen. Carl Jacobi, Aſchersleben:
Doppelſitzventil.

(Wegen Uebernahme

—„JZ

t. Großweiſſandt, 23. Aug. (Verbrannt.) Am Sonntag
Abend zwiſchen 9 und 10 Uhr hörten mehrere auf der Grube Hedwi
einkaſernirte Perſonen eine heftige Detonation und gleich darau
Hülferufe. Sie gingen den letzteren, welche aus der Wohnung des
Bergarbeiters Anton Szaffranski kamen, nach und fanden die Ehefrau des
Genannten in hellen Flammen ſtehend. Den Bemühungen der hin
zugeeilten Perſonen gelang es bald, die Flammen zu erſticken. Die
Szaffranski iſt im Geſicht, Nacken, an der Bruſt, an den Armen
ſowie am linken Knie mit bedeutenden Brandwunden bedeckt. Dieſer
Unglücksfall iſt wiederum durch die nicht genug zu rügende Unſitte,
beim Anmachen des Feuers ſich des Petroleums zu bedienen, herbei
„eführt worden.

W. Saalfeld, 23. Aug. (Beim Baden ertrunken) iſt
nggſtern in Hockerod a ein 17jähriger junger Mann Namens

rich.
Gotha, 23. Auguſt. (Vom Hofe. Sedanfeier.Beendete Renovirung) Der herzogl. Hof meldet, daß die

ſilberne Hochzeitsfeier unſeres Herzogspaares doch in Gotha
gehalten werden ſoll. Auch ſoll das Hoftheater wie alljährlich An
fangs Januar nach Gotha überſiedeln. Der Ausſchuß für die
Sedanfeier hat beſchloſſen, die Feier des 2. September für 1898
und 1899 auf eine Bekränzung der Denkmäler und Gräber zu be
ſchränken. Jm Jahr 1900 ſoll aber eine größere Feier wieder in Er
wägung gezogen werden. Heute wurde der von Herrn Kupfer
ſchmiedemeiſter Juſatz neu vergoldete Thurmknopf des Rathhaus
thurmes aufgefetzt, und es iſt ſomit die ſehr geſchmackvolle Renovirung
unſeres alterthümlichen Rathhauſes beendet.

Zeuleuroda, 23. Aug. (Zum ſtädtiſchen Konflikt.)
Der Vorſitzende des Gemeinderaths, Herr Liebold und der 2. Bürger
meiſter Herr Ludwig waren heute Vormittag in Greiz bei der Re
gierung, um über die z des 1. Bürgermeiſters Herrn
am Ende zu referiren. Derſelbe erklärt ſich mit den ihm vom Ge
meinderathe unterbreiteten Bedingungen einverſtanden und wird dem
nächſt zurücktreten.

W. Coburg, 23. Aug. (Einberufun g.) Sicherem Ver
nehmen nach dürfte im Laufe des Monats September der gemein
ſchaftliche Landtagsausſchuß der Herzogthümer Coburg und Gotha
nach Coburg einberufen worden.

Sr. Chemnitz, 23. Aug. LLuſtmordprozeß Rad
fahrunfall.) Die Unterſuchung gegen den Stuhlbauer Beuchel,
welcher des Luſtmordes an der 21 jährigen Bahnwärterstochter bei
Hainichen iſt, naht ſich dem Abſchluß. Dem Vernehmen
nach hat ſich das Beweismaterial derart gehäuft, daß der noch immer
leugnende B. von den im nächſten Monat zuſammen
tretenden Geſchworenen ſchuldig geſprochen werden dürfte.

In Wiliſch iſt ein hieſiger Radfahrer, der Schloſſer Albin
Schletter, ſo heftig gegen eine Wegſchranke geprallt, daß dieſe
zerbrach und der Fahrer mitſammt dem Rade in die faſt aus
n ſchopau ſtürzte, auf deren Steinen er beſinnungslos
iegen dlieb. Auf dem Transport hierher verſt ar b der Verunglückte.

Die hohen Fleiſchpreiſe und die
Grenzſperre.

Wir erhalken folgenden intereſſanten Bericht von einer allſeitig
als r bekannten Firma

inen genauen Beobachter kann die Wahrnehmung nicht entgehen,
daß der jetzt entbrannte und auf der ganzen Linie geführte Kampf
wegen angeblich zu hoher Fleiſchpreiſe mehr durch die Gewohnheit,
dem „Agrarierthum“ eins zu verſetzen, als in ſachlichen Dingen
ſeinen Urſprung findet. Ebenſo wenig kann es zweifelhaft erſcheinen,
daß die Fleiſcher, welche die ganze Bewegung veranlaßt, dieſe nicht
wegen ihrer väterlichen Fürſorge für das fleiſcheſſende Publikum
angeregt haben, ſondern um einen größeren Verdienſt in ihrem Ge
chäfte herauszuſchlagen. Dieſem Jmpulſe folgend, ſind vie

eſolutionen der FleiſcherFnnungen und Verbände in Berlin,
Hamburg Altona und anderen Städten gefaßt worden,
Reſolutionen, in denen ausgeführt wurde, daß die ſeit langem an
dauernde ungewöhnliche Höhe der Fleiſchpreiſe einerſeits für die Be
völkerung unerſchwinglich, andererſeits dazu angethan wäre, das
Fleiſchergewerde vollſtändig zu ruiniren und deshalb an den Reichs
tag um Oeffnung der Auslandsgrenzen für die Einfuhr von Rind
vieh petitionirt werden ſollte. Die antiagrariſche Preſſe hat aus den
Reſolutionen Veranlaſſung genommen, in ihren Leſerkreiſen für die
Oeffnung der Grenzen des Auslandes für die Einfuhr von Vieh
Stimmung zu machen. Dem gegenüber erlaube ich mir im Intereſſe
der Wahrheit als alteingeführte und mit den Verhältniſſen auf den
Fettviehmärkten vertraute Firma Folgendes zu bemerken:

Die Preiſe für Fettoieh waren in ſämmtüchen größeren
deutſchen Städten in dieſem ganzen Jahre vom Januar bis Mitte
Juli nicht nur nicht hoch, ſondern vom Januar bis Mai ſehr
niedrig und von da ab bis Mitte Juli ganz normal. Eine Preis
ſteigerung iſt erſt um Mitte Juli eingetreten und erklärt ſich ſolche ſehr
natürlich daraus, daß von dieſem Zeitpunkte an das in den Ställen

emäſtete Vieh erheblich abgenommen hat und das auf der Weide
ett gemachte Vieh, wobei in erſter Linie Holftein und Oldenburg in

Betracht kommen, noch nicht zur Abnahme reif iſt, ſondern im All-
gemeinen erſt Ende Auguſt und in dieſem Jahre wegen
der naſſen Witterung im Frühjahr, wahrſcheinlich noch
etwas ſpäter an den Markt kommen wird. Die Preis
ſt eigerung von Mitte Juli ab, die übrigens feine
beſonders hohe war und ſeit den letzten Jahrzehnten alljährlich um
dieſe Zeit eintrat, wird ohne Zweifel mit Beginn der Lieferung des
Weideviehes ihr Ende nehmen. Wir werden von da ab voraus-
ſichtlich wieder ganz normale Preiſe bekommen und im Laufe des
Winters, wenn erſt das erſte Stallvieh wieder an den Markt kommt,
werden die Preiſe ſogar wieder niedrig werden. Es liegt alſo abſolut
kein Grund vor, dem Gedanken näherzutreten, die Grenzſperre für
die Einfuhr von Vieh aus dem Auslande aufzuheben, da die Sperre,
die ſchon aus ſanitären Rückſichten, um uns vor Einſchleppung von
Seuchen zu bewahren, aufrecht erhalten werden muß. Vielmehr muß
die von verſchiedenen Seiten eingeleitete Bewegung, die Grenze für
ausländi ches Vieh zu öffnen, als eine gemachte und durch die vor
liegenden Verhältniſſe durchaus nicht gerechtfertigte bezeichnet werden.

Moritz Schloß.

Gerichtszeitung.
Halle a. S., 24. Auguſt. Strafkammer des Land

gericht s.) Jn heutiger Sitzung wurde der ehemalige Faktor der
„Halleſchen Zeitung“, Namens „Huebſch“, wegen Unterſchlagungen,
welche er ſich an der Kaſſe des Gutenbergbundes (Zweigverein Halle)
zu Schulden kommen ließ, zu 100 Mk. Geldſtrafe evtl. 20 Tagen
Gefängniß verurtheilt. Gegen Huebſch iſt außerdem noch ein
weiteres ſtaatsanwaltſchaftliches Verfahren eingeleitet. Der Genannte
iſt vor mehreren Monaten von dem Verlage der „Hall. Ztg.“ aus
ſeinem Amte entlaſſen worden.

Hochſchulen, Akademieen, gelehrte Geſellſchaften.
Clausthal, 22. Auguſt. Schon ſeit einer Reihe von Jahren

reichen die Gebäude der hieſigen Bergakademie nicht mehr aus.
Nachdem nun die Zahl der Studirenden faſt 200 erreicht hat, geht
man mit der Abſicht um, ein neues Akademiegebäude auf dem alten
Platze am Markte aufzuführen. Geſtern waren Oberberghauptmann
Freund und mehrere Herren des Handels und Finanz miniſteriums hier,
um mit dem Kuratorium der Akademie über den geplanten Neubau
zu verhandeln. Es verlautet, daß man in Regierungskreiſen dem
Projekt wohlwollend gegenüberſteht.

Berliner Chronik.
Seine von ihm vor Jahren verlaſſene Ehefrau ent

führt hat der Gaſtwirth W. aus Lichtenberg. W. war vor etwa
fünf Jahren, nachdem er beſonders durch Rennwetten faſt ſein ganzes
Vermögen eingebüßt, davongegangen. Außer ſeinen zahlreichen
Gläubigern hatte auch ſeine junge Frau, die Tochter eines Berliner
Hauswirths, das Nachſehen. Die Rückkehr in das Elternhaus ward
der Verlaſſenen um ſo peinlicher, als ſie W. wider den Willen ihres
Vaters geheirathet hatte. Nachdem die Gläubiger ihres Gatten ſelbſt
die Wohnungseinrichtung mit Beſchlag belegen ließen, blieb ihr kein
anderer Ausweg übrig. Geduldig nahm die junge Frau alle Vor-würfe und Kränkungen hin. Jahre lang kam kein Lebens-
zeichen von dem Verſchwundenen. Die Verwandten drangen in
die unglückliche Frau, die Scheidung wegen böswilligen Verlaſſens zu
beantragen, doch dieſe wollte davon nichts hören, ſie glaubte noch
immer an die Rückkehr des Gatten. Und ihre Hoffnung trog ſie
nicht. Jm Mai d. J. tauchte W. wieder in Berlin auf und zwar,
wenn auch nicht als reicher, doch als leidlich vermögender Mann.
Er war ſ. Zt. über Wien nach Bulgarien gegangen und hatte dort
mit einem Landsmanne ein Kolonialwaarengeſchäft eröffnet,
das im Laufe der Jahre erhebliche Summen abwarf. Die Angſt
vor ſeinen Gläubigern war die Veranlaſſung, daß W. ſeinen
Aufenthalt verheimlichte. Es gelang W., ſeine Frau zu ſprechen und
ſte zu bewegen, ihm nach Bulgarien zu folgen. Doch die Schwieger
eltern traten dem Plane aufs Entſchiedenſte entgegen, ſie wollten
eine Ausſöhnung nur unter der Bedingung geſtatten, daß ſich W. in
Berlin niederlaſſe. Kurz entſchloſſen überredete W. ſeine Frau zur

aus dem Elternhauſe und zum Male verließ W.
imlich doch diesmal nicht allein Berlin, um in ſeine neue

Heimath zurückzukehren.

Vermiſchtes.
Eine Standesamtsgeſchichte. Ein junger Ehemann,

dem das Heirathen überraſchend ſchnell V
worden zu ſein ſcheint, hat recht erhebliche rechtliche Ver
wickelungen herbeigeführt. Bei dem Lehrer K. in eißagk im
Kreiſe Sorau in der Niederlauſitz, der auch als Standesbeamter
der Ortſchaft fungirt, erſchien eines Tages während der Unterrichts
ſtunden ein junges Brautpaar, um das Aufgebot zu beſtellen.
In der Eile vergaß der Standesbeamte das Alter der Braut-
leute feſtzuſtellen, und traute auch ſpäter das Paar, obwohl
wie ſich nach der Hochzeit herausſtellte, der Bräutigam erſt
19x Jahre alt war, mithin ohne Dispens gar nicht getraut werden

ha J der m e wer h uelbſt Anzeige gegen ſich. ngericht zu Sorau verurtheihn wegen Peines Vergehens zu 15 Mk. Geldſtrafe. Hinterher hat

nun zwar der Miniſter den Dispens ertheilt, gleichzeitig aber auch
die Ungiltigkeit der Ehe ausgeſprochen. Die Eheſchließung hätte nun
von Neuem unbdbehindert ſtattfinden können, die junge Frau war auch
dazu bereit, als aber der Standesbeamte den Bräutigam fragte, ob
er die p. p. heirathen wolle, da erwiderte dieſer mit einem kräftigen
„Nein“, und mit dieſem einen Wörtchen war er ſeine Frau für
immer los. Was muß der junge Mann in der kurzen Zeit ſeines

Eheſtandes für Erfahrungen gemacht haben
Bei dem S Tode der Eleonore Becchettiſt beſonders auffällig, daß während des langen Aufenthaltes der

atte oder Begleiter der Verſtorbenen, Poſſel, die Droſchke immer
an dieſelbe Stelle fahren ließ, wo das Unglück ſpäter paſſirte, daß er
erner nicht in dem nahen Poſitano Hilfe ſuchte, ſondern in dem
rei Stunden entfernten Sorrent, und daß er ſich ſofort

nach ſeiner Entlaſſung aus der Haft nach Florenz begebenhaben ſoll, um die Sagen zu erheben. Es heißt, daß
Poſſel eine Andere als ſeine Frau bei der Verficherungs Geſellſchaft
ausgab. Danach erfolgte ſofort ſeine Abreiſe nach Neapel. Eine
andere Verſion bleibt dabei, die Verſtorbene ſei, während ſie ihre
Stiefel am Rande des Abgrundes lockerte, hinabgeſtürzt. Jhr Gatte
ſei untröſtlich geweſen und habe ſich nicht von dem Leichnam krennen
wollen. Bis jetzt bleibt die ganze Angelegenheit räthſelhaft.

Gegen den ehemals fürſtlich Bismarckſchen Förſter
Spörcke hat wegen der vom Fürſten Herbert Bismarck
gegen ihn erhobenen Anſchuldigung des Vertrauensbruches und
der Beihilfe zum Hausfriedensbruch ein Unterſuchungs-
termin ſtattgefunden. Spörcke entſchuldigte fich damit, daß, da
die Photographen Wilcke und Prieſter vom verſtorbenen Fürſten
die Erlaubniß des jederzeitigen Zutritts zum fürſtlichen Schloß und
Park zwecks photographiſcher Aufnahmen gehabt, er angenommen habe,
daß dieſe Erlaubniß auch ausreiche zum Einlaß in das Sterbezimmer
des Fürſten und zur Aufnahme eines Bildes von der Leiche Bis-
marcks, welche Aufnahme nach Ausſage der Photographen ſofort
nach eingetretenem Tode habe geſchehen müſſen, da ſich die Geſichts
züge im Tode ſchon nach wenigen Stunden veränderten. Er habe
deshalb völlig in gutem Glauben gehandelt, jedes ſtrafbare Bewußt
ſein habe ihm gefehlt. Es wurde dem Angeſchuldigten vorgehalten,
daß ſein Gehilfe bei der Leichenbewachung, der fürſtliche Stallauf
ſeher, ihn doch auf das Bedenkliche ſeiner Handlungsweiſe aufmerkſam
gemacht und daß er in ſeiner mehrfachen Vertrauensſtellung als
Forſtbeamter, als Amtsvorſteher, als Standesbeamter u. ſ. w. umſo
mehr Urſache gehabt habe, in ſeiner Handlungsweiſe vorſichtig zu ſein,
wie denn auch der den Photographen gewährte Einlaß durch das
Fenſter des verſchloſſenen Sterbezimmers nicht für einen beſonders
guten Glauben ſpreche. Die Photographen berufen ſich ebenfalls auf
die vom verſtorbenen Fürſten ihnen ganz allgemein gewährte Erlaub
niß des jederzeitigen Zutritts zum fürſtlichen Schloß, behaupten
ebenfalls, ſich vollkommen in u Glauben befunden zu haben, und
beantragen Auslieferung der beſchlagnahmten photographiſchen Platten
von der betreffenden Leichenaufnahme.

Die neueſte Delikateſſe auf den Speiſekarten der vornehmſten
Hotels und Klubhäuſer Londons find Känguruſchwänze in
Madeira. Sie verdrängen vollſtändig die bisher ſo beliebten

tails. Dem Känguruſchwanz werden Eigenſchaften nachgerühmt,
welche es wahrſcheinlich machen, daß derſelbe in Kürze einer der ge
ſuchteſten Leckerbiſſen europäiſcher Länder werden wird. Der Schwanz
des Kängurus iſt unbehaart; er iſt aber auch außerordentlich muskulös
und fleiſchig. Das Fleiſch iſt ſehr ſaftig und ähnelt im Geſchmack
etwa dem Kalbfleiſch. Jn der Nähe des Rückenanſatzes befinden ſich
ſtarke Ablagerungen von Fett, die dem Fleiſch beim Braten oder
Schmoren einen eigenthümlichen Geſchmack verleihen. Die Nachfrage
nach Känguruſchwänzen dürfte jedenfalls einen ziemlichen Umfang
annehmen, zumal der Preis dafür ein verhältnißmäßig niedriger iſt.
In London werden nach dem „Berl. Börſ.-Cour.“ Exemplare von
5 bis 8 Pfund mit 2 bis 3 Schilling verkauft; das Pfund dieſer
neuen Fleiſchſorte würde ſich demnach auf nur 4 Pence, 35 Pfennig,
ſtellen. Die Einfuhr des neuen Artikels hat ſchon jetzt ziemlich große
Dimenſionen angenommen.

Ueber das Grubeununglück anf Schacht „Enſtav“ bei Eſſengeht der „Rhein.Weſtf. Ztg.“ von zuverläſſiger Seite noch folgendeMittheilung zu: Freitag Mittag gegen 12 üßr faßten während der

Koblenförderung zwei beladene Wagen in Folge Offenlafſens der
Sperrklinke am e im Schacht an und riſſen eine Anzahl
Hölzer, darunter 7 aufeinanderfolgende lange fort. Jn
Folge der ſchweren Beſchädigung des Schachtes wurde der
Vetrieb eingeſtellt, die Belegſchaft fuhr auf „Graf Beuſt“
aus und man begann ſofort mit der Reparatur. Dieſelbe
nahm bis Sonnabend Morgen 10 Uhr regelmäßigen Verlauf. Um
dieſe Zeit waren I Steiger und 7 Schachthauer bei den Reparatur-
arbeiten, ſonſt keine Leute in der Erde. Um die angegebene Zeit fand
zuerſt ein geringes Nachrutſchen von Steinen hinter der Zimmerung
unterhalb des Korbes an der Reparaturſtelle ſtatt. Zwei der Leute
ſahen ſich deshalb veranlaßt, auf die Fahrten zu klettern,
die andern mit dem Steiger blieben bei der Arbeit, da
ſie das Rutſchen der Steine für unbedenklich hielten.
Einige Minuten ſpäter fand der Hauptnachrutſch und gleichzeitig der
Zuſammenbruch der Zimmerung r der Reparaturſtelle ſtatt,
wodurch die 6 Zurückgebliebenen ihren Tod e haben werden.
Die durch wiederholte Nachrutſche fallenden Bergmaſſen haben den
Schachtausbau von der 2. bis zur 5. Sohle zerſtört, ſodaß der
Schacht von der 1. bis zur 6. Sohle mehr oder weniger zu Bruch
liegt. Die Aufwältigungsarbeiten, welche lange Zeit in Anſpruch
nehmen werden, ſind im Einverſtändniß mit dem Kgl. Oberbergamt
in die Wege geleitet.

Jn die Luft geflogen. Ein Telegramm aus London bringt
Kunde von einem verunglüſckten Unternehmen der
Mahdiſten. Aus Wadi Hamed in Ober-Egypten berichten ein
Wien Spione, dieſelben hätten den Dampfer „Jsmailia“ ausgechickt, um im Nil eine Mine zu legen. Die „Jsmailia“ hatte ein
Boot mit einer Kiſte Schießpulver im Schlepptau, die von einem
tuneſiſchen Gefangenen an einer Stelle verſenkt werden ſollte, welche
engliſche Dampfer berühren. Die Kiſte explodirte aber und
ſprengte ſowohl das Boot als die „Jsmailia“ mit
der ganzen Beſatzung in die Luft.

Prinzeſſin Kainlani von Hawai, die am 13. Oktober 1875
geborene einzige Tochter der verſtorbenen Prinzeſſin Likelike von
Hawai aus deren erſter Ehe mit dem Hon. Archibald Scott Cleghorn
und Nichte der Königin Liliuokalani, hat ſich mit Mr. Alfred William
r dem Sohne des früheren Bürgermeiſters von NewYork,
verlobt.

Die Prinzeſſin Chimay und der Zigeuner Rigo weilen jetzt
in Zürich, und die Wiener Senſationsblälter berichten allerlei über
das Aufſehen, das ſie dort erregen. Das „N. Wiener Tagebl.“
meldet ſogar: „Der Zigeuner Rigo habe in einer kleinen Kirche
dieſer Stadt den katholiſchen Glauben abgeſchworen (7) und ſei zum
Proteſtantismus übergetreten. Auch Prinzeſſin Chimay
bereite ſich zu dieſem Schritte vor. Jedenfalls will ſich das Liebes
paar ſo raſch wie möglich ehelich verbinden laſſen.
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Wetterbericht.
W. Magdeburg, 24. Auguſt.

Wetterbericht vom 23. Auguſt, Abends 11 Uhr-
Während der hohe Druck ſich immer weiter oſtwärts zurück
gezogen hat, entwickelte zugleich ein über Nordeuropa dahin

hendes Minimum mehrere Theildepreſſionen an ſeiner Süd-
ite. Unter Einfluß einer derſelben fanden heute in Deutſch

land ſtellenweiſe Gewitter ſtatt, ſonſt war das Wetter noch
heiter, trocken und ſehr warm, doch dürfte Abkühlung demnächſt
allgemein zu erwarten ſein, nachdem zuvor noch weitere Ge
witter aufgetreten ſind.

Vorausſichtliches Wetter am 25. Augnſt. Etwas
kühler, wechſelnd bewölkt, Regen, ſtellenweiſe Gewitter.

Letzte Draht- und Fernſprechnachrichten.
Berlin, 24. Auguſt. Das „Kl. J.“ berichtet, daß ſich

die Memoiren des Fürſten Bismarck augenblicklich
bei der Regierung hierſelbſt zur Durchſicht be
fän den. Ein zweites E befinde ſich in Friedrich s-
ruh. Die Familie des Fürſten ſolle keine Neigung haben,

oder Kürzungen an dem Original-Manufkript zu
geſtatten.

Eger, 24. e Jm Egerth al flog eine Pul ver
mühle mit dem geſammten Gebäudekomplex in die Luft.
Menſchen ſind dabei nicht umgekommen.

Madrid, 24. Auguſt. Die Philippinen werden von
Unter den Miniſtern be

Die innere Lage iſt ge
der Regierung verloren gegeben.
ſtehen ernſte Uneinigkeiten.
fahrvoll.

Volkswirthſchaftlicher Theil.

Vrermiſchte Nachrichten.
Die Vereinigte Harzer Kalk-JnduſtrieGeſ., welche die

Kalkwerke von Buchholz Märtens in Rübeland, von den Harzer
Werken in Zarkenholz von Max Meyerſtein in Elbingerode und von
Kattentidt K Pohlmann in Elbingerode übernimmt, hat ſich nun
mehr mit dem Sitz in Elbingerode im Harz und 2 700 000 c. Aktien
kapital ſowie 1 800 090 e. 5proz. Obligationen konſtituirt.

Die Dividende der Leipziger Brauerei Riebeck wird
wieder auf 10 3 geſchätzt.

Der Aufſichtsrath der Schleſiſchen Celluloſe und Papier-
r beantragt für 1897,98 eine Dividende von 6 wie im

orjahre. Der Geſchäftsgang ſei in allen Betrieben gleichmäßig flott.
Zuckererzengung in Dentſchland. Die Rübenanbaufläche

in der mit dem I. Auguſt beendigten Kampagne betrug 436 993 ha
gegen 424 881 ha im Vorjahr. Die Zahl der Rübenzuckerfabriken
ſtieg von 399 auf 402. Die Rübenernte war im Berichtsjabre, un

eachtet des etwas ſtärkeren Anbaues, etwas geringer als 1896/97.
ie betrug 136 982 807 D.-C. gegen 137 216 014 D.-C. in 1896/97.

Aus den geernteten Rübenmengen ſind von den Rübenzuckerfabriken
17 489 708 D.-C. Rohwerth erzeugt worden, und es ergiebt dies eine
Ausbeute von 12,77 4 gegen 12,66 4 im Betriebsjahre 1896/97, in
welchem 17 388 846 D.C. Rohwerth gewonnen wurden. Die Ge-
ſammtproduktion aller Betriebsſtätten einſchließlich der Melaſſeent

r beträgt abzüglich des Einwurfs 18 371 044 D.-C.
n der vorhergehenden Kampagne ſind 18212 232 D.-C. gewonnen

oſſenen Woche war der Abzug von Futtermitteln zu vollen Preiſenfriedigend. Von beſonderen Pre sſchwankungen iſt nicht zu berichten.

Für Palmkuchen, Reisfuttermehl, Weijenkleie ſind die Preiſe eher
etwas höher. Weißes Reisfuttermehl beſonders knapp und nicht ge
nügend zu beſchaffen.

Reisfuttermehl 24-28 2 Fett und Protein 3,90 bis 4,25
ab Sarg 4,25 bis 4,50 ab Magdeburg, ohne Gehalts-
garantie 3,70 bis 4,25 C. ab Hamburg, Reiskleie 2,00--2,40 c
ab Hamburg, 2,00 2,40 ab Bremen, Getrocknete Getreide
ſchlempe 4,60--5,00 A. ab Hamburg, Getrocknete Biertreber
24--30 Fett und Protern 4,00 bis 4,65 ab Hamburg, Erdnuß
kuchen und Erdnußmehl 52541 6,70 c. bis 7,00 ab Ham
burg, 53--584 6,90 bis 8,00 ab Hamburg, Baumwollſaat
kuchen und Baumwollſaatmehl 54--58 5,20 A. bis 5,60
58-62 5,60 bis 6,00 ab Hamburg, Cocusnußkuchen und
Cocusnußmehl 6,30 c. bis 7,25 ab r Palmkernkuchen
25-30 de und Protein 5,50 bis 5,80 ab Hamburg, Raps
kuchen bis 5,75 A. ab Hamburg, Mais, Amerik. mixed
verzollt 4,60 bis 5,00 ab Hamburg, Weizenkleie 4,10 bis
4,50 C. in Hamburg, genkleie 4,10 c. bis 4,60 ab Hamburg,
Malzkeime 3,75 bis 4,25 ab Hamburg pro 50 Kilo.

Düfſeldorf, 22. Auguſt. Kohlen und Koaks. Gas und
lammkohlen Gaskohle für Leuchtgasbereitung 10,50 11,50
eneratorfohle 10,00--11,00 A. Gasflammförderkohle 9,00--10,00

Fettkohlen Förderkohle 8,50--9,50 melirte beſte Kohle 9,50 bis
10,50 Koakskohle 8,50--9 magere Kohlen: Förderkohle 8,00
bis 9,50 AC., melirte Kohle 9--11 Ac, Nußkohle Korn II. (Anthraeit)
19,50--21 Koaks Gießereikoaks 16,00 16,50 Hochofenkoaks
14,00 Nußkoaks gebrochen 16,50 17,00 Brikets 10 13
Erze: Rohſpat 10,10 11,00 Spateiſenſtein ger. 14-15 50
Somorroſtro f. o. b. Rotterdam AC, naſſauiſcher Roheiſenſtein
mit ca. 50 Prozent Eiſen A. Raſenerze franco A,
Roheiſen: Spiegeleiſen Ia. 10--12 Prozent Mangan 66--67
wheißſtrahl. QualitätsPuddelroheiſen, rheiniſchweſtfäliſche Marken
59 59 Siegerländer 58-—-59 mit Fracht ab Siegen, Stahleiſen
60--61 mit Fracht ab Siegen, engliſches Beſſemereiſen ab Ver
ſchiffungshafen ſpaniſches Befſemereiſen, Marke „Mudela“,
cif. Rotterdam deutſches Beſſemereiſen Thomas
eiſen frei Verbrauchsſtelle 59,50 Puddeleiſen luxemburgiſcher
Qualität engliſches Roheiſen Nr. III. ab Ruhrort 61,50
Mark, luxemburgiſches Gießereieiſen Nr. III. ab Luxemburg 52,00
Mark, deutſches Gießereieiſen Nr. J. 67,00 Nr. II. A,
Nr. III. 60 deutſches Hämatit 67,00 ſpaniſches Hämatit

Die Lebhaftigkeit auf dem Kohlen und Eiſenmarkt hält bei feſten
Preiſen an.

Waarenbericht.
Baum-

Weſtern ſteam

Mais verAug. s (342/10)Weizen**) rother Winterweizen loco 75X (757 Weizen per
Aug. (74x), ver Sept. 68 (677 per Okt.
per Dez. 668 (66 Liverpool 18 (187,)Kaffee fair Rio Nr. 7 6X (65), Aio Nr. 7 ver

ver Nov. 5,75 (5,65), Mebl, Sopvring
Wheat clears 3.30 (3,30), Ju c er 38/, (3 Zinn 16,15 (16,15)
Kupfer 12,25 (12

Tendenz Mais: behauptet.
Tendenz Weizen: behauptet.

Chicago, 23. Auguſt, 6 Uhr Abends. Waarenbericht.
(Die geſtrigen Notirungen ſind eingeklammert beigefügt.) Weizen*):
per Sept. 63 (6397,9, ver Dez. 62 61 Mais per
Sept. 30 (295 Schmalz ver Sept. 5,05 (5,00), verDez. 5,15 105, Speg ſhort clear 5,621 (5,50), Port
per Sept. 8,95 (8,95).

Tendenz Weizen behauptet
er Tendenz Mais: behauptet.

Zucerberichte.

Magdeburg, den 24. Auguſt 1898. (Eig. Drahtdericht.)
Kornzuckerexel., von 929 Rohzucker I. Vrodutt Trauäte f. Ba.
Kornzucker excl.,889 Rd. 8,00 8,45. Hambarg
Nach produkta excl. 7259Rena. per Auguſt 9.45 G. 9,50 B.
Tendenz: ſtetig. ver Sept. 9,47 G, 9,50 B.Brobdrafſingade F. 25. ver Okt. 9,50 G, 9,55 B.

24do. „00 ver Nov. Dez. 9,52 G, 9,-7 B.Gem. Raffinadem. Fas 23.75-24 25. ver Januar März 9.70 S, 9,75 B.
Gem. Welis I. mit Fat 23,12 Stimmung: ruhig.

Stimmung: ruhig.

Hamburg, den 24. Auguſt. (Eig. Dradtbericht).
Zugermarkt. Anfangsbericht. üben Rohzucker I. Produtt.3 4 eMarke „Mudela“ ab Ruhrort 76,00 Stabeiſen, Ganz 88, Kendement. frei an Bord Hamourg.gewöhnliches M. Bleche, gewöhnliche aus Flußeiſen Auguſt 942 i. Dahember 957 Lemdem ſtetig

137,50 142,50 aus Schweißeiſen 165 Keſſelbleche aus Fluß Sept. 947 März 980.
eiſen 157,50 aus Schweißeiſen 180,00 Feinbleche 135-- 145 OHttbr. 9,52 i Nat 900.
Mark. Draht: Eiſenwalzdraht Ac, Stahlwalzdraht

di id Vidbr. 833,25 g Pluto, Bergwert. (20 340,00 G9 W er Tor 4 5940 8 Juduſtrie-Papiere. do. do. St.Pr. 20 340,00
do. h Ant. v. 1885 4 r u eonb 28 35102,50 ebheck Nontanwerte 2 206,258 t vo ente 1557 630 Dividende 1897. Rofiger Braunkohlen 201,50der Berliner Börſe do. do. 100 4 102,80 G E. G. f. Anilinfabr. 12,247,50 a. Zucker 14 1167,25

vom 24 Auguſt 2 Uhr Nachmittags. Algem. Ciettr.. 276,10 Sächſ. Thür. n I 138,252 2 7 Andalter Kohlen 6 111,006 20. St. Br. 7Eiſenbahn Stamm- B. Slan- Se Wohn Brand 12 246506 Schleſ. Jinthätte St.-iet.. I5 28250

do do. Satendofer 12 258,50 do. St. Pr. 15 282,50Creußiſche und deutſche Fonds. KrioritätsActien.
Dividende 1897.

Deutſche Reichs Anleibe a ſ1or a o en e I
W c 2 7 Mainz L2udwigsdaten e

ne(unk. 4Preuß. Conſ. Anleihe z 12488 h e r za90. 950. 2 e wKamb. StaatsKente 3 104,70 G Suſedtiesrader Sabu a. B. 13
Oeſterreich. Süddayn h b We

EgeſtorifSalzwerte S 136,20 G
Eilenöurger Kattun h 2 un a

do. Sraueret Schuitdeit. (10 29250 Sqhwarzkooff 24600
do. Anton Grarweil 7 1127,00 Siemens-Glasinduſtz 14 232,50

Berl. Elektricität Werte 110,25 Staßfurt Chem. Fadr. II168,50
Bismarckhütte 113,25B Stollberger Zin? Akt. 3 77,60
Bochumer Gußſtadl. h 7 224,75 do. do. St. Pr. 8 147 „75
Bonifazius Bergwert 0 1131,50 Sudenöurger Maſchinen O 1167,00
Cröllwiger Bapier 294,7566 Thüringer Saline 1 73,75
Dannendaum I09,00 G Wenteregeln Alkali 13 200,75
Donnersmarckhütte conv. 10 178,506 Zettzer Naſchinen 313 00Sangerhäuſer Me ſchinen... a n

worden, und hat ſich ſomit die deutſche Produktion gegen das Vor do. StaatsAnl. 1886 3 9410 Fioerder Raſch er. S 14350

4 e S Warſchau Wiener III 20 33,50 n mjabr um 158 812 D. C. vermehrt. Die Zuckerausfuhr hat die Höhe e e Wer Soutdarää r Ane nicht erreicht. Es verbleibt im Rohwerth im Ver Landſchaftd. Pro. Sächſ. 10425 6 Nal. Deren D 33 Grose Sert. Vjerded. ſ16 332 10 Wechſel Courſe.
ges zum Vorjahr noch ein Minus von über 200 000 D.-C. Der do. do. atte euren Se Be Ah 106 alleſche Raſchinen. 35 444,90 worbrauch für die Kampagne berechnet ſich nach den in freien Ver S. do. 3 ſog zo See Semralbaen. 8 l149 10 arpener Bergdau Vrivatdiscont 37 Hamburger Hyp. Bank zu l106 25 Ha tmann, Sächſ. No. 188,50 Gkehr geſesten Zuckermengen auf 7036637 D. C. gegen 5 618 820 D.-C. S m o. To. 104,00 d en. 517278 Liderma Sdanncog. [12 195.75656
1896/97. und 7 443 ö66 D.C. 1895,/96. Pro Kopf der Bevölkerung S vandingen HoheVant eitle aergiebt ſich, wenn wir dieſe für das deutſche Zollgebiet mit 54 200 000 San Bern eeedit. h Ponthern Paeife r. e. 2 e e Suerfabett Karerss. 109
Seelen annehmen, ein Verbrauch von 12,98 Kilogr. gegen 10,53 und unt. b. 1904) 29,101,75 z Seipgiger Srauerer Riebeg. 10 200,1066 Amſterdam 109 lang 169808
14,16 Kilogr. in den beiden Vorjahren. n SaukActien. h en Saän. -88 werunk. b. 2 iſe Tiefdau cono. t aZonod. 1 2ſtrri. lg. 20,31,Dividende 1897. do. do. St. Pr. o JMälzerei Wrede 7 113,5066 Paris 190 Fr. w. 3938Börſe von Berlin vom 24, Auguſt. Ausländiſche Fonds r r a z en Le iöö (19080

Das Bild der Vörſe bot heute dasſelbe einförmige Bild wie an u tden vorhergehenden Tagen. Das Geſchäft beſchränkte ſich nur auf Argent, Gold Anleibe r der l
Banken und Montanwerthe und wurden hier nur gen geringe do. mere do. 6700 Deutſche van 10 193,90 eUmſätze erzielt. Die Coursbewegungen in den erſten Vordörſen Vries n e aattedant
waren völlig belanglos, hervorzuheben iſt nur, daß der Fonds aux iſd. Cys. t Drerdener Bann lio22 SölußjCourſe.markt eine gute Haltung zeigte. Jn Schweizer fehlte heute do. Gold An v. 1890 37,50 G do. Vanc Verern 7 121.90

i i nit i z Grunde Creditdant 4 124,75 Tendenz ſtill.Tag J etheilt n tie kg e her Zalenſse a z do o. wnge 4 i Reichzauleide Wegehan ſ. Dentſchiand 147,25gen mitgetheilten Motive; nur Gotthard un chweizer Fieri. Anleide 1888. 9940 6 Leids r Bant o 102.10 tat. Senten s Bvondaradaon., 460S ne t h r verlangt. Jtalieniſche e 320. r. 7 u Creditanſtalt i a Eoldrente 90/30i i it i i do. Staats Fiieno. Odl. agdebg. Privatdank „25 Kufj. Noren 216,75 Oſtpreus. Südbahn 98,S ars Lebeſert J di e e 102000 Nutedelnge Creotteene:. ins t et Zärien“ 2::: 2300 Darſgan- wen 28215
5 g do. BavrerKente e Nationalbant f. Deutſchland 81 147.50 Buſchtierader e eere e m Bochumer Gußſtaht 225,00zu t We e ſich a Bochumer ger e 55: 4 e e 105 Elberhal i d. e 10e I Union St. Pr. 2rt. StaatsAn -89. reus. Boden Kredit Prinz Heinrich Bahn avürte 208,und Laurahütte, einiger achfrage. Privatdiskont 8 Proz Rumän. fung. do. Centr. SodenKr. 9 1170,75 Berliner Handels geſellſchaft 167,25 deren Kodlen 179,40

do. Cmort. 5 100,30 G do. Hyp. B. (Svielh.). G 2 134,20 Deutſche Sant e 199,60 Hiberma e o e 195,60Marktberichte. n 4 93208 do. do. (Hadner wolle 123,60 Dresdner San 16225 Kore. So 11290Kuß konj. Knl, 1880er 4 (102 90 do. do. neuegodev.95 7 Darmitädter Bant 152,50 Hamo, Vacet 123,00
Hamburg, 23. Auguſt. (Futtermittelmarkt. Original S2wed. St.- An ieide e. S Barz. Ucrein: ſie h äht 201,20

so. 2 7 in. 1 Ibi.25bericht von G. u. O. Lüders, Hamburg.) Jm Laufe der ver ge

e

Mauer- u. Pflaster-
Thonklinker,

poröse Mauersteine,
sowie prima ſrischen

Weiss la als
bat preiswerth abzugeben

Kalk- und Ziegelwerk

Kötschau
(Thür. Bahnm).

Rieth-Geſuch.
Ein freundlich möblirtes Wohn-

u. Schlafzimmer f. einen Herrn geſucht.
Saubere aufmerkſame Bedienung und
gute Lage Bedingung. Off. unt. Z. 9701
an die Exped. d. Ztg. erbeten.

Eine herrſchaftl. Wohnnung,
womöglich mit Balkon oder Garten
benntzung etwa Piècen nebſt
reichlichem Zubehör, zum 1. April
k. Js. zu miethen geſucht. Off. unt.
Z. 9700 an die Exped. d. Ztg.

Privatmittagstiſch
von jungem Kaufmann geſucht. Off.
mit Preisangabe unter Z. 9770 an
die Exped. d. Ztg. erbeten.

S Vermiethuugen.

(VictoriaApotheke) II. Etage, vollſt.neu hergerichtet, Salon mit Parquet,
Zimmer, Badezimmer, Speiſe und

Mädchenk. u. ſonſt. Zubehör, Gasleitung,
Hiet oder 1. Oktober zu vermiethen.

reis 1100 Mk. [9534
Vermiethe per 1. Oktober die

herrſchaftl. geleg. Wohnungen
in mein. Villengrundſtück Reichardt-
ſtraße 17. Bitte alles Nähere da
ſelbſt gefl. beim Polier zu erfragen.

II. Etage,Freundl. WVohnung, eben
X Bad, K. und Zubehör, Scharren-
X ſtraße II. I. Oktober zu ver
X miethen. Näheres part. im Laden.
X 9780) U. Walter. Juwelier.

Laden
mit angrenzendem Kabinet, worin ſeit
8 Jahren ein Barbiergeſchäft mit gutem
Erfolg betrieben, welcher ſich der guten
Lage wegen auch zu anderen Spezial-
Artikeln Bijouterie, Cigarren, KaffeButter- 2c. Geſchäften eignet, iſt auf
Wunſch mit Wohnung per 1. Oktober zu
vermiethen.

Nordhauſen a. Harz. (9771
Juiius KReilbrun, Neuſtgdtſtraße 1. 9806

Hop.Afdor. 1879.. 4 10500 G Schlenſcer San Jeremn..

Offene und geſuchte

S Stellen.
Offerten,

welche durch die Expedition dieſes Blattes vermittelt

werden, ſind je 10 Pfg. (in Briefmarken) für die
Weiterbeförderung beizufügen. Offerten von Stellen
vermittlern werden nur auf Verlangen des Jnſerenten

verſendet.

Ein junger
Maschinen- Teohniker
ſucht unter beſcheidenen Anſprüchen
Stellung. Gefl. Offert. unter Z. 9803
an die Expedition d. Ztg. erbeten.

Jnſpektoren, Verwalter, Rechnungs
führer, Scholaren finden ſtets Auswahl
von Stellen bei (9786Binneweiss, Sternſtr. S.

Am 1. Oktober findet

1 Verwalter
Stellung auf Domäne Kleinfurra.
9719] Fggert, Amtsrath.

Ein junger thätiger Landwirth wird als

Verwalter
zum baldigen Antritt geſucht auf

Rittergut Schrenz b. Stumsdorf.

Verheiratheter Brenner, Gärtner
Kutſcher, Ochſenfütterer ſuchen Stellung.
Mehrere Laudwirthsſöhne, ältere undjüngere Mamſells finden Stellung durch

Friedrich Grosse, Große Stein-
ſtraße 65 I. [9807

Verh. Hofmeiſter, in letzter Stelle
6 Jahre, ſucht Stellung zum 1. Oktober,
desgleichen Oberſchweizer zu 60 bis
100 Stück Vieh, ferner ſucht verh. Kuh-
fütterer ſofort Stellung. (9785
Central-Bureau, Kl. Ulrichſtr. G.

Geb. j. Landw., 8 J. b. Fach., ev., an
ſtr. Thät. gew., ſucht, um ſich z. vervollk.,
b. nicht hoh. Gehaltsanſpr. dauernde Stell.
als Beamter in intenſ. größ. Wirthſchaft.
ghhrrkersoorß b. Herzberg (Elſter).

Scheunemang.
Geſucht für Mitte Oktober ein gewandtes

Stubenmädchen
bei 50 Thaler Gehalt pro Jahr. (9298

Rittergut Wiederanu b. Uebigau.

VolontärVerwalter,
der ſeine Lehrzeit beendet hat, zum
15. September oder 1. Oktober geſucht.
Freie Station ohne Gehalt.

Geſucht wird zum 15. September auf
Rittergut Wolftitz b. Frohburg ein

ſauberes (9775Stubenmädchen,
ſelbiges muß im Plätten und Ausbeſſern er

Rittergut Lochau (Saalkreis).
Wagner.

fahren ſein. Lohn p. a. 120--135 Mk.

Land und Stadtwirthſchafterinnen,
Stützen, Kinderfräuleins, Verkäuferin.
Kochmamſells, Köchin., Stuben-, Haus
und Kindermädchen, Kinderfrauen
werden geſucht und nachgewieſen durch

Pauline PFleckinger, Neun-
hänſer Z. (9752

Anf einem Gute in Thüringen findet
p. ſofort ein kräftiges, junges Mädchen,
nicht unter 22 Jahre alt, aus beſſerer
Familie als

Stütze der Hausfrau
bei Familienanſchluß gute Stellung.
Dasſelbe muß in der einfachen und der
feineren Küche, im Einmachen, Waſchen,
Plätten und Nähen erfahren ſein und bei
jeder Arbeit ſelbſt zugreifen.

Bewerber werden gebeten, ihre Zeug-
niſſe, Gehaltsanſprüche und Photographie
möglichſt ſofort unter Z. 9756 an die
Exped. d. Ztg. einzuſenden.

Suche zu baldigem Antritt unter meiner
Leitung eine junge Mamſell, die hauptf.
in der Milchwirthſchaft Beſcheid weiß.
Offerten unter D. B. 10 an Lovwis
F. Lange, Annoncen-Exped., Gotha.
Rädchen für Küche und Haus
mit gut. Zeugn. ſucht 1. Okt. in Halle od.
Umgebung Stellung. A. Drosehke,
Naumburg a. S., Bürgergartenprom. 15.

m

Anſt. geb. j. Mädchen, im Haushalt u.
feinen Küchen erfahren, ſucht Stellung als

Stütze der Hausfrau
bei Familienanſchluß. Off. erb. I. B.

M. Reichert. poſtlagernd Kl.-Kroftitz (Kr. Delitzſch).
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Bankgeſchäft, Halle a. S. Sh See e

Wintergarten,
Freitag, den 26. Auguſt er., Abends 8 Uhr:

Srosses Militär-Goncert
der vollzähligen Capelle des Ulauen- Regiments Heunigs

von Treffenfeld (Altmärkiſches) Nr. 16.
Direktion Königlicher Muſikdirektor Herr W. Bromm e.

Es laden ergebenſt ein A. Bode Hohlbein.
NB. Obige Capelle, welche 8 Tage im „Wintergarten“ in Dresden und ebenſo

lange im „Löwenbräukeller“ in München concertirte, hat alle Jahr die hohe Ehre,
vor Sr. Majeſtät dem Kaiſer im Letzlinger Schloß zu concertiren. D. O.

Walther Concert
jeden Donnerstag im

Wintergarten.
Etablissement „zum Rosenthal“.

Donuerstag Abend von S Uhr an:

Grosses Frei- Concert
Hierzu ladet freundlichſt ein Hermann Becker.

„Snalſchloßbrauerei“.
Donnerstag, den 25. Augnſt er.

Monstre-Pracht-Feuerwerk,
ärrangirt, gefertigt und perſönlich abgebrannt von der bis jetzt erſten und einzig

geprüften K. K. Kunſtfeuerwerkerin Frl. Albertine Rennebarth.
Dasſelbe wird an Größe und ſtrahlender Farbenpracht alles bis jetzt hier

Geſehene übertreffen und beſteht außer einer Fülle von pyrographiſchen Dekorationen
aus allen nur erdenklich ſteigenden Feuerwerkskörpern. Zum Schluß:

Die Erſtürmung der Düppeler Schanuzen,
großes Schlachten und KriegsTableaux nebſt Abbrennung der berüchtigten Düppeler
Mühle, unter Mitwirkung von Tambouren und Horniſten. Man ſieht, wie in der
Feſtung Exploſtonen vorkommen. Die Düppeler Mühle geräth in Brand, wodurch
die Flügel in Bewegung kommen. Hierbei wird ſich das große Farbenſtrahlenmeer
des Feuerwerks entfalten, indem durch Maſſenaufſteigen von Schwärmern, Leucht-
kugeln und Raketen die Nacht in Tageshelle verwandelt wird. Von 8 Uhr ab:

m Grosses ConcertAnfang des Feuerwerks 9 Uhr. Eiutrittspreis 75 Pfg., Kinder 30 Pfg.
Eintrittskarten im Vorverkauf à Perſon 50 Pfg. bei den Herren Steinbrecher

Jasper Marktplatz 1 und Scharrenſtraße Köhler Pötzſch (Geiſt
ſtraße 32 und Wuchererſtraße 75) und A. Reichardt jun. in Giebichenſtein

Näheres die Plakate. en

Kamerun-

Sohokolade u. Kakao's

hergestellt aus Erzeugnissen der deutschen Kolonie,
empfeblen als wirklich gut und preiswerth

I Kamerun- Schokolade Ko. 1,50 Mk.
I Kamerun-Kakao h u 2
h Pr. David. Söhne,

Halle a. S,

Rich. Schröder Vachf.

Jnh. Walter Max VhIig-.
Leipzigerſtr. 2. Fernſpr. 947.

Grösste zReparatur Fabrikat.-Werkſtatt Fſaninos
in Schußwaffen

muxr bester Qualität.aller Systeme am PlIatze.

Albert Hoffmann,Hochfeine friſchgekochte

Himbeer-ILimonade Halle a. S., Riebeckplatz.
empftehit Pfd. 45 à Lt. 120 97 Reparaturen und Stimmungen

Korrelt. (9301(9778
A. Trautwein, Gr. Ulrichſtraße 31.

eh!hchhhcchh]hdh-2c—T 900, 000 M a
Juſlitutsgeld auf Acker

auszuleihen durch

Ernst Haassengier Co.,

SaatWeizen,
Mette's square head, 1. Nachzucht,

verkaufe 150 Ctr. freo. Station
Nauendorf à Ctr. 9,50 Mk. (9776

Walhalla Theater.
Direktion Rieh. Hubert.

Das Luppu-Trio, Bravour-Gym-
naſtiker am achtfachen Luftreck. (Sen-
ſationell! Einzig daſtehend Die
Jack BRarett Truppe, Panto-
mimen-Darſteller. (Ein Roxgen in
Afrika.) Mr. Canova, Bravour-
Gymngſtiker am fliegenden Ringe.
Mr. Luigi dell'Oro, Jnſtrumental-
Virtuoſe. Herr Heinr. BlankK,
Bauchredner mit automatiſchem Figuren-
Kabinett. Fräulein Mrzli Kirech-
ner, Wiener Geſangs und Koſtüm-
Soubrette. Herr Jean Bayer,
OIinKa mit ihren „Lebenden Photo-

Beginn 8 Uhr. Ende gegen 11 Uhr.

Trommeln
für

Kinder, Turner, Krieger,
nur die besten LinK'sechben
Fabrikat zu Original-

Fabrikpreisen.
Reparaturen an Trommeln schnel!

uncdh billigst.

Felle stets frisch am Lager.
Tamhbourstäbe, Taktir-
stöcke, OQuerflöten u,

Signalhörner,
Orden u, Ordensbänder

Sohlachtenspangen,

Vereinsbänder

jeder Art zu billigsten
Preisen bei

Gustav Uhlig,
Halle a. S.,

Musikwerkfabrik u. instrumenten-
Handlung,

Untere Leipziger Strasse.

Pension „Rosengarten“,
empfiehlt ſich den werthen Tonuriſten und
Curgäſten aufs Beſte. Auch finden
junge Mädcheu, welche den Haushalt
erlernen wollen, freundliche Aufnahme.

Solide Preiſe. Gute Küche. Zimmer
von C. 1,50 an. Auskunft ertheilt
9715) R. FeoKold, Beſitzer.

Beſte Vezugsquelle für

Japeten
Hermann Bischoff,

Große Klausſtraße 4.

Terrereoſer 555.

Zum Einmachen.

e Ernchteſſige
auz vorzüglich zum Einlegen derFrüthte briuge hiermit in empfehleude

Erinuerung. Verkauf in einzelnen Litern

und faßweiſe. (9016
Th. FranzHoflieferant,
Gr. Märkerſtraße 23/24.

Schwade's„Automat“

Riemen- und Dampf-pumpen für hohen Druck,
gebrauchte u. ungebrauchte,
ſind zu jedem annehmbaren
Preiſe gegen Caſſa zu ver-
kaufen. Weitere Jufor-
mationen ertheilt auf Wuuſch

O. C. F. Hoffmann,
Managing- Direktor

e Droſophore Cie., Lted.Mancheſter,
z. Zt. iin Dornach bei Mülhauſen

(Elſaſßs).

OriginalGeſangs Humoriſt. Madame

graphien“. (Durchweg uene Bilder

Bad Tabarzi Th.

Gutsverkän
durch die

Landbank Berlin,
in der

Provinz Sachſen,
Kreis Oſterburg.

1. Rittergut Schönberg I, mit hochreutabler Ziegelei bei
Seehauſen i. A.

Geſammtgröße ca. 143 ha, davon ca. 75 ha Acker (Rüben und
Weizenboden), 30 ha Fettweiden in der Elbniederung, 3 ba Obſt
plantagen, 12 ba fruchtbarſte Elbwieſen (Havelmilitz), 20 ha gutbe-
ſtandener Wald (viele Eichen). Reſt Gärten, Waſſer rc. Gute Gebäude,
ſehr reichliches lebendes und totes Jnventar. Jahresproduction der
Ziegelei 5—600 000 prima Qualität. Ausgezeichneter Localabſatz, ſtets
gute Preiſe.

2. Gut Schönberg, ca. 86 ha groß, davon ca. 65 ha Acker
(Rüben und Weizenboden), 13 ha Fettweiden in der Elbniederung,
2 ha Obſtplantagen, 5 ba fruchtbarſte Elbwieſen (Havelmilitz). Gute
Gebäude, ſehr reichliches lebendes und totes Juventar.

3. Gut Schönbersg (alter o ca. 125 ha, davon ca. 96 ha
Acker (Rüben- und Weizenboden), 3 ba Obſtplantagen, 12 ha
fruchtbarſte Elbwieſen, 10 ba Fettweiden und Holzung in der Elb
niederung. Die ganze Hoflage wird neu errichtet und iſt zum 1. Oct.
d. J. fertig. Sehr reichliches lebendes und totes Jnventar.

4. Fiſchereigut in Schönberg, ca. 13 ha groß, davon 10 ha
Gewäſſer. Reſt beſte Elbwieſen. Hoflage direct am

aſſer.
5. Handelsgärtnerei in Sehönberg, mitten im Dorf, nahe

der Kunſtſtraße gelegen, über 3 ba groß.
6. Rittergut Parishor WendemarkK, 3 Kilometer von

Werben a. E. entfernt, ca. 220 ha groß, davon ca. 150 ha Acker (Rüben
und Weizenboden) und Hauskoppeln. 12 ba beſte Elbwieſen (Havel
militz', 3 ha Holzung, 21 ba Garten, 50 ha Fettweiden an der Elbe.
Gute Gebäude. (Eichenfachwerk). Vollſtändiges lebendes und totes
Jnventar.

7. Bauernhof in WendemarkK, ca. 36 ba groß, davon ea.
18 ba Acker (Rüben- und Weizenboden), 3 ha beſte Elbwieſen
(Havelmilitz), 10 ha Fettweiden an der Elbe, Garten e.

Die Güter liegen an der Pflaſterſtraße von Werben a. E. nach
Seehauſen i. A. Dieſelben können auf Wunſch auch kleiner oder größer
angelegt werden als oben angegeben. Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover,
Magdeburg ſind in 2—-2 Stunden zu erreichen. Beſichtigung bei vor
heriger Anmeldung jederzeit geſtattet.

Jede nähere Auskunft ertheilen koſtenlos

J Die Landbanz Schönberg
Berlin W. 61,

Behrenſtraße 43/44. bei Seehauſen i. A.
e

Wir erhieiten einen Transport

T. Däniſcher u. Holſteiner

S Pferde.roebel e Sohm- Sandwehrftraße.
Pon Sonnabend, den 27. Auguſt ab

ſteht ein

großer Transport
Hayriſcher Stiere n. Zugothſe

preiswerth bei mir zum Verkauf. (9505

Moritz, Schloss,
Halle a. S., Königſtraße 62. Fernſprecher 560.

Ein großer Transport
hochtragender, ſowie

W. Neumeister.
45 Stück überzählige, noch zur Zucht

geeignete, gute wollreiche

Cönnern g. S.

Guts-
henng.e Herpachtung. igtterschafe

prima Rübenboden, in höchſter Kultur,
mit muſtexhaftem lebenden und todten Du er Mitte
Inventar nd neuen, äußerſt praktiſch g 4 0angelegten Gebäuden iſt Umſtände halber
vom 1. April 1899 zu verpachten.

Ein im erſten Felde ſtehender deutſcher

Das Gut liegt in einer induſtriereichen
Stadt Thüringens von 26000 Einw.,
wo Milchverkauf äußerſt lohnend he- J V gd h und s

trieben wird. Gymnaſium und höhere feſt vorſtehend. mit vorzüglicher Naſe undSchulen am Platze. Ernſtliche Reflek- beeren zu ertener
tanten, die nachweislich über ein Ver Jagdaufſeher Uerzhberg,
mögen von 120130 000 Mk. verfügen Trebbichau a. F. bei Glauzig.
und die Qualifikation eines tüchtigen
Landwirths nachweiſen können, wollen
ſich mit mir in Verbindung ſetzen.

Fraueunprießnitz b. Camburg a. S.m. Lauterbach Adminiftrator. Harkholz-Sägeſpähne
272 alt haben abzugeben

Durch ſchnittsferke C. Graeb Söhne,
hat ſtets abzugeben (97539801] Taubenſtr. 14.

Amt Möekern b. Magdeburg e
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Unterkunfts Ueberſicht der 16. Jufanterie-
Brigade für die Herbſtmanöver 1898.
Stab der 16. Jnfanterie-Vrigade. 8. Sept. Sömmerda

9. Sept. Oldisleben 10. u. 11. Sept. Beichlingen 12. u. 13. Sept.Kölleda 14. u. 15. Sept. Weißenſee 16. Sept. Elxieben 17. und
18. Scpt.: Erfurt 19. Sept. Ermſtedt 20. Sept. Witterda.

Stab der S. Kavallerie-Brigade. 8. Sept. Sömmerda
9. Sept. Oldisleben 10. u. 11. Sept. Beichlingen; 12. und
13. Sept. Kölleda; 14. u. 15. Sept. Sömmerda 16. bis 18. Sept.
Garniſon 19. Sept. Zimmernſupra 20. Sept. GroßFahner.

Füſilier- Regiment Nr. 36.
Stab. 8. bis 11. Sept. Heldrungen 12. Sept. Kölleda;

13. Sept. Bachra; 14. und 15. Sept. Schlofvippach 16. bis 18.
Sept. Erfurt 19. Sept. Biwak 20. Sept. Groß-Vargula.

I. Bataillon. 8. bis 11. Sept. Heldrungen Stab und
3 Komp., Braunsroda z Komp. 12. Sept. Biwak; 13. Sept.Bachra Stab und 2 Komp. Schafau Komp., Roldisleben
1 Komp. 14./15. Sept. Orlishauſen Stab und 3 Komp., Frohn-
dorf 1 Komp. 16. Sept. Walſchleben Stab und 2 Komp., Audis
leben 2 Komp. 17./18. Sept. Biſchleben 1 Komp., Stedten

Komp., Jngersleben Stab und 12/, Komp., Neudietendorf1 Komp. 19. Sept. Biwak 20. Sept. Groß Vargula 1 Komp.,
Gräfentonna Stab und 2 Komp., Burgtonna 1 Komp.

II. Bataillon. 8. Sept. Oldisleben Stab u. 3 Komp.,
Sachſenburg 1 Komp. 9 Sept. Oldisleben Stab u. 3 Komp.,
Seehauſen 1 Komp. 10./11. Sept. Gorsleben Stab u. 2 Komp.Hemleben 12 Komp., Harras Komp. 12. Sept. Frohndorf
1 Komp., Leubingen Stab und 2 Komp., Dermsdorf Komp.,
Stödten 4 Komp.; 13. Sept. Biwak; 14. u. 15. Sept. Schloß
vippach Stab und 3 Komp., Rohrborn 1 Komp. 16./18. Sept.
Erfurt (Kaſerne) 19./20. Sept. Biwak.

III. Bataillon. 8. Sept.: Harras J Komp. Oberheldrungen
12 Komp. Gorsleben Stab und 2 Komp. 9. Sept. Biwak.
10. u. 11. Sept. Oberheldrungen Stab u. 2 Komp. Hauteroda
2 Komp. 72. Sept. Cölleda. 13. Sept. Oſtramondra 1 Komp.
Rettgenſtedt 1 Komp. Gr.Monra Stab u. 2 Komp. 14. u. 15.
Sept. Stödten Komp. Scherndorf Komp. Schönſtadt 4 Komp.
Dermsdorf Komp. Leubingen Stab u. 2 Komp. 16./18. Sept.
Erfurt (Kaſerne). 19./20. Sept,: Biwak.

Jnfanterie- Regiment Nr. 72.
Stab. 8. Sept. Sömmerda 9. Sept. Weißenſee. 10./11. Sept.

Cölleda. 12. e Schloßvippach. 13. Sept. Sömmerda.
14./15. Sept. Weißenſee. 16. Sept. GisperslebenKil. 17./18. Sept.
Alach. 19. Sept. Biwak. 20. Sept. Gräfentonna.

I. Bataillon. 8. Sept.: Sömmerda; 9. Sept.: Nauſiß 1 Komp.,
Griefſtedt Komp., Waithersdorf Stab und 1x Komp., Günſtedt
1 Komp.; 10./11. Sept. Schillingſtedt Stab und I Komp., Alt-Beich
lingen 1 Komp., Beichlingen 1 Komp., Dermsdorf Komp., Stödten
x Komp.; 12. Sept.: Schwanſee Komp., Schallenburg Stab und

Komp., Kranichborn Komp., Alperſtadt X Komp., Gr. Rudeſtadt
1 Komp., Kl.-Rudeſtadt 1 Komp. 13. Sept. Biwak; 14./15. Sept.
Sömmerda; 16. Sept. Gispers!ebenKil Stab und 2 Komp., Tiefthal
1 Komp., Kühnhauſen 1 Komp.; 17./18. Sept. Hochheim Komp.,
Sarzra 28 Komp., Bindersleben Stab und 1 Komp. 19./20. Sept.

II. Bataillon: 8. Sept. Straußfurt; 9. Sept.: Biwak;
10./11. Sept. Kölleda; 12. Sept. Schloßvippach Stab und 3
Komp. Gr.Rudeſtedt i Komp. 13. Sept.: Sömmerda; 14.715.

Sept. Weißenſee 16. Sept. GisperslebenViti Stab und 3 Komp.
Gispersleben-Kil 1 Komp.; 17./18. Sept. Bindersleben 1. Komp.

11 Komp. Alaäch Stab und 12 Komp. 19./20. Sept
iwak.

II. Bataillou. 3. Sept. Tunzenhauſen 12/, Komp. Wunders
leben 1 Komp. Schallenburg Stab u. 1 Komp. 9. Sept. Gün-
ſtadt 1 Komp. Weißenſee Stab u. 3 Komp. 10./11. Sept. Groß-
Monra Stab u. 2 Komp. Burgwenden 1 Komp. Battgendorf
1 Komp. 12. Sept.: Biwak. 13. Sept. Rohrborn 1 Komp.
Schloßvippach Stab u. 3 Komp. 14./15. Scpt.: Weißenſee Stab
u. 2 Komp. Sömmerda 2 Komp. 16. Sept. Elxleben Stab u.
2 Komp. Walſchleben 2 Komp. 17./18. Sept.: Frienſtedt Stab
u. W Komp. Eimſtedt 12 Komp. Gottſtedt z Komp. 19. und
20. Sept. Biwak.

HuſarenRegiment Nr. 12.
Stab. 5. Sept. Garniſon, 6. Sept. Gleina (Gut u. Gem.),

7. Sept. Allerſtädt m. Gut, 8. Sept. Sömmerda, 9./11. Sept.
Heldrungen, 12. Sept. Kölleda, 13. Sept. Gr. Monra,
14./15. Sept. Welßenſee, 16./18. Sept. Erfurt, 19. Sept. Biwak,
20. Sept. Gräfentonna.

4. Eskadron. 5. Sept. Garniſon, 6. Sept. Schnellroda mit
Gut 4 Esk., Albersroda Esk., 7. Sept. Wiehe mit Vorſtädten
und Ritterg., 8. Sept. Sachſenburg X Esk., Gorsleben Esk.,
Oldisleben Esk., 9. Sept. Oberheldrungen Esk., Biwack L Esk.,
10. 11. Sept. Oberhel d rungen J Esk., Gorsleben à Esk., 12. Sept.
Stödten J Esk., Leubingen Esk., Biwak à Esk., 13. Sept.
Rettgenſtedt x Esk., Biwak Esk., 14.--15. Sept. Schloßvippach

Esk., Kranichborn J Esk., Schallenhurg 4 Esk., 16. Sept.
Gispersleben-Viti J Esk., Gispersleben-Kil X Esk., Tiefthal 4 Esk.,
19. Sept. Biwak. 20. Sept. Gr.-Vargula Esk., Kl.
Vargula à Esk.

5. Eskadron. 5. Sep. Form 6. Sep. Laucha 7. Sep.:
Oſtramondra mit Rittrg. J Eskdr., v x Eskdr. 8. Sep.:Wundersleben Eskdr., Straußfurt J Eskdr.; 9. Sep. Waltersdorf
x Eskdr., Biwak Eskdr.; 10./11. Sep.: Schillingſtadt Eskdr.,
AltBeichlingen Eskdr., Dermsdorf Eskdr. 12. Sep. Schloß
vippach à Eskdr., Biwak Eskdr.; 13. Sep.. WenigenSömmern
x Eskdr., Biwak Eskdr.; 14./15. Sep.: Weißenſee Eskdr.,Scherndorf Eskdr. 16./18. Sep.: Hochheim 19./20. Sep.:
Biwak.

Feldartillerie- Regiment Nr. 19.
Etatsmäſ. Stabsoffizier. 7. Sept.: Garniſon, 8. Sept.

Sömmerda, 9. Sept. Weißenſee, 10./11 Sept. Kölleda, 12. Sept.
Stotternheim, 13. Sept.: Sömmerda, 14./15. Sept. Kölleda,
16./18. Sept. Erfurt, 19. Sept. Biwak, 20. Sept.: Nägelſtedt.

J. Abtheilung. Stab: 7. Sept. Earniſion, S. Sept.
Sömmerda, 9. Sept. Weißenſee, 10./11. Sept. Kölleda, 12. Sept.
Stotternheim, 13. Sept. Sömmerda, 14./15. Sept. Kölleda,
16./18. Sept. Erfurt, 19. Sept. Biwak, 20. Sept. Nägelſtedt.

1. Batterie. 7. Sept. Garniſon, 8. Sept.: Sömmerda,
9. Sept. Weißenſee, 10./11. Sept. Kölleda, 12. Sept. Stottern

„heim, 13. Sept. Sömmerda, 14.15. Sept. Kölleda, 16./18. Sept.
Erfurt (Kaſerne), 19. Sept. Biwak, 20. Sept. Nägelſtedt.

2. Batterie. 7. Sept. Garniſon, 8. Sept. n
9. Sept. Günſtedt, 10./11. Sept. Kölleda, 12. Sept. Gr. Rude-
ſtedt Bat., Kl. Rudeſtedt Bat., 13. Sept.: Sömmerda,
14./15. Sept. Frohndorf Bat., Orlishauſen Bat., 16./18. Sept.
Erfurt (Kaſerne), 19. Sept. Biwak, 20. Sept. Nägelſtedt.

III. Batterie. 7. Sept. Garniſon, 8. Sept. Schallenburg,
9. Sept. Weißenſee, 10.11. Sept. Kölleda, 12. Sept. Alvperſtedt,

13. Sept. Schallenburg, 14./15. Sept. Kölleda, 16./18. Sept. Erfurt
(Kaſerne), 19. Sept. Biwak, 20. Sept. Gräfentonna.

III.. Abtheilnng. Stab. 1. Sept. Eilenburg, 2. Sept.
Güntheritz m. Gut, 3./4. Sept. Dölkau m. Gut, 5.6.
Sept. Schafſtädt, 6. Sept Ob.-Schmon m. Gut, 7./9. Sept Brett-
leben, 10.11. Sept. Oldisleben, 12. Sept. Kölleda, 13. Sept.
Oſtramondra, 14./15. Sept. Sömmerda, 16. Sept. Elxleben,
17./18. Sept. Erfurt, 19. Sept.: Biwak, 20. Sept. Burgtonna.

7. Batterie. 1. Sept. Eilenburg, 2. Sept. Nackwitz, J Batt,
Schladitz b. K. à Batt., 3.,4. Sept Zweymen X Batt., Göhren
J Batt., 5. Sept. Schafſtädt, 6. Sept. Ob Schmon (Gem.),
7./9. Sept. Brettleben, 10./11. Sept. Oldisleben, 12. Sept.
Kölleda, 13. Sept. Oſtramonda, 14./15. Sept. Sömmerda,
16. Sept. Elxleben, 17./18. Sept. Erfurt (Kaſerne), 19. Sept.
Biwak, 20. Sept. Burgtonna.

8. Batterie: 1. Sept. Eilenburg 2. Sept Wolteritz Batt.,
Löſſen J Batt. 3./4. Sept Kl.-Liebenau X Batt. Horburg Batt.;
5. Sept. Ströſen J Batt. Gr.-Gräfendorf Batt. 6. Sept.
Nieder-Schmon 7./9. Sept. Brettleben z Batt. Heldrungen

Batt. 10./11. Sept Oldisleben Batt. Heldrungen X Batt.;12. Sept Köllede 13. Sept. Gr. Monra; 14./15. Sept.
Leubingen Batt. Wenigen-Sömmern Batt. 16. Sept.
Walſchleben, 17./18. Sept. Erfurt (Kaſerne); 19. Sept. Biwak;
20. Sept. Aſcharn.

9. Batterie. 1. Sept. Eilenburg 2. Sept. Lemſel I Batt.,
Brodenaundorf à Batt. 3./4. Sept. Zöſchen z Batt., Wegwitz

Batt. 5. Sept. Schafſtädt 6. Sept. Ziegelroda; 7./11. Sept.
eldrungen; 12. Sept.: Battgendorf; 13. Sept.: Gr.-Monra;

14./15. Sept. Sömmerda; 16. Sept. Walſchleben; 17./18. Sept.
Erfurt (Kaſerne); 19. Sept.: Biwak; 20. Sept. Jlleben z Batt.,
Eckertsleben W Batt.

Pionier-Bataillon Nr. 4.
2. Komp.: 8. Sept. Sömmerda; 9. Sept. Riethegen,

10./11. Sept. Kölleda 12. Sept. Schallenburg; 13.15. Sept.
WenigenSömmern 16. Sept. Elxleben 17./18. Sept. Erfurt;
19./20. Sept. Biwakf.

TrainDetachement.
2. Sept. Förderſtedt 3./4. Sept. Freckleben 5. Sept.

Annarode 6. Sept. ArternStode 7. Sept. Sömmerda. Am
8. Sept. wird das Train Detachement aufgelöſt und tritt zu II.72 oder
der 2. Pion.-Komp.

Vermiſchtes.
Zu dem muthmaßlichen Verbrechen, über das wirgeſtern aus Sorrent berichteten, wird weiter gemeldet: Poſſel

(dies iſt der Name des Mannes) iſt ein aus Amiens
bürtiger Franzoſe; ſeine Frau war eine Londonerin. in
Steckbrief gegen Poſſel iſt noch nicht erlaſſen, ſondern
nur die Unterſuchung wider ihn eingeleitet. Poſſel fuhr nach ſeiner
Frenaſung nach Paris, wo er die Verſicherungsſumme erheben wollte.

auern beobachteten ihn am Tage vor der Kataſtrophe, wie er, an
ſcheinend um die Wirkung zu erproben, Steine in die Schlucht ſtieß,
die übrigens, wie erwähnt, ſchon früher der Schauplatz manche
Frevelthat war.

Beendigter Streik in Bremen. Der „WeſerZeitung
lege iſt der partielle- Ausſtand der Matroſen und Heizer

remenſer Rhedereien infolge der Bewilligung ihrer Forderungen
für beendigt erklärt worden.
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zahlreiche Aufträge.

un I00. O00
der beßebten FIarienburger Pferde- Lotterie

200 000 Loose genehmigt durch Allerhöchsten Erlass.
Ziehung schon am 15. September 1898,

1 Hauptgewinn: 1 Landauer mit 4 Pferden Wthb.
V. 10,000 Mk. ferner Gewinne i. Wih. VON 6000 Mk.
4500. 3500. 2400. 1500. 1200. 1000 Mk.
Mit deutschem Reichsstempel versehene Original-Loose offeriren wir zu nur
Mark 35 Pfg. per Stück einschliesslich portofreie Zusendung des Looses

nebst Gewinnliste.
Grosse Pſerde- und Eguipagen-Verloosung

zu Frankſuart a. M
Ziehung am 12. Oktober 1898..

1200O Gewinne im Gesammtbetrage von 72000 IIx.
Mit deutschem Reichsstempel versehene Original-Loose empfehlen wir zu
Mark 35 Pfg. per Stück einschliesslich portofreie Zusendung des Looses

nebst Gewinnliste.
In Anbetracht des landwirthschaftlichen Zweckes bitten wir um recht

beträgt der Gesammt-
o Woerth der 3260 Gew.

Bestellungen sind umgehbend per Postanweisung bei uns einzureichen.
Deutsche Hypotheken- und Wechsel-Bank-Gesellsehaſt,

Berlin W., Winterfeldstrasse 34

ar

der seine Kapitalien in

[8516

Wir offeriren Bankgelder zur Beleihung an Kreise, Distrikte und
Gemcindeverbände. Grundstücke beleihen wir bis zu 2, des Taxwerthes,
industrielle Etablissements und Bauterrains bis zur Hälfte des Werthes, auf
zehn Jahre und länger fest, event]l. auch unkündbar. Wir übernehmen den
An- und Verkauf von Grundstücken und Gütern, desgleichen von Ver-
pachtungen im ganzen Deutschen Reiche und Oesterreich. Auch über-
vehmen wir den Verkauf von Geschäften bei denkbar schneller und reeller
Ausführung. Vorschüsse sind nicht zu leisten.
empfiehlt sich zur Diskontirung von Geschäfts- und landwirthschaftlichen
Wechseln. Gewüährung von Offiziers- und Beamten-Darlehnen, Lombardirung
von Werthpapieren, An- und Verkauf von Wertbpapieren, sowie In-
kaesos jeder Art. Unsere Assekuranz Abtheilung empfiehlt sich zu
Abschlüssen von Lebens- und Feuer Versicherungen.

Hypotheken

Unsere Diskont- Abtheilung

Jedermaànn,
Woerthpapieren,

pupillariseh sicheren Wechseln anlegen will, sollte sich vertrauensvoll an uns
wenden. Jede Auskunft wird bereitwilligst ertheilt.
theken- und Versicherungs- Abtheilung werden inaktive Ofßziere, Beamte,
Lehrer und angeschene Geschüftsleute bei hoher Provision als Vertreter
aller Orten des Deutschen Reiches sofort zu engagiren gesucht.
Deutsche Hypotheken- und Wechsel-Bank-Gesellsehaſt,

Berlin W., Winterfeldstrasse 34

Sprech tunden von 10 5 Wnr. Bee

Für unsere Hypo-

Wohnung nd Badeanſtalt

Gr. Alrichttnach

(bisher Alter Markt 5)

Otto Kresse,
r. 62 an der

Gr. Steinſtr.

Naturheilkundiger.
Sprechſt. 8—10 und 2—4 Uhr.

[9735

Amtliche Bekanntmachungen.

Bekanntmachung.
Die auf Pol. 131 des hieſigen Handels

regiſters eingetragene Firma

H. E. Schoch zu Deſſau
iſt erloſchen.

Deſſau, 19. Auguſt 1898.
Herzoglich Anuhaltiſches Amtsgericht.

Gaſt.
Verdingung

der Herſtellung von rd. 10,3 km Oberbau,
ausſchließlich Materiallieferung, f für das
zweite Gleis der Bahnſtrecke ren

-Eythra
am 7. September d. Js6.,
Vormittags 11 Uhr.

Die Bedingungen können während der
Dienſtſtunden bei der unterzeichneten Dienſt
ſtelle eingeſehen und, ſoweit der Vorrath
reicht, auch von da gegen poſt- und be
ſtellgeldfreie Einſendung von 75 Pfg. in
Baar bezogen werden.

Zuſchlagsfriſt 4 Wochen.
Leipzig, Thür. Bhf., d. 22. Aug. 1898.

Betriebsinſpektion I. [9802

Werſchen-Weißenfelſer

Braunkohlen ActienGeſell-
ſchaft in Halle a. S.

Die Herren Aktionäre unſerer Geſell
ſchaft werden hierdurch zu einer am
Donnerstag, d. 22. September d. J.,
11 Uhr Vorm. in den Dienſtränmen
der Gefellſchaft, Bahuhoſſtraße 16
zu Halle a. S. ſtattfindenden außer
ordentlichen General Verſammlung
eingeläden.

Tagesordnung:
a a über Aufnahme einer

nleihe.
Zur Theilnahme an der General-Ver-

ſammlung ſind diejenigen Aktionäre be
rechtigt, welche bis ſpäteſtens den 19. Sep
tember d. Js., 11 Uhr Vorm. ihre Aktien
ohne Talons und Dividendenbogen oder,
falls dieſelben bei der Reichsbank oder
bei Staats- und Kommunalbehörden
hinterlegt ſind, die Depötſcheine dieſer
Hinterlegungsſtellen bei der Geſellſchafts-
kaſſe, dem Bankhaus Reinhold Steckner
zu Halle a. S. oder dem Weißenfelfer
Bankverein zu Weißenfels hinterlegen.

Halle a. S., den 23. Auguſt 1898.
WerſchenWeißenfelſer Braunkohlen

Actien- Geſellſchaft.
Der Verwaltungsrath.

Emil Steckner. 9782

Ein Wettbewerb
wird eröffnet zur Erlangung von Entwürfen für den
Neubau eines
Fönicke in Halle a. S., Leipzigerſtr. 7.

Die Unterlagen ſind von dieſer Firma koſtenlos zu
beziehen.
von 1800, 1200 und 600 Mark.
zum Preiſe von je 300 Mk. angekauft werden.

Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren:
Stadtbaurath Prof. Licht in Leipzig,
Kgl. Baurath Matz,
Stadtbauinſpector Walbe, inKaufmann Schultz, als Vertreter der Firma

eſchäftshauſes der Firma M. C. Weddy-

Es kommen 3 Preiſe s Vertheilung in Höhe
eitere Entwürfe können

Halle a. S.
Heer Weddy-Pönicke

Die Arbeiten ſind bis zum 25. Oktober d. Js. an
die genannte Firma einzureichen. (6772

NB.

decken jeder Art, Qualität und Größe,
Stück 2—100 Mk., ſpez. beſſeren Genre für
Ausſtattungen, liefert in mehr als 200 der
neueſten Deſſins ſehr elegant, billig und
folid. Preisliſte gratis und franko.

Nürnberger Kunststepperei u. Wattenfabrik,
KNürnberg, 13 am Maxfeld 13. [8808

Schöne 2 Meter große Wollatlasdecken ſchon von 6 Mk. an.

ſendung des Betrages oder gegen Nachnahme die

Die gen tennr
Ziehung 6. Oktober 1898.

1600 werthvolle Gewinne von zuſammen Mk. 255 000.
Preis des Looſes 1 Mk., Porto und Liſte 30 Pfg. extra.

Weimar-Lokterie.
Ziehung 8. 14. Dezember 1898.

Hauptgewinne i. W. 50 000 Mk., 10 000 Mk., 5000 Mk. e.

Preis des Loofes 1 Mk., Porto und Liſte 30 Pfg. extra.
Obige Looſe empfiehlt und verfendet gegen vorherige Ein

Expedition der Halleſchen Zeitung
Landeszeitung für die Provinz Sachſen.

Leipzigerſtraße 87.
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den

Beilage zur „Halleſchen Zeitung.
e 26. Halle a/S., den 24. Auguſt. 1898.

olizei-Verordnung,
betreffend das Banuweſen auf dem platten Lande in

der Provinz Sachſen vom 29. April 1898.
Auf Grund der 88 6, 12, 15 des Geſetzes über die
PolizeiVerwaltung vom 11. März 1850 und der 88 137 und
139 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30. Juli 1883 wird für das platte Land der Provinz Sachſen,
mit Zuſtimmung des Provinzialraths, die nachſtehende Polizei
Verordnung erlaſſen:

I. Abſchnitt.
Bauerlaubniß.

s 1. 1. Zur Vornahme eines Neubaues, eines Haupt
Ausbeſſerungs und HauptVeränderungsbaues, wie auch zur
Verlegung eines beſtehenden Gebäudes iſt die polizeiliche Ge
nehmigung e2. Unter HauptAusbeſſerungen und Haupt Veränderungen
ſind ſolche zu verſtehen, welche auf die Feſtigkeit oder Feuer
ſicherheit oder auf die äußere Geſtalt eines Gebäudes weſent
lichen Einfluß haben.

S 2. Jnsbeſondere bedarf der polizeilichen Genehmigung:
1. das Abnehmen eines oder mehrerer Stockwerke eines Ge

bäudes und die Aufführung eines oder mehrerer Stockwerke
auf einem ſchon vorhandenen Gebäude;

2. die Aenderung der inneren Einrichtung eines Gebäudes,
wenn damit die Wegnahme oder Veränderung von be-
laſteten Verbindungswänden im Jnnern, Pfeilern, Trägern
und Unterzügen verbunden iſt;
die Aufführung neuer Schornſteine;
die Aus und Anbauten, mit welchen eine Veränderung der
Fluchtlinie verbunden iſt;
die Vergrößerung vorhandener Gebäude durch deren Ver
längerung oder Verbreiterung;
die Erneuerung von Fundamenten unter den Umfaſſungs
mauern der Gebäude von Fachwerk, das Unterfahren
maſſiver Wände, ingleichen die Unterſchwellung eines
ganzen Gebäudes;

7. die Anlegung eines Kellers in einem ſchon vorhandenen
Gebäude;

8. die Einziehung mehrerer neuer Balken und
9. die Anbringung eines neuen Dachſtuhls, wenn ſolcher ſich

über ein Drittel der Dachfläche erſtreckt
10. die Anlegung neuer Feuerungen oder Umänderung einer

ſchon beſtehenden Feuerung oder deren Verlegung an einen
anderen Ort, ſowie die Anlegung von Räucherkammern;

11. die vollſtändige Erneuerung eines nicht feuerſicheren Daches
12. die Anlegung von Blitzableitern;
13. die Anlegung von Thüren und Fenſtern in Brandmauern

owie in Waänden, welche nach öffentlichen Straßen und
riern führen;

14. die Anlegung, Erneuerung und Beſeitigung von Treppen.
s 3. Für Bauten, welche für Rechnung des Staates oder

Reiches unter Leitung von Staats oder ReichsBaubeamten
werden, iſt eine förmliche polizeiliche Genehmigung

nicht erforderlich. Der zuſtändigen Behörde (S 4) iſt jedoch
das Bauprojekt vor der Ausführung zur Erklärung darüber

ob in polizeilicher Beziehung gegen daſſelbe Be-
en geltend zu machen ſind.

4. I. Die polizeiliche Bauerlaubniß iſt durch den Bau
herrn bei dem Amtsvorſteher oder, wenn der Amtsvorſteher bei
dem Bau perſönlich betheiligt iſt, bei dem ihm nach S 57 Ab-

Amtlicher Theil.
ſatz 5 der neu redigirten Kreisordnung vom 19. März 1881

er zu beſtellenden Vertreter ſchriftlich nach
zuſuchen.

2. Dem Geſuche ſind in zwei Exemplaren beizufügen:a) eine genaue und vollſtandige San des beabſich
tigten Baues mit Angabe der Bauart, der Geſchoßzahl
und der Art der Bedachung; für Eiſenkonſtruktionen ſind
ſtatiſche Berechnungen beizufügen;
ein nach Maßſtab gezeichneter, mit Angabe der Nord
linie, der auf Grund ordnungsmäßiger Feſtſetzung etwa
beſtehenden Baufluchtlinie, der Haus oder Gehöfts-
nummer, ſowie mit den Hauptmaßen verſehener Lageplan,
welcher die in der Nähe des beabſichtigten Baues inner
halb einer Entfernung von 20 m liegenden, bereits vor
handenen Baulichkeiten, Straßen und öffentliche Plätze
erſichtlich macht. Bei den vorhandenen Baulichkeiten iſt
Bauart und Bedachung anzugeben. Die richtige Dar-
ſtellung der Bauſtelle und des Lageplanes muß von der
Ortsbehörde (dem Schulzen oder Gutsvorſteher) be-
ſcheinigt oder durch eine kataſteramtliche Beſcheinigung
ſicher geſtellt ſein;

c) eine Bauzeichnung im Maßſtab von 1:100, enthaltend
den Grundriß der Räume in den verſchiedenen Stock
werken, ſowie den Längen und Quer-Durchſchnitt derverſchiedenen Gebänvetgeile mit den eingeſchriebenen

nöthigen Maßen und Mauerſtärken, ſoweit ſolche zur
Beurtheilung der Konſtruktion, ſowie der Feuerſicherheit
des Gebäudes erforderlich ſind.

d) Bei Umbauten ſind die alten Bautheile mit ſchwarzer,
die beabſichtigten Veränderungen mit rother Farbe ein
zutragen und die zu entfernenden Bautheile roth zu
durchſtreichen.

3. Beſchreibung, Bauzeichnung und Lageplan müſſen von
dem Bauherrn und Demjenigen, welcher den Bau ausführen
a (Bauunternehmer, Werkmeiſter, Handwerker) unter
chrieben ſein.

4. Die Zeichnungen ſollen auf ſtarkem Zeichenpapier oder
auf Pausleinwand aufgetragen ſein.

8.5. 1. Betrifft das BauerlaubnißGeſuch die Srrichtung
eines Gebäudes, welches für einen gewerblichen Betrieb beſtimmt
iſt, ſo muß daſſelbe, ſoweit nicht die 88 16 ff. der Reichsgewerbe
Ordnung in der Faſſung der Bekanntmachung vom 1. Juli 1883
(R.-G.-Bl. S. 177), 88 109 ff. des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom
1. Auguſt 1883 (G.-S. S. 251), Anwendung finden, neben
den Erforderniſſen des S 4 genaue Angaben enthalten über

a) Art und Umfang des Betriebes, Zahl, Größe und Be-
ſtimmung der Arbeitsräume,

b) deren n rein Licht und Luftverſorgung,
c) die Höchſtzahl der in. jedem Raume zu beſchäftigenden

Arbeiter und aufzuſtellenden Maſchinen.
2. Wird ein ſchon vorhandenes Gebäude für einen gewerb-

lichen Betrieb eingerichtet, oder wird der in einem ſolchen
beſtehende gewerbliche Betrieb weſentlich verändert oder er
weitert, ſo iſt, auch wenn bauliche Veränderungen nicht be
abſichtigt ſind, der Polizeibehörde eine die vorſtehend unter
a vorgeſchriebenen Angaben enthaltende Anzeige zu erſtatten.

6. Die Bauerlaubniß wird von dem Amtovorſteher
ertheilt. Derſelbe hat die Zuläſſigkeit des beabſichtigten Baues
und zwar, wenn er dieſe nicht ſelbſt zu beurtheilen vermag,
unter Zuziehung eines bei dem Bau nicht betheiligten Bau
ſachverſtändigen und im Falle des S 5 des zuſtändigen Ge-
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werbeaufſichtsbeamten zu prüfen und, ſofern nicht Gründe zur
Verſagung der nachgeſuchten Erlaubniß vorliegen, durch einen
auf das dem Antragſteller zurückzugebende Exemplar des Bau
e zu ſetzenden oder mit demſelben zu verbindenden Vermerk
ie Erlaubniß zum Bauen entweder unbedingt oder unter den

vorzuſchreibenden Bedingungen zu ertheilen.
S 7. 1. Vor Aushändigung der Bauerlaubniß darf der

Bauherr und Derjenige, welcher den Bau ausführen ſoll (Bau-
unternehmer, Werkmeiſter, Handwerker), mit dem Bau nicht
beginnen.

2. Bauerlaubniß, Bauzeichnung und Lageplan müſſen während
der Bauausführung ſtets auf der Bauſtelle oder doch ſo in der
Nähe derſelben ſich befinden, daß ſie in Gebrauchsfällen ohne
Zeitverluſt zur Hand ſind.

S. Die Bauerlaubniß verliert ihre Gültigkeit, wenn inner
halb Jahresfriſt vom Tage der gegen Empfangsbeſcheinigung
u bewirkenden Aushändigung an gerechnet, mit der Bauausſährimg nicht vorgegangen iſt.

S 9. 1. Der Bauherr hat von der Vollendung des Roh-
baues, bevor das Dielen der Fußböden und der Abputz der
Decken und Wände beginnt, dem Amtsvorſteher behufs Prüfung
der Bauausführung Anzeige zu machen. Der Letztere hat ſich
auf geeignetem Wege nöthigenfalls durch einen Bauſach-
verſtändigen die Ueberzeugung davon zu verſchaffen, daß der
Bau der ertheilten Genehmigung und dieſer BaupolizeiVer
ordnung gemäß ausgeführt iſt.

2. Bei Ertheilung der Bauerlaubniß kann vorgeſchrieben
werden daß der Bau nicht früher in genommen
werden darf, als bis nach vollſtändiger Fertigſtellung deſſelben
auf vorherigen Antrag des Bauherrn eine nochmalige Prüfung
des Baues nöthigenfalls unter Zuziehung eines Sachverſtändigen
(Schlußabnahme) ſtattgefunden hat und hierüber eine Beſcheinigung
ausgeſtellt iſt.

3. Dieſe Vorſchrift findet auf Bauten, welche für Rechnung
des Staates oder Reiches unter Leitung von Staats oder
ReichsBaubeamten ausgeführt werden, keine Anwendung.

II. Abſchnitt.
Bauart.

1. Hauptbautheile.
S 10. Bei jedem Neubau muß ſtets ein genügendes,

wenigſtens 30 em hoch über die Erde hervorragendes maſſives
Fundament gelegt werden.

11. 1. Jnwiefern der Maſſivbau in beſtimmten Fällen
für nothwendig zu erachten iſt, bleibt der beſonderen Beſtimmung
bei Ertheilung der Bauerlaubniß vorbehalten. Wird ein ſolcher
abweichend von dem zur Genehmigung vorgelegten Bauplan
vorgeſchrieben, ſo müſſen die Gründe dafür angegeben werden.

2. Beim Maſſivbau iſt die Stärke der Umfaſſungswände
einſchließlich der Dachgiebel nach der Beſchaffenheit der in An
wendung kommenden Materialien der Bauart, der Höhe und
der Beſtimmung der Gebäude ſorgfältig zu bemeſſen.

3. Hierbei wird als Regel angenommen, daß bei einſtöckigen
Gebäuden die Umfaſſungswände im Erdgeſchoſſe, aüch wenn
keine Ueberſetzung ſtattfindet, eine Stärke von mindeſtens 25 em
oder 1 Stein erhalten müſſen, wenn die Mauer aus gebrannten
Steinen, eine Stärke von 45 em aber, wenn dieſelben aus
Bruchſteinen, Schlacke oder Kalkpiſeſteinen errichtet werden.

4. Auf gut ausgetrocknete, ſtandfeſte Lehmweller ſowie
Kalk- und Lehmpiſewände darf maſſiv mit gebrannten Steinen
aufgemauert werden, wenn, um ein Abrutſchen von dieſen
Wänden zu verhüten, die vier unterſten Schichten der in
geringerer Stärke aufzubauenden Maſſivwand entſprechend ver
breitert werden.

5. Bei einem Gebäude mit mehr als 2 Geſchoſſen, wozu
auch zweigeſchoſſige Gebäude mit Drempelgeſchoſſen gerechnet
werden, müſſen die Umfaſſungswände des Erdgeſchoſſes mindeſtens
38 em oder 1 Stein in Ziegeln oder 60 em in Bruchſteinen
ſtark hergeſtellt werden.

6. Balkentragende Jnnenwände müſſen, wenn ſie maſſiv
ſind, mindeſtens 25 cm (1 Stein) ſtark gemacht werden.

12. 1. Bei dem Unterfahren von Umfaſſungs- und
Scheidewänden iſt Folgendes zu beachten:

a) zum Mauerwerk dürfen nur völlig ausgebrannte Ziegel-
d feſte Bruchſteine reſp. Formſchlacken genommen
werden

b) als Bindemittel darf nur Kalk mit ſcharfem Sande, der
von allen Steinen gereinigt iſt, oder Cementmörtel ver
wendet werden;

c) das Mauerwerk muß in gutem Verbande mit möglichſt

engen Fugen aufgeführt werden. Sogenanntes Füll
mauerwerk und die Ausfüllung großer Oeffnungen mit
Mörtel iſt unzuläſſig;
die obere Schicht der neu aufgeführten Mauer muß
unter der ſtehen gebliebenen alten Mauerfläche ſcharf
eingetrieben, tüchtig angeſchloſſen und verzwickt werden.

2. Mit dem Unterfahren maſſiver Wände darf immer nur
in Abſchnitten von höchſtens 1,50 m Länge vorgegangen werden
auch darf ein neuer Abſchnitt erſt in Angriff genommen werden,
nachdem der vorherige gehörig unterkeilt iſt.

s 13. 1. Werden neue Gebäude auf einer alten Bauſtelle
oder auf einem unbebauten Platze in geringerer Entfernung
als 5 m von anderen Gebäuden auch desſelben Beſitzers, oder
vls 2 m von den Nachbargrenzen errichtet, ſo müſſen die
dieſen letzteren Gebäuden oder den Nachbargrenzen zugewendeten
Umfaſſungswände als Brandmauern ausgeführt werden.

2. Dispens von dieſer Vorſchrift iſt nur in beſonderen
Ausnahmefällen und nur dann zuläſſig, wenn die dem Neubau
gegenüberliegende Seite des anderen Gebäudes bereits als
Brandmauer aufgeführt iſt, oder wenn auf dem dem Neubau gegen
überliegenden Nachbargrundſtücke nach deſſen Beſchaffenheit eine
Bebauung in ſeringerer Entfernung als 5 m vom Neubau
ausgeſchloſſen iſt.

3. Jn weitergehendem Maße können erforderlichenfalls
Brandmauern zur feuerſicheren Trennung größerer Neubauten
von anderen demſelben Beſitzer gehörigen Gebäuden vor
geſchrieben werden.

4. Nach Maßgabe der vorſtehenden Beſtimmungen iſt die
nachträgliche Anlegung fehlender Brandmauern an vorhandenen
Gebäuden im Falle des Umbaues oder der Vornahme von
Haupt Ausbeſſerungen (S 1 Abſ. 2) anzuordnen.

5. Neu zu errichtende oder durch größere Haupt Ausbeſſer
ungen abzuändernde Gebäude von mehr als 50 m Länge müſſen
durch vorſchriftsmäßige Brandmauern in kleinere Abtheilungen
getrennt werden. Dispens iſt zuläſſig.

14. 1. Unter einer Brandmauer wird verſtanden eine
aus natürlichem oder künſtlichem Stein, aus Kalkpiſe, Lehm
ſteinen oder Wellerwerk von Grund aus ſelbſtſtändig in die Höhe
geführte Mauer von ſolcher Stärke und Konſtruktion, daß ſie
bei einer r die Fortpflanzung des Feuers nach der
entgegengeſetzten Seite derſelben verhindert.

2. Brandmauern müſſen mindeſtens folgende Stärken haben:
bei oder Eiſenſchlackeſtein 25 em,
bei Bruchſtein- und Kalkpiſe-Mauerwerk 45 em,
bei Weller- und Lehmwänden 50 em.

3. Zur Auflage von Holztheilen als Trägern, Balken,
Dachlatten dürfen ſie nur ſoweit benutzt werden, daß eine
Stärke von mindeſtens 25 em ganz frei von eingreifenden
Holztheilen verbleibt. Sie dürfen, wenn ſie zugleich als Um
faſſungsmauer dienen, keine Thüren, Fenſter oder andere
Oeffnungen, wenn ſie Quer oder Scheidemauern ſind, höchſtens
ſolche Oeffnungen haben, die mit feuerfeſtem ſelbſtthätig wirken
den Verſchluſſe verſehen ſind.

4. Die Brandmauern zuſammenſtoßender Gebäude oder
Gebäudetheile ſind, wenn die in gleicher Höhe und
Flucht liegen, wenigſtens 30 em über die Dachflächen und
Dachfirſten, wenn die Dachflächen ungleiche Höhe haben, 30 em
über den höchſten Dachfirſt zu führen und lediglich mit feuer
und wetterfeſtem Material abzudecken.

5. Luftlöcher in den Brandmauern der Scheunen und
Stallungen ſind re

s 15. Unter feuerſicheren Bedachungen ſind zu verſtehen1. Ziegeldächer ohne Stroh, Unter oder Swiſchenlage,

2. Schieferdächer,
3. Metalldächer,
4. HolzcementDächer,
5. Dächer von feuerſicherer Dachpappe oder Dachfilz,
6. Dächer aus Cementſteinen oder Cementplatten,
7. außerdem ſolche anderen Dachkonſtruktionen, welche künftig

durch allgemeine Verfügung der Regierungs- Präſidenten
als feuerſicher anerkannt werden. Dieſe Verfügung iſt
unter Bezugnahme auf dieſe Vorſchrift im Regierungs
Amtsblatt bekannt zu machen.
s 16. Bei Neubauten ſind überall feuerſichere Bedachungen

anzuwenden. Ebenſo müſſen bei HauptAusbeſſerungen, zu
denen auch die gänzliche Erneuerung eines nicht feuerſicheren
Daches oder die Umdeckung oder Ausbeſſerung von Ein Achtel
der Dachfläche innerhalb eines Jahres gehört, die vorhandenen

feuerſicheren Bedachungen in feuerſichere umgewandelt
werden.
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Dispens iſt zuläſſig.
S 17. Die Zwiſchenräume zwiſchen den Balken und der

Dachlage (Geſimſe) müſſen durch maſſive Zumauerungen oder
wenigſtens durch Bretterbekleidung geſchloſſen werden, doch
ſollen bei Kornböden und Stallungen 2c. unbeſchadet der
Vorſchriften über Brandmauern (8 14 Abſ. 5) Oeffnungen
im Geſimſe zum Zwecke des Luftzuges geſtattet ſein.

8 18. 1. Bei Neubauten dürfen Stroh, Holz und andere
leicht brennbare Stoffe, ſofern dieſelben nicht mit feuerſicherer
Dachpappe, Blech, oder anderen feuerſicheren Stoffen vollſtändig
benagelt ſind, zur Bekleidung der Giebel und Außenwände nichtverwendet Verven, Bei Hauptausbeſſerungen müſſen die nicht

feuerſicheren Bekleidungen beſeitigt werden.
2. Als Hauptausbeſſerung gilt auch die Erneuerung von

oder mehr der Bekleidung eines Giebels.
3. Dispens iſt in beſonderen Fällen bei iſolirter Lage

zuläſſig.

2. Wohnräume.
S 19. 1. Wohn und andere Räume mit Feuerſtätten

unter einem Dache zuſammen mit Stallungen, Scheunen und
anderen zum Aufbewahren feuergefährlicher Stoffe dienenden
Räumen anzulegen, iſt nur dann zuläſſig, wenn Letztere weniger
als 20 qm Grundfläche haben. Dispens iſt zuläſſig.

2. Werden größere Stallungen, Scheunen und andere zum
Aufbewahren feuergefährlicher Stoffe dienende Räume mit
ſolchen Räumen unker einem Dache vereinigt, ſo müſſen die
Wohn u. ſ. w. Räume durch unverbrennliche Wände und un
verbrennliche Decken ohne Oeffnung von den Stallungen u. ſ. w.
getrennt werden.

s 20. 1. Bei Gebäuden, welche Wohnräume im Erd
geſchoß enthalten, ſind in dem Letzteren die Fußböden in einer
Höhe von mindeſtens 30 em, bei abſchüſſigen Grundſtücken von
mindeſtens 20 em über der Grundfläche an ihren höchſten
Stellen anzuordnen.

2. Kellergeſchoſſe dürfen nur dann zu Wohnungen einge
richtet werden, wenn der Fußboden mindeſtens 40 em über dem
höchſten Grundwaſſerſtande und nirgend tiefer als 1 m unter
der mittleren Höhe dee an das Gebäude anſtoßenden Geländes
liegt. Die Wände und der Fußboden der Kellerwohnungen
müſſen gegen das Eindringen und Aufſteigen der Erdfeuchtig
keit geſichert werden.

3. Wohn und Schlafräume ſind ſo einzurichten, daß der
erforderliche Zutritt von Luft und Licht geſichert iſt.

Zu dieſem Zwecke muß jeder ſolche Raum mindeſtens ein
unmittelbar ins Freie führendes Fenſter von ausreichender
Größe erhalten und gut durchzulüften ſein.

4. Wohnräume müſſen bei Neubauten eine lichte Höhe von
mindeſtens 2,5 m erhalten.

3. Feuerungsanlagen und Zubehör.
s 21. 1. Unter allen a Oefen, Backöfen,

Keſſelfeuerungsanlagen u. ſ. w. und Ofenvorgelegen, welche
nicht auf ganz maſſiven Fußböden ſtehen, ſondern auf hölzernen
Balken oder ſonſtigen hölzernen Unterlagen ruhen, müſſen Be
läge von natürlichem oder künſtlichem Stein, mindeſtens 13 cm
ſtark mit vollen Fugen in Kalk oder Lehmmörtel gemauert oder
von Gußeiſen 2c. angebracht werden. Dieſelben müſſen vor
den zum Einheizen beſtimmten W der Feuerungsan-
lagen wenigſtens 40 em weit vorſtehen und zur Seite über
dieſe Oeffnungen mindeſtens 15 em hinausreichen. Bei Stuben
öfen genügt die Bekleidung des Fußbodens mit ſtarkem, feſt
T tem Eiſenblech in gleicher Ausdehnung. Dispens iſt
uläſſig.

Haben Feuerungsanlagen zwar dergleichen Unterlagen,
ſtehen dieſelben aber nicht in der genannten Weiſe vor, ſo n
es bis zur Umſetzung der erſteren zuläſſig ſein, die fehlenden
Stein 2c. Beläge durch Befeſtigung genau anſchließender Eiſen
bleche auf den Fußböden zu ergänzen.

3. Bei jeder ſmſecung, ſowie jeder Neuanlage von
Feuerungsanlagen iſt der untere Theil ſo einzurichten, daß
zwiſchen dem Aſchenkaſten und dem Belage, oder bei Nicht
anwendung von Aſchenkaſten zwiſchen der aus Mauerwerk oder
Gußeiſen beſtehenden Sohle des Herdes bezw. des Aſchenfalles
und dem Belage ein mindeſtens 5 em hoher Luftraum verbleibt.

4. Größere Keſſelfeuerungsanlagen müſſen entweder auf
maſſivem, ſenkrecht darunter befindlichem Mauerwerk oder auf

maſſiven Wölbungen ruhen. vs 22. 1. Eiſerne Oefen und Rauchröhren müſſen ent
fernt bleiben:

a) 15 em von maſſiven Wänden und von Fachwerkswänden,
bei welchen das Holzwerk Stein ſtark mit gebrannten
Ziegeln bekleidet iſt;

b) 30 em von gerohrten und geputzten Fachwerks und
Holzwänden

c) 1 m von unbekleideten Holzwänden;
d) 60 em von allen Holz und Stoffbekleidungen an maſ

ſiven Wänden und Thürbekleidun gen u. ſ. w.
2. Bei Oefen und Rauchröhren aus Kacheln und ge

brannten Steinen, mit Ausnahme der unbedeckten Eiſentheile
derſelben, als Unterkaſten, Feuerungsthür u. ſ. w., genügt die
Hälfte dieſer Entfernungen.

3. Sind Rauchröhren ummantelt oder mit anderen wirk
ſamen Schutzvorrichtungen verſehen, ſo iſt eine Verminderung
obiger Entfernungen zuläſſig. Bei umfangreichen Feuerungs-
anlagen können größere Entfernungen vorgeſchrieben werden.

4. Eiſerne Rauchröhren dürfen nicht durch hölzerne oder
mit Holzwerk bekleidete Wände geleitet werden. Muß dies
dennoch geſchehen, wozu die beſondere polizeiliche Erlaubniß er
forderlich iſt, ſo iſt die Röhre durch die Mitte eines ganz mit
S ausgemauerten und mindeſtens 1 m im Gevierte im
ichten enthaltenden zu führen. Das Gleiche gilt, wenn
eiſerne Rauchröhren durch Fachwerkswände geleitet werden.

5. Eiſerne Rauchröhren dürfen weder an der Außenſeite,
noch in den Dachboden von Gebäuden, ſondern nur im Schorn
ſtein ausmünden. Dispens iſt zuläſſig.

6. Alle Rauchröhren müſſen mit den zu ihrer Reinigung
erforderlichen Vorrichtungen verſehen ſein.

7. Die Anbringung von Verſchluß- und Stellklappen in
den Rauchabzugsröhren iſt verboten.

S 23. 1. Von einer hölzernen, mit Lehm, Kalkmörtel
oder Gyps beworfenen Decke muß die obere Kante der Oefen
mindeſtens 60 em, von einer unverputzten Decke aber mindeſtens
1 m entfernt bleiben.

2. Für Ofentheile von Kacheln und gebrannten Steinen
gilt die Hälfte dieſer Entfernung.

s 24. I. Die Oefen und Feuerungen in den Werkſtätten
der Holzarbeiter, ſowie in ſolchen Räumen, wo leicht entzünd
liche Stoffe fabrizirt und aufbewahrt werden, müſſen jederzeit
von außen geheizt werden.

2. Die Hobelſpähne und andere Holzabfälle ſind täglich
aus dieſen Räumen zu entfernen.

8 25. Vorgelege und Kamine dürfen nicht näher als
65 cm von hölzernen Treppen angelegt werden. Auf Dach-
böden ſind Heizungen von außen nur erlaubt, wenn ſich die
Feuerung in einem vorſchriftsmäßigen Vorgelege befindet.

26. 1. Vorgelege müſſen ganz mit Steinen oder
feuerfeſtem Material 13 em ſtark gepflaſtert werden und ſo
geräumig ſein, daß die Aſche bequem aus dem Ofen gezogen
werden kann.

2. Auch müſſen lege Kamine und Keſſelfeuerungen
eiſerne oder mit Eiſenblech beſchlagene Thüren haben, deren
Größe dieſen Feuerungsräumen entſprechend einzurichten iſt.

S 27. I. Schornſteine ſind durchweg feuerfeſt herzuſtellen.
Sie müſſen von Grund auf fundamentirt ſein oder auf feuer-
feſten Konſtruktionen ruhen.

2. Sie ſind ſo anzulegen, daß Beläſtigungen und Ge
fährdungen durch Rauch, Ruß und Funken gemieden werden.

3. Jeder Schornſtein iſt in einem ſich gleichbleibenden
rechtwinklichen oder kreisrunden Querſchnitt von mindeſtens
250 gem im Lichten, bis wenigſtens 1 mm an der kürzeſten
Stelle gemeſſen, über die Dachfläche zu führen.

8 28. I. Gemauerte Schornſteine müſſen eine Wangen-
ſtärke von mindeſtens 12 em, an Nachbargrenzen ſowie Brand
und Außenmauern eine ſolche von mindeſtens 25 em erhalten.

3. r Schornſteine größerer Feuerungsanlagen können
ſtärkere Wangen vorgeſchrieben werden. Für unmittelbar bei
einanderſtehende Schornſteine genügt eine gemeinſame Scheide-
wange von 12 em Stärke.

3. Die Schornſteine ſind mit vollen Fugen zu mauern, im
Jnnern des Gebäudes auf den Außenſeiten zu putzen, auf den
Jnnenſeiten zu berappen und glatt zu ſtreichen.

4. Die Außenſeiten des Schornſteins müſſen von Balken
lagen und ſonſtigem Holzwerke überall mindeſtens 10 em ent-
fernt gehalten oder durch doppelte, in Verband gelegte Dach-
ſteinſchichten getrennt werden.

29. 1. Eine andere als ſenkrechte Richtung darf den
Schornſteinen nur gegeben werden, ſoweit ſie ringsum zwiſchen
maſſiven Wänden belegen ſind, oder wenn ſie durch gemauerte
Bögen oder eiſerne Träger von entſprechender Stärke unter
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ſtützt werden. Solcher Unterſtützungen bedarf es nicht, wenn
r Schräge nicht weniger als 759 gegen die Wagerechte

ägt.
2. Alle Schornſteine ſind ſo einzurichten, daß ſie in ganzer

Ausdehnung beſtiegen, oder aber von außen her in allen
Theilen ordnungsmäßig reingehalten werden können.

3. Aufſätze irgend welcher Art ſind auf Schornſteinen
zur uläſſig, ſoweit ſie die ordnungsmäßige Reinigung nicht

ehindern.
S 30. 1. Beſteigbare Schornſteine müſſen in einem recht-

eckigen Querſchnitt von mindeſtens 47 em Weite aufgeführt
werden. Bei größeren Abmeſſungen als 50 em iſt die An-
bringe von Steigeiſen unerläßlich.

2. Schornſteine für Küchenherde mit offener Feuerung
müſſen beſteigbar ſein.

3. Unbeſteigbare Schornſteine dürfen nicht unter 13 em
und nicht über 27 em im Lichten weit ſein. Sie müſſen be
hufs ihrer W an ihrem unteren Ende und da, wo ſie
die Richtung ändern, ſofern die Steigung zur Wagerechtenmehr als 60 beträgt, mit Reinigungeöſſmngen verſehen ſein.

Die Anbringung von Reinigungsöffnungen im Dachboden iſtnur dann Juläſſig, wenn die Reinigung durch den Kopf des

Schornſteins von außen unmöglich iſt.
4. Die Brechungspunkte der Rauchröhren ſind zum Zwecke

ordnungsmäßiger Reinigung in flachem Bogen abzurunden.
5. Die Reinigungsöffnungen ſind mit eiſernen, genau in

die Falze ſchlagenden Thüren, oder mit Schiebern von Eiſen
z verſehen. Vor allen Reinigungsöffnungen muß der Fuß-
oden 45 em im Quadrat durch Stein oder ehe a ver

wahrt ſein. Alles Holzwerk muß mindeſtens 1 m von dieſen
ungen entfernt bleiben, oder mindeſtens auf gleiche Ent

fernung feuerſicher bekleidet werden.
6. Röhren, welche über 2,5 m über die Dachfläche hervor

ragen, müſſen eine ſorgfältige Verankerung erhalten.
31. Jn einem Schornſteine von 250 gem lichtem

Querſchnitt dürfen höchſtens drei Rauchröhren gewöhnlicher
Hausfeuerungen einmünden. Jede hinzutretende Rauchröhre
dieſer Art bedingt einen um 80 gem vergrößerten Flächeninhalt
des Querſchnittes. Oefen oder ſonſtige Feuerſtellen, welche in
verſchiedenen Geſchoſſen liegen, dürfen nicht ein gemeinſames
Rauchrohr haben. Münden Rauchröhren aus Feuerſtätten von
erheblichem Umfange ein, ſo bleiben weitergehende Anforderungen
vorbehalten.

S 32. 1. Neuanzulegende Mauerkanäle und Röhren,
deren künftige Verwendung als Schornſteine nicht ausgeſchloſſen
iſt, ſind auch, wenn die Einführung von Rauch zunächſt nicht
beabſichtigt wird, den vorſtehenden Beſtimmungen entſprechend
auszuführen.

2. Eingegangene Schornſteine oder ſolche, deren Benutzungunzuläſſig ſt müſſen vermauert werden.

s 33. 1. Metallene Schornſteinrohre innerhalb der Ge
bäude müſſen, wo es die Feuerſicherheit erfordert, ummauert
oder in einem Abſtande von 3 em mit einem Eiſenblechrohre
umgeben werden. Jn letzterem Fall iſt der Zwiſchenraum mit
Aſche, Cement, Sand und dergl. auszufüllen.

2. Bei Schornſteinen in nicht feuergefährlichen gewerblichen
Betrieben kann, wenn die Decke der Betriebsſtätte gleichzeitig
das Dach des Gebäudes bildet, unter der Vorausſetzung ge
höriger Jſolirung von allem Holzwerke, von einer Ummauerung
oder Ummantelung Abſtand genommen werden.

3. Freiſtehende metallene Schornſteinrohre außerhalb der
Gebäude, ſowie Aufſatzrohre zur Erhöhung von Schornſteinen
bedürfen einer Ummauerung oder Ummantelung nicht.

g 34. 1. Oefen zur Heizung mit erwärmter Luft und
ähnliche Feuerungsanlagen dürfen nur auf gemauerten Funda-
menten innerhalb eines mit maſſiven Mauern unnſchloſſenen
und gewölbten Raumes errichtet werden.

2. Die Leitung der erhitzten Luft aus der Wärmekammer
darf nur in gemauerten, metallenen oder ſonſt feuerſicheren
Röhren, welche gleich den Schornſteinen von allem Holzwerke
entfernt bleiben müſſen, geſchehen.

35. 1. Räucherkammern müſſen, wenn der Rauch in
vder unmittelbar neben derſelben bereitet wird, in den Wänden
maſſiv, in der Decke mit Stein überwölbt oder auf eiſernen
Schienen maſſiv mit zwei flachen Mauerſteinſchichten im Ver-
band überdeckt ſein. Der Fußboden iſt mittels einer doppelten
Lage von Mauerſteinen oder Flieſen mit ſich überdeckenden
Fugen zu pflaſtern. Hierbei iſt geſtattet, die beiden die Decke
nicht tragenden Wände nur Stein aufzuführen und dieſelben
auf die Valken zu ſtellen.

2. Räucherkammern, welche den Rauch aus mindeſtens
3 m tiefer liegenden Feuerungsſtätten durch Schornſteine zuge
führt erhalten, müſſen in den Wänden und Decken wenigſtens
mit Lehm und Kalk geputzt und im Fußboden mit Mauer
ſteinen oder Flieſen gepflaſtert oder mit Eſtrich verſehen werden.
Bei denſelben ſind ferner die Oeffnungen im Schornſtein, durch
welche der Rauch ein und austritt, mit eiſecrnen, durch ver
brennliche Schnur aufzuhängende Klappen in eiſernen Rahmen
zu verſehen, welche mindeſtens 45 em vom Fußboden und
1,20 m von der Decke entfernt ſein müſſen.

3. Bei allen Räucherkammern müſſen die Thüren und die
Fenſter (Luken) Rahmen von Eiſen oder mit Blech beſchlagen
ſein; die Fenſter oder Lukenöffnungen ſind mit Drahtgitter von
höchſtens 5 im Maſchenweite zu verſehen.

4. Die zu und abführenden Rauchröhren müſſen von
Stein oder Eiſen ſein.

5. Die Räuchergeſtelle müſſen von Eiſen ſein.
z 36. 1. Rauchfanghölzer ſollen mindeſtens 1 mm über

dem Herde angelegt werden, zu beiden Seiten mindeſtens 30 cm
über den Herd hinausſtehen, und wenn ſie über 4 m frei liegen,
mit maſſiven Pfeilern unterſtützt oder an der Decke mittelſt
eiſerner Stangen aufgehangen werden.

2. Die in geringerer Entfernung etwa ſchon vorhandenen
Rauchfanghölzer müſſen mit Blech bekleidet oder abgeputzt werden.

37. Räucherſtangen dürfen nicht durch die Wände des
Schornſteins hindurch gehen und müſſen mindeſtens 4 m vom
Herde entfernt ſein.

4. Treppen und Ausgänge.
38. 1. Umfangreiche Gebäude, welche für eine W

Anzahl von Menſchen zum Wohnen dienen ſollen (z. B. Ar
beiterhäuſer bei Fabriken u. ſ. w.) oder in denen feuergefähr
liche Gewerbe betrieben oder leicht feuerfangende Gegenſtände
aufbewahrt werden, Getreideſcheunen, Viehſtälle und ähnliche
Wirthſchaftsgebäude ausgenommen, müſſen feuerſichere, von
Jnnen und Außen leicht zugängliche Treppen erhalten, die auf
höchſtens 15 mm Entfernung zu erreichen ſind und mindeſtens1 m breit ſein müſſen. Als Puerſicher gilt eine Treppe, deren

tragende Theile, Tritt- und Futterſtufen, maſſiv oder in Eiſen
hergeſtellt ſind.

2. Jn gewöhnlichen ländlichen Wohngebäuden genügt eine
hölzerne Treppe dieſelbe iſt, wenn ſie nach einem bewohnbarenGeſhoſſe führt, auf der unteren Fläche entweder zu rohren und

zu putzen oder mit einer in gleichem Maße feuerſicheren Ver
kleidung zu verſehen.

3. Eine Treppe von mehr als 5 Stufen, welche nicht von
beiden Seiten einen gegen das Herabfallen ſchützenden Abſchluß
hat, muß mit einem Geländer verſehen werden.

4. Gebäude, welche 30 m und darüber lang ſind, müſſen
2 Ausgänge ins Freie von genügender Breite haben.

S 39. Die Ueberbauung der Haupteinfahrten zu den
landwirthſchaftlichen Gehöften (Thorfahrten) iſt geſtattet, wenn
die Wände dieſer Einfahrten maſſiv ſind oder aus gut ausge
mauerten und geputzten Fachwerkswänden beſtehen und die
Decken darüber entweder mit mindeſtens Stein ſtarker
Wölbung oder mit einer Balkenlage verſehen werden, welche an
ihrer Unterfläche mit einem die Fortpflanzung des Feuers ver
hindernden Ueberzuge und auf der Zwiſchendecke mit einem bis
zur Oberkante der Balken reichenden Lehmſchlage bekleidet iſt.

5. Sonſtige Bautheile.
8. 40. Dachfenſter und Dachluken ſind mit einem ſicheren

Verſchluſſe zu verſehen. Liegende Dachfenſter ſind von Eiſen
oder gleich feuerſicher und mit ſtarker bare herzuſtellen.
b S 41. Hölzerne Dachrinnen und Ab

oten.
S 42. Windeluken, Fallthüren und Bodenluken ſind durch

mindeſtens 80 em hohe Schranken oder Geländer zu ſichern.
s 43. 1. Blitzableiter dürfen außer bei Gebäuden, welche

auf allen Steiten an Straßen grenzen, nicht auf die Straße
geleitet werden. Dispens iſt zuläſſig.

2. Die Blitzableiter ſind bis zur Höhe von 2 m vom Erd-
boden mit einem Bretterkaſten oder einer anderen feſten Um
hüllung zu umgeben.

3. Der Beſitzer muß dieſelben ſofort nach der Herſtellung
und ſodann mindeſtens alle 5 Jahre durch einen geeigneten
Sachverſtändigen auf ihre Leitungsfähigkeit unterſuchen laſſen.
Eine gleiche Unterſuchung muß auch nach einem Blitzſchlage in
den Blitzableiter oder in ein mit demſelben in Verbindung
ſtehendes Gebäude alsbald vorgenommen werden. Dem Amts-

allröhren ſind ver
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vorſteher iſt von der geſchehenen Unterſuchung und dem Ergeb
niß derſelben Anzeige zu erſtatten.

8 44. I. Jn jedem Gehöfte iſt für eine zweckmäßige Ab
leitung der ſich anſammelnden Spül- und TageGewäſſer Vor
kehrung treffen.

2. Der Boden und die Seitenwände der zur Abführung
von Spül- und Tagewäſſer dienenden Rinnen und Klogken
müſſen waſſerdicht ausgeführt werden.

45. 1. Die Abtritte dürfen nicht nach der Straße zu
angelegt werden dieſelben müſſen vom äußeren Rande der
Brunnen mindeſtens 10 m entfernt ſein und, wenn die Abfall
ſtoffe nicht in beweglichen Behältern geſammelt werden, Gruben
von ausreichender Tiefe erhalten, welche in der Sohle und den
Seitenwänden waſſerdicht herzuſtellen und mit feſtem Deckel zu
verſehen ſind.

2. Düngerſtätten dürfen nur dann nach der Straße zu an
elegt werden, wenn ein anderer geeigneter Platz auf demGrundſtide nicht vorhanden iſt. Dieſelben müſſen gleichfalls

vom äußeren Rande der Brunnen mindeſtens 10 m entfernt
ſein und Gruben erhalten, welche in der Sohle und den Seiten-
wänden waſſerdicht herzuſtellen und ſo tief ſind, daß die Jauche
nicht austritt.

8 46. 1. Auf jedem Grundſtück muß eine Grube oder
ein anderer Behälter (Kaſten oder dergl.) zur Aufbewahrung
der Aſche vorhanden ſein. Dieſe Gruben oder Behälter müſſen
maſſiv ausgemauert oder unverbrennlich hergeſtellt und feuer
ſicher überdeckt werden.

2. Vorhandene Gruben oder Behälter, welche dieſer Vor
ſchrift nicht entſprechen, müſſen innerhalb eines Jahres nach
d Jnkrafttreten dieſer Verordnung ordnungsmäßig hergeſtellt
werden.

s 47. 1. v Grundſtück, welches mit einem Wohn
bebaut wird, ſoll in der Regel an geeigneter Stelle einen

runnen erhalten. Bei größeren baulichen Anlagen, nament
lich bei Fabriken und Speichergebäuden, iſt nach Bedürfniß
die Anlegung mehrerer Brunnen anzuordnen.

2. Der Amtsvorſteher kann bei Ertheilung der Bauerlaub
niß von den Vorſchriften im Abſatz 1 nur dann entbinden,
wenn die Anlegung eines Brunnens durch die Bodenbeſchaffen
heit weſentlich erſchwert oder durch einen hinreichenden, ſtets
zugänglichen Waſſervorrath in der Nähe entbehrlich iſt.

3. Der Brunnenkranz muß mindeſtens 25 em über das
umgebende Erdreich hochgeführt werden.

4. Jeder bereits vorhandene offene Brunnen muß mit
en mindeſtens 80 em hohen feſten Einfaſſung verſehen
werden.

5. Wegen der einzuhaltenden Entfernung von Abtritts
gruben c. vergleiche S 45.

6. Beſondere Gebäude.
S 48. 1. Windmühlen dürfen nur in einer Entfernung

von mindeſtens 75 m von öffentlichen Wegen, 25 m von be
nachbarten Feldgrundſtücken und Privatwegen und 200 m von
fremden bewohnten Gebäuden angelegt werden.

je Dispens iſt nach Maßgabe der örtlichen Verhältniſſe
uläſſig.

49. 1. Schmieden müſſen mindeſtens 10 m von den
unächſt gelegenen nicht maſſiv erbauten Gebäuden entfernt
n ſofern in letzteren leicht brennbare Stoffe aufbewahrt

werden.
2. Die Schmiederäume müſſen mit ſteinernen Fußböden,

ſteinernen Kalkpiſe- oder Lehm Wänden und gewölbten Decken
verſehen werden. Ausnahmsweiſe kann der Holzbau vom Kreis
Ausſchuſſe zugelaſſen werden, wenn die Holztheile der Wände
und Decken verblendet oder mit Eiſenblech beſchlagen werden.
Eine Thürverbindung zwiſchen Schmiederaum und Stall und
Wirthſchaftsgebäuden iſt nicht geſtattet, ebenſowenig die An
häufung von brennbaren Stoffen, als Dünger 2c., vor den Thüren
und Fenſtern von Schmieden.

3. Jn geringerer Entfernung als 10 mm von beſtehenden
Schmieden dürfen Gebäude, in denen leicht brennbare Stoffe
aufbewahrt werden ſollen, nur maſſiv erbaut werden.

3 50. 1. Backhäuſer dürfen nur in einer Entfernung
von mindeſtens 10 mm von der Nachbargrenze oder von feuer
ſicher gedeckten und in einer Entfernung von mindeſtens 15 m
von nicht feuerſicher gedeckten Gebäuden aufgeführt werden.
Die Entfernung iſt vom Schornſteine des Backhauſes ab zu
rechnen.

2. Wird ein Backofen im Jnnern eines Gebäudes angeles:,
ſo muß derſelbe ſelbſtſtändige Wandungen erhalten, für were

die Mauern des Gebäudes nicht mit benutzt werden, und muß
der Raum, in welchem die Anlegung des Backofens erfolgt, von
maſſiven oder Stein ſtark verblendeten Fachwerks- Wänden
umſchloſſen und mit gewölbter oder gerohrter und geputzter
Decke verſehen ſein. Zwiſchen den Wandungen des Backofens
und den Wänden des Raumes muß bei maſſiven Wänden ein
Luftraum von 7 em Breite und bei Fachwerkswänden ein ſolcher
von 15 em Breite verbleiben; die Entfernung der Oberkante
des Ofenmauerwerks von der Decke muß mindeſtens 90 em
betragen. Jn Wirthſchaftsgebäuden iſt die Anlage eines Back
ofens nur zuläſſig, wenn der betreffende Raum durch Brand
mauern (S 14) von den übrigen Räumen getrennt wird.

3. Wird ein Backofen an ein anderes Gebäude angebaut,
ſo muß die demſelben zugekehrte Wand des Gebäudes maſſiv
oder eine Stein ſtark verblendete Fachwerkswand ſein und
muß zwiſchen dieſer und den Wandungen des Backofens ein
7 cm breiter nach außen abgeſchloſſener Luftraum verbleiben.

4. Die Feuerungsräume ſind ſtets maſſiv und gewölbt an
zulegen.

5. Ein freiſtehender Backofen ohne Gebäude muß von allen
maſſiven Gebäuden mindeſtens 10 m, von nicht maſſiven aber
mindeſtens 20 m entfernt bleiben und ein maſſives Vorgelege,
Schornſtein und mit Eiſenblech beſchlagene Thüren, ſowie
Ziegelbedachung erhalten.

6. Dispens von den Vorſchriften dieſes S iſt zuläſſig.

7. Stellung der Gebäude auf den Grundſtücken.
s 51. 1. Bei der e von Gehöften iſt ein Hof

raum von mindeſtens 10 m in der Länge und Breite freizu
laſſen. Eine Verengerung vorhandener Hofräume unter dieſes
Maß iſt nicht ſtatthaft.

2. Dispens von dieſer Vorſchrift iſt zuläſſig.
3. Bei Neubauten muß, ſoweit es der Raum geſtattet,

darauf geſehen werden, daß bisher kleinere Höfe mindeſtens die
oben vorgeſchriebene Größe erhalten.

52. 1. Neue Gebäude müſſen entweder härt an der
Nachbargrenze oder in einer Entfernung von mindeſtens 2 m
von derſelben errichtet werden. Dispens iſt zuläſſig.

2. Jm Uebrigen wird das Maß der Entfernungen, in
welchen der Aufbau neuer Gebäude ſowohl im Verhältniſſe
untereinander als zu den ſchon vorhandenen Gebäuden zu geſtatten iſt, unbeſchadet der nach den beſonderen Vorſchriften

dieſer Verordnung für beſtimmte Fälle vorgeſchriebenen Mini-
malgrenzen, je nach der Verſchiedenheit der in einzelnen Fällen
obwaltenden Verhältniſſe dem pflichtmäßigen Ermeſſen der Be
hörde, welche die Bauerlaubniß zu ertheilen hat, überlaſſen.

S 53. 1. Wo eine ordnungsmäßig feſtgeſetzte Bauflucht
linie nicht beſteht, müſſen neue Gebäude mindeſtens 3 m von
der Grenze des Chauſſee-Terrains und mineſtens 10 m von
den Ufern der öffentlichen Flüſſe und Kanäle entfernt bleiben

2. Durch Vergrößerung oder ſonſtige Veränderung vor-
handener Gebäude darf eine Verminderung der Entfernung
unter dieſes Maß nicht bewirkt werden.

s 54. 1. Wo eine ordnungsmäßig feſtgeſetzte Bauflucht-
linie nicht beſteht, iſt bei Anlegung neuer oder Verlängerung
vorhandener Dorfſtraßen darauf zu halten, daß dieſelben min-
deſtens 12 m breit angelegt werden.

2. Bei Neubauten oder beim Wiederaufbau von Gebäuden
muß der Bau, ſoweit es die örtlichen Verhältniſſe geſtatten,
entſprechend zurückgerückt werden.

s 55. Vorbauten und bauliche Anlagen jeder Art, welche
über die Fluchtlinie hervortreten, als Zäune, Mauern, Frei-
treppen, Kellerhälſe, Balken, Düngergruben, dürfen nur mit
Genehmigung des Amtsvorſtehers hergeſtellt werden. Wo
ſolche bereits vorhanden, ſind dieſelben bei Haupt Ausbeſſerungen
oder Haupt Veränderungen nach Anweiſung des Amtsvorſtehers
zu entfernen oder ſo einzurichten, daß ſie dem Verkehre nicht
hinderlich ſind.

8 56. Die an bebaute Straßen oder öffentliche Plätze
ſtoßenden unbebauten Grundſtücke müſſen, ſoweit es für die
öffentliche Ordnung und Sicherheit erforderlich iſt, auf Anord-
nung des Amtsvorſtehers nach den Straßen oder den öffent-
lichen Plätzen zu eingefriedigt werden.

8. Bauausführung und Unterhaltung.
8 57. 1. Während des Baues eines Gebäudes dürfen

Straßen und öffentliche Plätze nicht durch Baumaterialien
oder dergleichen verengt oder verunreinigt werden, vielmehr ſind
dieſe Gegenſtände bis zu ihrer Verwendung in den Hehöften

mee S
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dergeſtalt aufzubewahren, daß eine Gefährdung oder Beläſtigung
des Verkehrs nicht ſtattfinden kann. Wo die Aufbewahrung
auf den Höfen nicht möglich iſt, ſoll dem Bauherrn auf deſſen
Geſuch vom Amtsvorſteher, ſoweit angängig, ein geeigneter
Platz angewieſen werden.

2. Auch iſt bei jedem Bau durch Abſperren oder Um
äunung des a oder durch geeignete Warnungszeichen
afür zu ſorgen, daß eine Beſchädigung Vorübergehender ver

mieden wird.
3. Lagernde Materialien und Bauzäune müſſen vom Ein

tritte der Dunkelheit bis zum Tagesanbruche durch eine oder
mehrere Laternen erleuchtet werden.

4. Gruben ſind ſicher zu bedecken oder zu umzäunen.
s 58. 1. Das Abputzen und Anſtreichen der Gebäude

muß von Gerüſten oder anderen gefahrloſen Vorrichtungen aus
u ſobald eine Leiter von 6 m Länge nicht mehr
ausreicht.

2. Leitern, welche beim Abputzen der oberen Stockwerke
benutzt werden, müſſen mit eiſernen Schuhen verſehen ſein.

59. Sämmtliche Gebäude, welche an Straßen und
öffentlichen Plätzen ſtehen, ſind von den Eigenthümern ſtets in
guten baulichem Stande g3 erhalten. Gefahrdrohende Schäden
u auszubeſſern gänzlich baufällige Gebäude ſind zu be
eitigen.

III. Abſchnitt.

Strafbeſtimmung.
g 60. 1. Bauherren und mit der Ausführung eines

Baues betraute Perſonen (Bauunternehmer, Werkmeiſter,
Handwerker), welche den Vorſchriften dieſer Polizei Verordnung
zuwiderhandeln, werden für jeden einzelnen Fall der Ueber-
tretung, ſofern nicht die Beſtimmungen der S 330, 367,
Nr. 13, 14, 15 bis 368, Nr. 3, 4 bis 369, Nr. 3 des St.
G.-B. f. d. D. R. zur Anwendung kommen, mit Geldſtrafe
bis zu 60 Mk. beſtraft, an deren Stelle im Unvermögensfalle
eine verhältnißmäßige Haft tritt.

2. Außerdem iſt Derjenige, welcher einen Bau ohne Er-
laubniß oder der ertheilten Erlaubniß zuwider oder den Vor
ſchriften dieſer Polizei- Verordnung nicht entſprechend ſelbſt oder
durch einen Dritten ausführt oder ausgeführt hat, auf Er
fordern der Polizeibehörde verpflichtet, den Bau zu beſeitigen
oder zu ändern. Auch iſt die Polizeibehörde berechtigt, die
Fortſetzung eines unzuläſſigen Baues zu unterſagen.

IV. Abſchnitt.
Allgemeine Beſtimmungen.

s 61. 1. Dieſe Polizei Verordnung gilt als ein Polizei
Geſetz im Sinne der 88 82, 139 I 8 A. L.-R.

2. Alle dieſer Polizei Verordnung entgegenſtehenden Ver
fügungen und Polizei Verordnungen ſind hierdurch aufgehoben.
Unberührt durch dieſe Polizei- Verordnung bleiben jedoch die
beſtehenden oder noch zu erlaſſenden Vorſchriften

a) betreffend die Ausführung baulicher Anlagen längs der
Chauſſeen und der Eiſenbahnen,

b) betreffend die Ausführung baulicher Anlagen an öffent
lichen Gewäſſern und ſchiff- und flößbaren Kanälen,

c) betreffend die Abwendung von Feuersgefahr bei der Er
richtung von Gebäuden und der Lagerung von Materialien

Vergleiche:
Zu a) Anweiſung der Regierung zu Merſeburg vom 17. Dezember

1872 (Amtsbl. S. 296), Anweiſung der Regierung zu Erfurt vom
29. Juli 1825 (Amtsbl. S. 348).

Zu c) Polizei-Verordnung für den RegierungsBezirk Merſeburg
vom 20. Auguſt 1892 (Amtsbl. S. 336), für den Regierungs
Bezirk Magdeburg vom 1. Oktober 1892 (Amtsbl. S. 366),
für den Regierungs-Bezirk Erfurt vom 20. April 1893 (Amtsbl.
S. 129).

Zu Polizei Verordnung vom 19. Oktober 1893 Amtsbl. Merſe
burg S. 391, Magdeburg S. 491, Erfurt S. 275), PolizeiVer-
ordnung für den Regierungs-Bezirk Magdeburg vom 2. April
1875 (Amtsbl. S. 144).

Zu e) Polizei Verordnungen für den RegierungsBezirk Merſeburg
vom 21. November 1889 Amtsbl. Beilage zu Stück 48) und vom
21. April 1891 Amtsbl. S. 124), für den Regierungs-Bezirk
Magdeburg vom 30. Oktober 1889 Amtsbl. S. 347) und vom
6. Mai 1891 (Amtsbl. S. 153) und für den Regierungs-Bezirk
Erfurt vom 31. Oktober 1889 (Amtsbl. S. 201) und vom
27. April 1891 (Amtsbl. S. 82).

Zu ProvinzialPolizei Verordnung vom 29. Avril 1898.
Zu 8) i r. für den Regierungs-Bezirk Magdeburg

vom 9. März 1894 (Amtsbl. S. 106).

in der Nähe der dem Geſetze über die Eiſenbahnunter
en z oen vom 3. November 1838 unterſtehenden Eiſen

ahnen,
d) betreffend die Anlage von Pulverhäuſern und Aufbe

es von Pulver, Dynamit und anderen Spreng-
toffen,

e) betreffend die bauliche Anlage und die innere Einrichtung
von Theatern, Cirkusgebäuden, Tanz und öffentlichen
Verſammlungsräumen,

H betreffend Anlage, Bau und Einrichtung von öffentlichen
put PrivatKranken, Entbindungs und JrrenAn
talten,

g) betreffend die Unterbringung von landwirthſchaftlichen
oder induſtriellen Arbeitern.

Durch dieſe Polizei Verordnung werden ferner die auf Ge
ſetzen beruhenden baupolizeilichen Beſtimmungen, insbeſondere

I. in Anſehung der Gründung neuer Anſiedelungen, das
Geſetz vom 25. Auguſt 1876 (G.-S. S. 405),

II. in Anſehung der Errichtung oder Veränderung gewerb-
licher Anlagen, die Reichsgewerbeordnung und das Zu
ſtändigkeitsgeſetz vom 1. Auguſt 1883 (S 109 ff.),

III. in Anſehung der Anlegung von Dampfkeſſeln, die Be
kanntmachung vom 5. Auguſt 1890 (R.G.-Bl. S. 163)
und die Miniſterial- Verordnung vom 16. März 1892
(M.-Bl. S. 117),

IV. in Anſehung von Bauten innerhalb oder außerhalb von
Deichverbänden oder im Vorlande von Deichen und im
Hochwaſſerprofil der Flüſſe, das Geſetz vom 28. Januar
1848 (G.-S. S. 54), der Allerhöchſte Erlaß vom 14.
November 1853 (G.-«S. S. 935) und die auf Grund
des Geſetzes vom 28. Januar 1848 landesherrlich voll
zogenen Deichſtatute,

V. in Anſehung von EiſenbahnAnlagen, das Geſetz vom 3.
November 1838 (G.-S. S. 505),

VI. in Anſehung von BergwerksAnlagen, das allgemeine
Berggeſetz vom 24. Juni 1865 (G.-S. S. 705),

VII. in Anſehung von Anlagen in der Umgebung von
nes das Geſetz vom 21. Dezember 1871 (R.G.

S. 459),
VIII. in Anſehung der Anlegung und Veränderung von Straßen

und Plätzen in ländlichen Ortſchaften, das Geſetz vom 2.
Juli 1875 (G.-S. S. 561),

IX. S 40 der Wegeordnung für die Provinz Sachſen vom
11. Juni 1891 (G.-S. S. 316)

nicht berührt.
s 62. Von den vorſtehenden baupolizeilichen Beſtimmungen

kann in den dafür vorgeſehenen Fällen der S 13, 16, 18, 19
Abſ. 1, 21 Abſ. 1, 22 Abſ. 5, 43 Abſ. 1, 48, 49 Abſ. 2, 50,
51 Abſ. 1 und 2 und 52 Abſ. 1 unter den vorgeſchriebenen
Bedingungen von dem Kreisausſchuß, im Uebrigen von dem
Bezirksausſchuß auf Grund des S 145 des Zuſtändigkeitsgeſetzes
vom 1. Auguſt 1883 (G.S. S. 237) aus beſonderen Gründen
Dispens ertheilt werden.

S. 63. Für den Bezirk größerer Landgemeinden mit
ſtädtiſcher Bebauung, insbeſondere der Vororte der Städte,
können von dem Regierungs- Präſidenten oder mit Genehmigung
deſſelben beſondere Baupolizei Verordnungen oder Ergänzungen
und Abänderungen zu dieſer Polizei Verordnung erlaſſen werden.

Dieſe Polizei- Verordnung tritt im Regierungsbezirk
Merſeburg am Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt, in den
R re Behieken Magdeburg und Erfurt am 1. Oktober 1898
in Kraft.

Magdeburg, den 29. April 1898.
Der Ober- Präſident der Provinz Sachſen.

gez.: Von Bötticher.

Wege- und Straßenpolizeiordnung
für den Saalkreis.

„Auf Grund der S 6 und 1[5 des Geſetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 und des S 142 des
Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 wird mit Zuſtimmung des Kreisausſchuſſes für
c Umfang des Saalkreiſes nachſtehende Polizeiverordnung
erlaſſen.

J. Schutz der Wege, Straßen und Plätze.
S I.

Jede Beſchädigung der Wege, Straßen und Plätze oder
deren Zubehörungen, insbeſondere der Brücken, Fähren, Fuhrten,
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Durchläſſe, Entwäſſerungsanſtalten, Gräben, Böſchungen, Sicher
heitsſtreifen, Baumpflanzungen, Schutzvorrichtungen, wozu auch
Prellſteine, Schutzſteine und Baumſteine gehören, Grenzſteine
oder Warnungstafeln, iſt verboten.

F 3.
Zugvieh oder andere Hausthiere dürfen nicht derartig ohne

Dir gelaſſen werden, daß durch dieſe Thiere eine Be
chädigung der Wege, Straßen oder Plätze oder deren Zu
ehörungen erfolgen kann.

Verantwortlich für die Jnnehaltung dieſer Beſtimmung iſt
derjenige, welcher die Aufſicht über die Thiere hat.

8 3.
„Neben allen Wegen, Straßen und Plätzen muß beim

gen ein Vorgewende von mindeſtens 3 mm Breite gelaſſen
werden.

Wird auf dem neben Wegen Straßen oder Plätzen
e Acker mit dem Pflug, Krimmer, Egge oder anderen
Ackergeräthſchaften gearbeitet, ſo darf weder der Weg, noch
der nen demſelben liegende Graben beim Wenden benutzt
werden.

8 4.
Holz, Steine oder ähnliche ſchwere Gegenſtände ſowiePflüge dürfen auf Wegen, Straßen oder Plägen nur auf

Wagen oder ſonſtigen mit Rädern verſehenen Fuhrwerken
(Pflugkarren und dgl.) fortgeſchafft werden.

Das Schleppen dieſer Gegenſtände oder die Fortbewegung
mit Schleifen iſt verboten.

n ſind mit Erlaubniß der Ortspolizeibehörde
zuläſſig.

Schlitten dürfen nur nach Schneefall benutzt werden.

S 5.
Sommerwege, welche neben gepflaſterten oder mit gewalzter

Steinſchlagbahn verſehenen Wegen oder Straßen belegen ſind,
dürfen mit beladenem Laſtfuhrwerk nur zum Zweck des Aus
weichens befahren werden.

8 6.
Auf den als Fußweg bezeichneten Wegen oder den erkenn-

bar als Fußweg abgegrenzten Wegetheilen darf nicht gefahren,
geritten oder Vieh getrieben, auf den als Reitweg bezeichneten
rn oder Wegetheilen nicht gefahren oder Vieh getrieben
werden.

S 7.
Die durch öffentliche Bekanntmachung oder Sperr oder

Warnungszeichen vorübergehend geſperrten Wege oder Wege-
r dürfen zum Fahren, Reiten oder Viehtreiben nicht benutzt
werden.

8 8.
Jn der Zeit vom 1. November bis 1. April dürfen un

gepflaſterte Gemeindewege, ſobald dieſelben durch Tau oder
Regenwetter ſich im aufgeweichten Zuſtande befinden, nicht mit
Fuhrwerk befahren werden, welches einſchließlich der Ladung

J. bei einer Breite des Beſchlages der Radfelge (d. h. der
auf die Felgen gelegten Metallreifen) von weniger als
10 cm ein höheres Gewicht als 3250 Kg,

2. bei einer Breite des Beſchlages der Radfelgen von
10 em und darüber ein höheres Gewicht als
5000 Kg hat.

Dieſe Beſtimmung findet keine Anwendung auf
a) r n Fuhrwerke innerhalb der eigenen

Feldmark,
d) die Fuhrwerke derjenigen Beſitzer, welche freiwillig oder

auf Beſchluß des Kreis- Ausſchuſſes Präzipualbeiträge
zu der Unterhaltung des in Frage kommenden Weges
leiſten.

Ladungsgewichte von mehr als 5000 kg dürfen zu jeder
Jahreszeit nur mit Genehmigung der Ortspolizeibehörde be
fördert werden.

S 9.
Erde, Lehm, Schutt, Schlamm, Aſche, Kehricht, Scherben,

Unkraut, Wirthſchaftsabfälle oder ſonſtiger Unrath dürfen auf
die Wege, Straßen oder Plätze, ſowie in die Seitengräben der
ſelben auf keine Weiſe gebracht werden.

Steine, Kies, Sand oder anderes, zur Wegebeſſerung zuge-
laſſenes Material darf auf die Wege, Straßen oder Plätze nur
zum Zwecke der Wegebeſſerung und unter genauer Beobachtung
der Beſtimmungen des vom Kreisausſchuſſe erlaſſenen Regulatives
über die Beſchaffenheit und die Unterſtützung des Ausbaues der
Gemeindewege im Saalkreiſe gebracht werden.

S 10.
Waſſer darf aus Gehöften nur dann auf die Wege,

Straßen oder Plätze geleitet oder geſchüttet werden, wenn
durch gepflaſterte Rinnſteine oder durch Kanäle abfließen

ann.
Etwaige Quergoſſen durch den Bürgerſteig müſſen

gemauert und mit feſtem, dem Terrain angepaßten Belage
verſehen ſein.

Unreine oder übelriechende Flüſſigkeiten dürfen auſ
öffentliche Wege, Straßen und Plätze oder in die Seiten-
gräben derſelben überhaupt nicht geleitet oder geſchüttet werden.

II. Sicherung des Verkehrs auf den Wegen, Straßen
und Plätzen.

S 11.
Dünger, Aſche, Schutt, Erde und andere Gegenſtände

dürfen nur dann zur Abfuhr auf Straßen, Wegen oder Plätzen
gelagert werden, wenn die Abfuhr aus dem Gehöfte nicht durch
eine Einfahrt ermöglicht iſt. Das Lagern muß ſtets vor dem
eigenen Grundſtücke erfolgen.

S 12.
Dünger, Aſche, Schutt, Erde und andere Gegenſtände

dürfen nicht länger als 48 Stunden auf öffentlichen Straßen,
Wegen oder Plätzen gelagert werden.

Ausnahmen ſind nur mit beſonderer Genehmigung des
Gemeindevorſtehers zuläſſig.

S 13.
Durch das Aufſtellen und Lagern von Gegenſtänden aller

Art einſchließlich Fuhrwerken darf der freie Verkehr nicht ge
hindert werden.

Alle auf den Wegen, Straßen oder Plätzen gelagerten oder
aufgeſtellten Gegenſtände einſchließlich der Fuhrwerke müſſen
während der Dunkelheit genügend beleuchtet ſein.

Hecken, Zäune oder Mauern dürfen an öffentlichen Straßen,
Wegen oder Plätzen nur nach eingeholter Zuſtimmung der zu
ſtändigen Polizeibehörde errichtet werden.

Lebende Hecken und Bäume, welche an den Wegen ſtehen,
müſſen ſo beſchnitten werden, daß keine Zweige über die Wege
grenze wachſen und den Verkehr einſchränken.

S 14.
Beim Fahren über Brücken, in engen Straßen, durch Thor-

wege, um Straßenecken und überall da, wo eine Warnungstafel
dazu auffordert, iſt Schritt zu fahren.

F 15.
Die Fahrbahn darf nicht durch Anhalten oder auf irgend

eine andere Weiſe geſperrt werden.
Das Anhalten auf Schienengleiſen, an Straßenkreuzungen

oder auf Brücken iſt verboten.

S 16.
Beim Fahren dürfen niemals mehr als zwei Fuhrwerke an

einander gebunden ſein.

8 17.
Alle mit Thieren beſpannten Fuhrwerke, welche ſich in der

Zeit nach Ablauf einer Stunde nach Sonnenuntergang und vor
Beginn der letzten Stunde vor Sonnenaufgang auf Wegen,
Straßen oder Plätzen befinden, ſind am Vordertheil des Fuhr-
werks oder an der linken Außenſeite des bezw. der Zugthiere
mit mindeſtens einer hellbrennenden Laterne zu verſehen.

Auf landwirthſchaftliche Fuhrwerke in der eigenen Feld
mark findet dieſe Vorſchrift keine Anwendung.

S 18.
Perſonen, welche des Fahrens unkundig ſind, ſowie ſolchen

welche das 12. Lebensjahr nicht überſchritten haben, darf die
Führung von Fuhrwerk nicht überlaſſen werden.

S 19.
Der Geſchirrführer hat während der Fahrt, falls er nicht

vom Sattel fährt, entweder vom Wagen (Bocke, Schoßkelle) aus
die Zugthiere zu leiten oder neben denſelben unmittelbar auf
der Sattelſeite herzugehen.

Geſchirrführer, welche während der Fahrt ſchlafen oder ſich
in trunkenem Zuſtande befinden, werden beſtraft.

S 20.
Die vorſtehenden Beſtimmungen (S I--19) finden auf alle

öffentlichen Wege, Straßen oder Plätze Anwendung.
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III. Dorfſtraßen.
8 21.

Eine Dorfſtraße gilt erſt dann für den öffentlichen
Verkehr und den Ausbau fertig hergeſtellt, wenn dieſelbe
mindeſtens in einer Breite von vier Metern ken und
an der Seite, an welcher gebaut werden ſoll, mit abgeſondertem
Fußgängerwege verſehen iſt.

IV. Abändernngen durch die Ortspolizeibehörde.

s 22
Die Polizeiverordnung gilt nur ſoweit, als von der Orts

polizeibehörde nicht abweichende Beſtimmungen getroffen ſind
oder getroffen werden.

V. Strafbeſtimmungen.
8 23.

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verordnung werden, ſoweit
die beſtehenden Geſetze und Verordnungen, namentlich S 366
No. 10 des Reichsſtrafgeſetzbuches, nicht höhere Strafen feſt
ſetzen, mit Geldſtrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle
mit entſprechender Haft beſtraft.

8 24.
Dieſe Polizeiverordnung tritt am i ihrer Verkündigung

in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkte werden die Wege-
und Straßenpolizeiverordnung für den Saalkreis vom 25.
Auguſt 1897, ſowie alle dieſer Polizeiverordnung entgegen
ſtehenden kreispolizeilichen Vorſchriften, insbeſondere die Polizei
verordnung vom 8. Mai 1895, betreffend die Beleuchtung der
Fuhrwerke, aufgehoben.

Halle a. S., den 19. Auguſt 1898.
Der Königliche Landrath des Saalkreiſes.

von Werder.

Bekanntmachung.
Jm 2. bezw. 3. Quartal 1898 ſind im Saalkreiſe fol

gende Perſonen zu Gemeindebeamten gewählt und von mir
beſtätigt worden:

Zum Gemeindevorſteher
n Ditt rich in Ammendorf,

Gutsbeſitzer Stange in Bebitz,
Tiſchlermeiſter Zettermann in Beeſedau,
Gutsbeſitzer Weber in Bennewitz,
Materialwaarenhändler Ditt m g.r in Böllberg,
Gutsbeſitzer O ch 47 in Burg i. A.,
Schneidermeiſter Lohſe in Burg b. R.,
Gutsbeſitzer Portius in Canena,
Kohlgärtner Fiſcher in Capellenende,
Gemeindevorſteher Daßler in Cröllwitz,
Gutsbeſitzer Reinecke in Cuſtrena,
Gutsbeſitzer Lampe in Dalena,

r Günther in Deutleben,
Gutsbeſitzer Berndt in Diemitz,
Gutsbeſitzer Brückner in Dieskau,
Gutsbeſitzer Dönitz in Dobis,
Gutsbeſitzer Schüßler in Döblitz,
Gutsbeſitzer Keil in Döllnitz,
Gutsbeſitzer 377 in Domnitz,
Gutsbeſitzer Kerkamm in Jrößnige r
Gutsbeſitzer Boltz e in Gimritz b. W.,
Gutsbeſitzer Zorn in Golbitz,
Gutsbeſitzer Menzel in Gottenz,
Gutsbeſitzer Friedr. Sturm in Hohenedlau,
S beſter t t o in Jnwenden,
Gutsbeſitzer Sturm in Kirchedlau,
Bäckermeiſter Schwinge in Kroſigk,
Gutsbeſitzer Kunze in Lettewitz,
Gutsbeſitzer Poſer in Lieskau,
Gaſtwirth Wiebach in Löbnitz a. G.,
Gutsbeſitzer Eberius in Löbnitz a. L.,
Gutsbeſitzer Henze in Möderau,
Gutsbeſitzer Meye in Mötzlich,
Gutsbeſitzer Beſte horn in Mucreng,
Gutsbeſitzer Kretſchmann in Obermaſchwitz,
Kaufmann Pille in Freiheit-Oppin,
Prokuriſt Hauſchil d in Osmünde,

za0sa

Oberamtmann Wagner in Petersberg,
Gutsbeſitzer Gaul in Rabatz,
Gutsbeſißer Oemiſch in Reideburg,
Gutsbeſitzer Sturm in Schlettau,

Buſſe in Schwerz,
Gutsbeſitzer Buch in Seeben
Gutsbeſitzer Rößler in Sennewitz,
Gutsbeſitzer Keitel in Spickendorf,
Gutsbeſitzer Stoebe in Teicha,
Gutsbeſitzer Brömme in Tornau,
Gutsbeſitzer Sickert in a. P
Gutsbeſitzer Brückert in Trebnitz,
Gutsbeſitzer Heinemann in Untermaſchwitz,
Kaufmann H arth in Unterpeißen,
Gutsbeſitzer Knittel in Weſenitz,
Landwirth Hädicke in Weſtewitz.

Zum Schöppen:
Gaudig zu Ammendorf,

Gaſtwirth Och ſe zu Ammendorf,
s 7 Steinbach zu Ammendorf,

Gutsbeſitzer Koch zu Bebitz,
Maſchinenwärter Uebe zu Bebitz,
Oekonom Richter zu Beeſedau,
Oekonom Schmitzker zu Beeſedau,
Oekonom Apitz zu Beeſedau,
Gutsbeſitzer Buſch in Beeſen,
Gutsbeſitzer Ochſe in Beeſen,
Landwirth Ratſch in Beeſen,
Koſſath Böhme in Beeſenlaublingen,

Grüneberg in Beeſenlaublingen,
utsbeſitzer Reiband in Benndorf,

eher Renz in Benndorf,
utsbeſitzer Se m m in Benndorf,

Gutsbeſitzer Klemm in Bennewitz,
Gutsbeſitzer Schaaf in Bennewitz,
Schmied Noack in Bennewitz,

immermann Köppe in Böllberg,
immermann Schubert in Böllberg,
bermüller Winkler in Völlberg,

Gutsbeſitzer Reiche in Brachſtedt,
Seilermeiſter Peter in Brachſtedt,
Gutsbeſitzer Brandt in Braſchwitz,
Müllermeiſter Bennemann in Bruckdorf,
Gutsbeſitzer Goelicke in Bruckdorf,
Kohlgärtner Schröder in re
Kohlgärtner Eduard Schaaf in Büſchdorf,
Gutsbeſitzer Hauſer in Burg i. A.,
Häusler Löwe in Burg i. A.,
Häusler Müller in Burg i. A.,
Kohlgärtner Polſin in Burg b. R..
Gutsbeſitzer Walther in Canena,
Korbmachermeiſter Schinkel in Canena,
Gutsbeſitzer Keck in Canena,
Kohlgärtner Gente in Capellenende,
Bäckermeiſter Schaaf in Capellenende,
Rentier Kathe in Cröllwitz,
Schuhmachermeiſter Juſt in Cröllwitz,
Aufſeher Nebrich in Cuſtrena,
Chriſtian Eckert in Cuſtrena,
Koſſath Elze in Dachritz,Landwirth Pfeffer in Dachritz,

Tiſchlermeiſter Schaaf in Dachritz,
Gutsbeſitzer Knieſtedt in Daleng,
Maurer Göricke in Dalena,

Wald e Dalenag,
attlermeiſter Schmidt in Dammendorf,Mühlenbeſitzer Rudloff in Deutleben, f

Landwirth Zorn in Deutleben,
Oekonom Oemiſch in Diemitz,
Kohlgärtner Köke in Diemitz,
Kohlgärtner Otto Fiedler in Diemitz,
Gutsbeſitzer Schmeil in Dieskau,
Gaſthofsbeſitzer Engel in Dieskau,
Bäckermeiſter Schmidt in Dieskau,
Koſſath Dönitz in Dobis,
Gutsbeſitzer Boltze in Döblitz.
Gutsbeſitzer Kahleis in Döblitz,
Glaſermeiſter Raap in Döblitz,
Gutsbeſitzer Henze in Dölau,
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